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161. Sitzung 

Bonn, Freitag, den 28. September 1956. 
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rung des Werbefernsehens: 

Dr. Steinmetz, Staatssekretär im 
Bundesministerium für das Post- 
und Fernmeldewesen 	 8956 C, D 

Becker (Hamburg) (DP) 	 8956 C 

19. Frage des Abg. Dr. Mommer (SPD) 
betr. Vergabe von Aufträgen des Bun-
desverteidigungsministeriums an das 
Handwerk: 

Blank, Bundesminister für 
Verteidigung 	 8956 D, 8957 B 

Dr. Mommer (SPD) 	  8957 B 
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über die Versorgung für die ehemaligen 
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Gesetzes zur Änderung des Soldaten-
gesetzes (Drucksache 2558)   8979 A 
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Erste, zweite und dritte Beratung des von  
den Fraktionen der CDU/CSU, SPD, 
FDP, GB/BHE, DP, FVP eingebrachten 
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derung des Selbstverwaltungsgesetzes 
(Drucksache 2616) 	  8950 C, 8979 D 

Horn (CDU/CSU) 	  8950 C 

Beschlußfassung 	  8980 A 

Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Bergmannsprämien (BPG) (Druck

-

sache 2351) 	  8980 A 
Sabaß (CDU/CSU) 	  8980 A 

Überweisung an den Ausschuß für 
Finanz- und Steuerfragen und an den 
Ausschuß für Wirtschaftspolitik . . . 8980 B 

Erste Beratung des von der Fraktion des 
GB/BHE eingebrachten Entwurfs eines 
Achten Gesetzes zur Änderung des 
Lastenausgleichsgesetzes — Gesetz nach 
§ 246 Abs. 3 LAG — (8. ÄndGLAG) 
(Drucksache 2645) in Verbindung mit der 

Ersten Beratung des Entwurfs eines Achten 
Gesetzes zur Änderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes (Gesetz nach § 246 LAG) 
(Drucksache 2674)   8980 B 

Hartmann, Staatssekretär im 
Bundesministerium der 
Finanzen 	  8980 C 

Dr. Klötzer (GB/BHE), Antragsteller 8982 B 
Kunze (Bethel) (CDU/CSU) . . . 	 8985 D 
Ohlig (SPD) 	  8986 D 
Dr. Czermak (FDP) 	  8987 D 
Kuntscher (CDU/CSU) 	 8989 B 

Überweisung an den Ausschuß für den 
Lastenausgleich 	  8990 B 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für auswärtige Angelegenheiten 
über den Antrag der Fraktion der SPD 
betr. Förderungsmaßnahmen für wirt-
schaftlich unterentwickelte Länder (Druck-
sachen 2567, 2112)   8990 D 

Beschlußfassung 	  8990 C 

Beratung der Neunten Verordnung über 
Zolltarifänderungen zur Durchführung 
des Gemeinsamen Marktes der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (Drucksache 2619) in Verbindung 
mit der 

Beratung des Entwurfs einer Zehnten Ver-
ordnung über Zolltarifänderungen zur 
Durchführung des Gemeinsamen Marktes 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (Drucksache 2656)   8990 C 

Überweisung an den Ausschuß für 
Außenhandelsfragen 	  8990 C 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen über die nachträgliche Ge-
nehmigung der über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben für das Rechnungsjahr 
1954 (Drucksache 2497)   8990 C 

Überweisung an den Haushaltsausschuß 8990 D 
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Beratung des Antrags des Präsidenten des 
Bundesrechnungshofs betr. Rechnung 
und Vermögensrechnung des Bundesrech-
nungshofs für das Rechnungsjahr 1954 — 
Einzelplan 20 — (Drucksache 2632) . . . 8990 D 

Überweisung an den Haushaltsausschuß 8990 D 

Beratung des interfraktionellen Antrags 
betr. Überweisung von Anträgen an die 
Ausschüsse (Umdruck 764)   8990 D 

Beschlußfassung 	  8990 D 

Nächste Sitzung 	  8990 D 

Anlage 1: Liste der beurlaubten Abgeord

-

neten 	  8991 A 

Anlage 2: Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD zur dritten Beratung des Ent-
wurfs eines Zweiten Gesetzes zur Än-
derung des Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetzes (Umdruck 777)   8991 C 

Anlage 3: Entschließungsantrag der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD, FDP, GB/BHE, 
DP, FVP zur dritten Beratung des Ent-
wurfs eines Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetzes (Umdruck 778)   8991 C 

Anlage 4: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Außenhandelsfragen über 
den Entwurf einer Sechzigsten Verord-
nung über Zollsatzänderungen (Zollkon-
tingent für Nutzrinder) (Drucksache 2717) 8991 D 

Anlage 5: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Verkehrswesen zu dem Ab-
kommen über die Gründung der „Euro-
fima" (Drucksache 2519)   8992 A 

Anlage 6: Interfraktioneller Antrag betr  
Überweisung von Anträgen an die Aus-
schüsse (Umdruck 764) 	  8994 A 

Die Sitzung wird um 9 Uhr 30 Minuten durch 
den Präsidenten D. Dr. Gerstenmaier eröffnet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren! Vor Eintritt in die 
Tagesordnung freue ich mich, heute in diesem 
Hause eine Delegation des jugoslawischen Parla-
ments begrüßen zu können, die unter Führung 
ihres Präsidenten Mosche Pijade unter uns weilt. 

(Beifall.) 

Unsere Gäste aus Jugoslawien erwidern damit 
einen Besuch, den eine Delegation des Deutschen 
Bundestages im vergangenen Jahre Jugoslawien 
abgestattet hat. Ich wünsche unseren Gästen einen 
angenehmen Aufenthalt in Deutschland und 
freundliche Eindrücke bei ihrem Besuch unseres 
Landes. 

Meine Damen und Herren, bevor wir in die 
Tagesordnung eintreten, darf ich folgendes be-
kanntgeben. Der Ältestenrat hat in seiner gestri-

gen Sitzung die heutige Tagesordnung um folgen
-den Punkt erweitert: 

Beratung des Antrags der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD betreffend Verwaltungsrat 
der Lastenausgleichsbank (Drucksache 2713). 

Ich nehme an, daß das Haus damit einverstanden 
ist. 

(Zustimmung.) 

Dann treten wir damit in die Tagesordnung ein. 
Ich bringe zunächst den eben genannten Antrag 
zur Beratung. Wird dazu das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer dem Antrag auf Drucksache 2713 zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir haben gestern 
die dritte Beratung des Kriegsgefangenenentschä-
digungsgesetzes abgesetzt. Wir müssen heute diese 
dritte Beratung nachholen. Ich schlage Ihnen vor, 
daß wir sie auf die Tagesordnung setzen und nach 
der Fragestunde aufrufen. 

Herr Abgeordneter Ho rn  zur Tagesordnung! 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Unter Punkt 10 der heutigen Tages-
ordnung findet sich die erste Beratung des von 
allen Fraktionen des Hauses eingebrachten Ent-
wurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Selbstverwaltungsgesetzes. Es handelt sich dabei 
um die Verlängerung der laufenden Amtsperiode 
der Selbstverwaltungsorgane um ein halbes Jahr, 
bis zum 30. Juni 1958. Sinn und Zweck dieser Ver-
längerung ist, die Sozialwahlen aus der unmittel-
baren Nähe der politischen Wahlen herauszubrin-
gen. Alle Fraktionen des Hauses sind sich in die-
sem Verlangen einig. Wir haben uns im Sozial-
politischen Ausschuß in der vergangenen Woche 
kurz darüber unterhalten mit dem Ergebnis, daß 
wir heute zur Tagesordnung beantragen möchten, 
da es einer besonderen Behandlung im Ausschuß 
nicht mehr bedarf, diese kleine Vorlage sofort in 
erster, zweiter und dritter Lesung zu verabschie-
den. Ich möchte hiermit namens der Fraktionen, 
soweit sie sich im Sozialpolitischen Ausschuß dahin 
ausgesprochen haben, diesen Antrag stellen und 
bitte den Herrn Präsidenten, darüber entscheiden 
zu lassen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Punkt 10 der 
Tagesordnung soll also dahin ergänzt werden, daß 
auch die zweite und die dritte Beratung stattfin-
den. Ist das Haus damit einverstanden? 

(Zustimmung.) 

— Dann werden wir so verfahren. Wir ergänzen 
die Tagesordnung bei Punkt 10 durch die zweite 
und dritte Beratung. 

Nunmehr treten wir in die Ihnen gedruckt vor-
liegende Tagesordnung ein. Ich rufe auf Punkt 1: 

Fragestunde (Drucksache 2699). 

Der Herr Bundesminister des Auswärtigen hat 
mich gebeten, die ihn betreffenden Fragen vorzu-
ziehen, weil er wegen zwingender dienstlicher Ver-
pflichtungen außerhalb des Hauses um 10 Uhr in 
Anspruch genommen sei. Ich hoffe, daß das Haus 
damit einverstanden ist. Herr Staatssekretär, wol-
len Sie mit Frage 6 anfangen? 

(Staatssekretär Dr. Hallstein: Ja!) 
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(Präsident D. Dr. Gerstenmaier) 
Ich rufe also zunächst auf die Frage 6 des Herrn 

Abgeordneten Dr. Rinke betreffend Anerkennung 
des Rechts auf die Heimat: 

Erkennt die Bundesregierung das „Recht auf die Heimat" auf 
der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker als poli-
tisches Ordnungsprinzip an, und ist sie bereit, diesem Prinzip 
zu internationaler Anerkennung zu verhelfen? 

Das Wort hat der Herr Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts. 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Präsident! Ich darf auf die Frage des 
Herrn Abgeordneten folgendes antworten. 

Die Bundesregierung hat stets das am 5. August 
1950 in der Stuttgarter Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen geforderte „Recht auf die Heimat" 
auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker als politisches Ordnungsprinzip aner-
kannt. Erst jüngst hat  sich die Bundesregierung 
erneut zu diesem Prinzip bekannt in der von dem 
Bundesminister des Auswärtigen am 28. Juni die-
ses Jahres vor dem Deutschen Bundestag abge-
gebenen Regierungserklärung, in der es wörtlich 
heißt: 

Das Recht auf die Heimat und das Selbstbe-
stimmungsrecht sind unabdingbare Voraus-
setzungen für die Lösung des Schicksals der in 
der Vertreibung oder in der Unfreiheit leben-
den Menschen und Völker. 

Diese Feststellung entspricht der in der Präam-
bel des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland vom 23. Mai 1949 enthaltenen Auffor-
derung an  das  gesamte deutsche  Volk,  „in freier 
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit 
Deutschlands zu vollenden". 

Die Bundesregierung ist auch bemüht, dem Prin-
zip des „Rechts auf die Heimat" mit allen geeigne-
ten Mitteln zu internationaler Anerkennung zu 
verhelfen. Das Recht auf die Heimat, das untrenn-
bar mit dem in verschiedenen völkerrechtlichen 
Akten begründeten Selbstbestimmungsrecht ver-
bunden ist, gehört zu  den  unverletzlichen und un-
veräußerlichen Menschenrechten, die als wesent-
licher Ausdruck wahrer Demokratie in der gesam-
ten freien Welt — um mit Art. 1 Abs. 2 des  Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland zu 
reden — „die Grundlage jeder menschlichen Ge-
meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit" 
bilden. Bei der internationalen Vertretung des 
„Rechts auf die Heimat" auf der Grundlage des 
Selbstbestimmungsrechts stützt sich die Bundes-
regierung insbesondere auf die im Geiste dieses 
Ordnungsprinzips formulierten Bestimmungen der 
Atlantik-Charta vom 12. August 1941, der Satzung 
der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. 
September 1948 und der Europäischen Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten vom 4. November 1950 mit ihrem Zusatz-
protokoll vorn 20. März 1952. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? 

Dr. Rinke (CDU/CSU): Eine Zusatzfrage! 

Herr Staatssekretär, es ist Ihnen bekannt, daß 
11 Millionen Heimatvertriebene sehnlichst auf die 

Verwirklichung des Rechts auf die Heimat warten. 
Wie stellen Sie sich diese Verwirklichung vor? 

(Unruhe und Zurufe.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, ich finde, daß diese Frage in dieser Allge-
meinheit über den Rahmen dessen hinausgeht, was 
in der Fragestunde erörtert werden sollte. 

(Beifall.) 

Ich möchte das  von Amts wegen dem Hause sagen. 
Ich glaube nicht, Herr Staatssekretär, daß Sie dar-
auf antworten sollten. 

Bestehen Sie auf der Zusatzfrage, Herr Abge-
ordneter? — 

(Abg. Dr. Schmid [Frankfurt]: Das 
ist keine Zusatzfrage!) 

— Es ist keine Zusatzfrage! 

Ich rufe auf Frage 10 des Abgeordneten Schmitt 
(Vockenhausen). Ist der Herr Abgeordnete Schmitt 
(Vockenhausen) im Saal? — Die Frage betrifft die 
Verleihung des Großkreuzes des Verdienstordens 
der Bundesrepublik mit Band und Stern an den 
spanischen General José Maria Moscardo: 

Hat der Herr Bundesminister für Auswärtiges dem Herrn 
Bundespräsidenten vorgeschlagen, dem spanischen General José 
Maria Moscardo das Großkreuz des Verdienstordens der Bun-
desrepublik mit Band und Stern zu verleihen? 

Herr Staatssekretär des Auswärtigen! 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich bejahe die Frage, daß auf Vorschlag des Herrn 
Bundesministers des Auswärtigen dem spanischen 
General José Maria Moscardo das Großkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepublik mit Band und 
Stern  verliehen worden ist. Die Verleihung ge-
schah am 15. April 1955 auf Anregung unserer 
Botschaft in Madrid und ausschließlich wegen der 
besonderen Verdienste, die  sich der in Spanien 
sehr angesehene General  in  den Nachkriegsjahren 
um die Linderung der Not deutscher Flüchtlinge 
und Internierter erworben hat. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Zusatzfrage? 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Danke! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich komme zur 
Frage 11 des Herrn Abgeordneten Dr. Arndt be-
treffend Vortrag des Präsidenten der Deutschen 
Akademie für Sprache und Dichtung im Goethe

-

Haus in Rom über Oskar Loerke: 
Ist es richtig, daß bei dem Vortrag, den der Präsident der 

Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Hermann Kasack, 
im Goethe -Haus in Rom über Oskar Loerke hielt, kein Vertreter 
der Deutschen Botschaft in Rom anwesend war? 

Was hat die Deutsche Botschaft in Rom amtlich unternommen, 
um den Aufenthalt Kasacks in Rom für den deutsch-italienischen 
Kulturaustausch fruchtbar werden zu lassen? 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Präsident, ich darf darauf antworten: 

Der Vortrag des Präsidenten der Deutschen 
Akademie für Sprache und Dichtung, Hermann 
Kasack, fand in Rom  in  dem Germanistischen In-
stitut auf Einladung seines Direktors, des italieni-
schen Professors Tecchi, statt. Das Germanistische 
Institut ist eine italienische Einrichtung. Die Auf-
forderung an Herrn Kasack zu seinem Vortrag 
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dürfte mit der Tatsache in Zusammenhang stehen, 
daß Professor Tecchi vor einiger Zeit zum korre-
spondierenden Mitglied der Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung ernannt worden ist. Aus 
dieser unmittelbaren Verbindung ist wohl zu er-
klären, daß unsere Botschaft von italienischer 
Seite bei der Vermittlung des  Vortrags nicht ein-
geschaltet worden ist. Es war an sich auch keine 
Einladung zur Teilnahme an dem Vortrag ergan-
gen. Da die Botschaft in einem freundschaftlichen 
Verhältnis zu Professor Tecchi steht, handelt es 
sich offensichtlich um ein Versehen der italie-
nischen Seite. Bei dem Vortrag von Herrn Kasack 
war der Leiter der Deutschen Bibliothek in Rom, 
Herr Raffalt, anwesend, der durch seine Tätigkeit 
auf kulturellem Gebiet in italienischen kulturellen 
Kreisen bekannt und geschätzt ist. Durch die Teil-
nahme des Leiters der Deutschen Bibliothek am 
Vortrag war die Gewähr dafür gegeben, daß An-
regungen für den deutsch-italienischen Kulturaus-
tausch aufgenommen und fruchtbar gemacht wer-
den konnten. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Eine Zusatz-
frage! 

Dr. Arndt  (SPD): Herr Staatssekretär, glauben 
Sie wirklich, daß es genügt, wenn der Leiter der 
Bibliothek anwesend ist? Wäre es nicht Sache der 
deutschen diplomatischen Vertretung, bei An-
wesenheit von Repräsentanten des deutschen Kul-
turlebens in einer ausländischen Hauptstadt etwas 
mehr zu tun? 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich bin nicht darüber im Bilde, Herr Abge-
ordneter, wie die Beanspruchung unseres Botschaf-
ters an dem fraglichen Tag war. Es ist sehr wohl 
möglich, daß er durch andere dienstliche Verpflich-
tungen abgehalten war oder abgehalten gewesen 
wäre, wenn er die Absicht hatte, dorthin zu 
kommen. 

Dr. Arndt (SPD): Eine letzte Zusatzfrage. Herr 
Staatssekretär, besteht denn ,die Deutsche Bot-
schaft in Rom nur aus der Person des Herrn Bot-
schafters? 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Nein. Aber ich sagte schon, daß die Verbin-
dung, die zwischen der Botschaft und dem Leiter 
der Deutschen Bibliothek besteht, so eng ist, daß 
sich die Botschaft durch die Anwesenheit dieses 
Herrn sachlich als repräsentiert betrachten  konnte. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich rufe auf die 
Frage 27 des Herrn Abgeordneten Maier (Frei-
burg) betreffend Verhaftung eines in Frankreich 
geborenen deutschen Staatsbürgers: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß ein in Frankreich gebore-
ner Deutscher, dem nicht bekannt war, daß Frankreich staats-
bürgerliche Vorrangpflichten als Geburtsland gegen ihn geltend 
macht, beim Überschreiten der Grenze Kehl-Straßburg von der 
französischen Paßkontrolle verhaftet wurde? 

Was hat die Bundesregierung in solchen Fällen getan oder 
gedenkt sie zu tun, um deutsche Staatsangehörige, die ledig-
lich auf französischem Boden geboren sind, sonst aber zu Frank-
reich keinerlei Beziehungen haben, gegen solche Maßnahmen zu 
schützen? 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die erste Frage lautet, ob ,der Bundesregierung be-
kannt sei, daß ein in Frankreich geborener Deut-

scher, dem nicht bekannt war, daß Frankreich 
staatsbürgerliche Vorrangpflichten als Geburts-
land gegen ihn geltend macht, beim Überschreiten 
der Grenze Kehl-Straßburg von der französischen 
Paßkontrolle verhaftet wurde. Die Antwort lau-
tet: ja. 

Die zweite Frage lautet: 

Was hat die Bundesregierung in solchen Fäl-
len getan oder gedenkt sie zu tun, um deutsche 
Staatsangehörige, die lediglich auf französi-
schem Boden geboren sind, sonst aber zu 
Frankreich keinerlei Beziehungen haben, 
gegen solche Maßnahmen zu schützen? 

Ich antworte hierauf: Das Auswärtige Amt hat 
in allen Fällen, die ihm bekanntgeworden sind, 
durch unsere Botschaft interveniert und auch die 
umgehende Freilassung der verhafteten Personen 
erreicht. Zu einem Abkommen über die Behand-
lung der Doppelstaater hat sich aber die franzö-
sische Regierung bisher nicht bereit gefunden. 
Indessen ist eine neue Situation nach dem Bei-
tritt der Bundesrepublik zur NATO und nach der 
Verabschiedung des Wehrpflichtgesetzes der Bun-
desrepublik eingetreten. Dieses Gesetz sieht be-
kanntlich vor, daß deutsch-ausländische Doppel-
staater nur dann zum Wehrdienst herangezogen 
werden, wenn sie in der Bundesrepublik ihre Le-
bensgrundlage haben. Das Auswärtige Amt be-
reitet zur Zeit im Benehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verteidigung und mit dem Bun-
desministerium des Innern einen Entwurf für ein 
deutsch-französisches Abkommen des Inhalts vor, 
daß deutsch-französische Doppelstaater nur in dem 
Land zur Wehrpflicht herangezogen werden, in 
dem sie ihre Lebensgrundlage haben. Als vorläu-
fige Regelung hat die Bundesregierung der fran-
zösischen Regierung vorgeschlagen, Inhaber deut-
scher Reiseausweise vor dem Grenzübertritt auf 
die Gefahr ihrer Verhaftung beim Betreten fran-
zösischen Staatsgebiets hinweisen zu lassen. Hier-
durch würden künftige Zwischenfälle vermieden 
werden. 

Maier (Freiburg) (SPD): Eine Zusatzfrage, bitte! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage! 

Maier (Freiburg) (SPD): Sieht die Bundesregie-
rung keine Möglichkeit, über das Bundesinnen-
ministerium die polizeilichen Meldestellen darauf 
aufmerksam zu machen, den Deutschen, die in die-
ser Situation sind, mindestens eine Warnung zu-
kommen zu lassen, ihnen ihren Rechtsstatus klar-
zumachen? Viele kennen den nicht. 

Dr. Hallstein, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, ich will diese Frage mit 
dem Herrn Bundesminister des Innern gern er-
örtern. 

Maier (Freiburg) (SPD): Ich danke! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Damit sind die 
Fragen, die das Auswärtige Amt betreffen, er-
ledigt. 

Ich rufe auf die Frage 1 — Frage der Frau Ab-
geordneten Nadig — betreffend Zahl der von 
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Frauen zur Zeit besetzten obersten Verwaltungs-
stellen in den Bundesministerien: 

Wie groß ist die Zahl der von Frauen zur Zeit besetzten obe-
ren Verwaltungsstellen in den Bundesministerien? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär des 
Innern! 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Im höheren Dienst der Bun-
desministerien werden zur Zeit 102 Frauen be-
schäftigt, davon sind 41 Beamtinnen, und zwar im 
Rang von der Regierungsrätin bis zur Ministerial-
rätin, und 61 Angestellte von der TO .A III bis zur 
TO. A I. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 

Frau Nadig (SPD): Ja! — Ist es möglich, die 
Zahl der in den verschiedenen Stufen vom Staats-
sekretär abwärts beschäftigten Frauen anzugeben? 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Frau Abgeordnete, ich würde 
empfehlen, daß Sie diese Einzelfragen schriftlich 
an den Bundesinnenminister richten oder daß Sie 
zu mir kommen; ich werde Ihnen dann ins ein-
zelne gehenden Aufschluß erteilen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Frau Nadig (SPD): Darf ich noch eine letzte Zu-
satzfrage stellen? 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine letzte Zu-
satzfrage! 

Frau Nadig (SPD): Was beabsichtigt die Regie-
rung zu tun, um der Frau auch im höheren Dienst 
der Ministerien mehr Berufsmöglichkeiten zu er-
öffnen? 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Wir haben bisher schon von 
Jahr zu Jahr die anderen Ressorts darauf hinge-
wiesen, wie wichtig es ist, auch die Frauen bei der 
Vergebung und Besetzung  der  Stellen angemessen 
zu beteiligen. Wir werden in diesen Bemühungen 
fortfahren. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 2 — des 
Herrn Abgeordneten Rehs — betreffend Verzol-
lung von geschenkten amerikanischen Zigaretten: 

Ist dem Herrn Bundesfinanzminister der Fall de r 19jährigen Haus-
angestellten Sophie Schmitz in Ulm bekannt, die nach Zeitungs-
berichten von der Zollbehörde einen Strafbescheid über 4168 DM 
erhalten hat, well sie während dreijähriger Tätigkeit in einem 
amerikanischen Haushalt von ihrem amerikanischen Arbeitgeber 
angebotene Zigaretten geraucht hat, die die Zollbehörde von sich 
aus auf 8000 Stück angesetzt hat? 

Was gedenkt der Herr Bundesfinanzminister gegen eine derart 
sinn- und vernunftwidrige Handhabung der Zollbestimmungen zu 
unternehmen, und ist er bereit, die infolge begreiflicher Ver-
fahrensunkenntnis der Hausangestellten rechtskräftig gewordene 
Steuer- bzw. Zollstrafe niederzuschlagen? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär des 
Finanzministeriums. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Fall der 19jährigen Hausangestellten 
Sophie Schmitz in Ulm ist hier bekannt. Sophie 
Schmitz hat nicht von einer Zollbehörde einen 
Strafbescheid erhalten. Sie ist vielmehr von dem 
Amtsgericht in Ulm zu einer Geld- und Wertersatz

-

strafe verurteilt worden, weil sie in einem Fall 600 
Zigaretten und drei Dosen Kaffee von Amerika-
nern erworben hat, ohne sie zu verzollen. Sophie 
Schmitz war weiter angeklagt, in den Jahren 1952 
bis 1955 bis zu 8000 Zigaretten nicht verzollt zu 
haben, die sie von ihren Arbeitgebern laufend in 
kleineren Mengen erhalten hatte. In diesem Punkt 
wurde sie nicht verurteilt. Das Hauptzollamt Ulm, 
das bestimmungsgemäß die Abgaben anzufordern 
hatte, die bei einem Erwerb unverzollter Waren 
von einem Ausländer zu entrichten sind, hatte zu-
nächst auch Abgaben für die 8000 Zigaretten ver-
langt, wegen derer eine Verurteilung durch das Ge-
richt nicht erfolgt ist. Als das Urteil ergangen war, 
hat es jedoch die Anforderung der Abgaben für 
diese 8000 Zigaretten zurückgezogen. Dies stand 
mit den geltenden Bestimmungen des Truppenzoll-
gesetzes und der Durchführungsverordnung dazu 
im Einklang, weil danach „übliche Geschenke per-
sönlicher oder häuslicher Art in nicht zum Handel 
geeigneten Mengen", deren unmittelbaren Besitz 
Mitglieder der Streitkräfte anderen Personen über-
tragen, von der Gestellung bei einer Zollbehörde 
und damit von der Verzollung befreit sind. Als 
„übliche Geschenke in nicht zum Handel geeigne-
ten Mengen" gelten Zigaretten nur, wenn ihre Zahl 
20 Stück nicht übersteigt. Diese Voraussetzungen 
lagen bei den 8000 Zigaretten, die Fräulein Schmitz 
von 1952 bis 1955 erhalten hat, vor, weil aus ihren 
Angaben entnommen werden kann, daß es sich je-
weils nur um geringe Mengen zum alsbaldigen 
Verbrauch gehandelt hat. 

Der Fall ist daher durch die Änderung des er-
gangenen Steuerbescheides bereits von dem Haupt-
zollamt im Sinne der Anfrage erledigt. 

Rehs (SPD): Danke. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine Zusatz-
frage. 

Frage 3, Herr Abgeordneter Ritzel, betreffend 
Vernichtung unverzollter Zigaretten: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Bundeszollverwal-
tung die Absicht haben soll, aus der Konkursmasse Schmitz, 
Rhöndorf, noch brauchbare ca. 33 Millionen Zigaretten zu ver-
nichten? 

Ist die Bundesregierung bereit, mit dem zuständigen Fach-
ausschuß des Deutschen Bundestages Maßnahmen zur Vermei-
dung eines solchen Unsinns zu erörtern? 

Der Herr Staatssekretär der Finanzen! 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es trifft nicht zu, daß die Bundeszollver-
waltung die Absicht hat, aus der Konkursmasse 
Schmitz noch brauchbare rund 33 Millionen Ziga-
retten zu vernichten. 

Aus der Konkursmasse Schmitz lagern in der 
öffentlichen Zollniederlage Köln-Rheinauhafen 
rund 32 Millionen unverzollte Zigaretten, die 
Schmitz in den Jahren 1953/54 aus Holland einge-
führt hat. Die Zigaretten sind vor einiger Zeit vom 
Konkursverwalter versteigert worden. Dem Ver-
nehmen nach will der Ersteigerer die Zigaretten 
in die Schweiz ausführen. Der Verfügungsberech-
tigte hat nicht beantragt, die Zigaretten unter 
amtlicher Aufsicht vernichten zu dürfen. Die Zoll-
verwaltung selbst wäre im übrigen gar nicht be-
fugt, in einem solchen Fall Zigaretten zu ver-
nichten. 

Die in der Presse veröffentlichten Nachrichten 
entsprechen daher nicht den Tatsachen. 
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Ritzel (SPD): Danke sehr! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 4, Herr 
Abgeordneter Ritzel, betreffend Verkauf von 
Schallplatten mit angeblichen Reden Hitlers: 

Ich frage die Bundesregierung: 

Entspricht es den Tatsachen, daß in Deutschland, speziell in 
Bayern, insgeheim Schallplatten verkauft werden, die Reden 
enthalten, die dem verstorbenen Diktator Hitler zugeschrieben 
werden und die dieser angeblich in diesem Jahre gehalten haben 
soll? 

Ist es richtig, daß in der Bundesrepublik Fotografien verkauft 
werden, die angeblich von Hitler in diesem Jahre signiert sein 
sollen? 

Was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, um gegen diesen 
groben Unfug vorzugehen, sofern die hierüber in der Presse 
erschienenen Mitteilungen der Wahrheit entsprechen? 

Der Herr Staatssekretär des Innern! 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Die von den Verfassungs-
schutzbehörden und von den Landeskriminal-
ämtern durchgeführten Erhebungen haben keine 
Anhaltspunkte für die Richtigkeit der von Ihnen, 
Herr Abgeordneter, erwähnten Pressemitteilungen 
ergeben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage! 

Ritzel (SPD): Darf ich fragen, ob das Bundes-
ministerium des Innern sich auch auf Ermittlungen 
der bayerischen Staatspolizei stützt? Soviel ich 
weiß, sind im Bereich der bayerischen Landpolizei 
solche Feststellungen getroffen worden. 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Wir haben in drei Ländern, 
in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern, 
durch die zuständigen Organe die Erhebungen an-
stellen lassen, oder, genauer gesagt: sie sind in 
diesen Ländern angestellt worden, und das Er-
gebnis ist uns  mitgeteilt worden. Ob dort die Land-
polizei eingesetzt war, kann ich jetzt präzise nicht 
sagen; aber die zuständigen Stellen sind mit der 
Sache befaßt gewesen. 

Ritzel (SPD): Würden Sie, Herr Staatssekretär, 
veranlassen, daß noch einmal eine Rückfrage in 
bezug auf die Tätigkeit der bayerischen Land-
polizei in dieser Hinsicht gehalten wird? 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Das kann gemacht werden. 

Ritzel (SPD): Danke sehr! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Frage 5, Herr 
Abgeordneter Ehren, betreffend Pensions- oder 
Rentenansprüche früherer Offiziere und Unter-
offiziere der deutschen Wehrmacht nichtdeutscher 
Nationalität: 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergrei-
fen, um den früheren Offizieren und Unteroffizieren der deut-
schen Wehrmacht, die nicht deutscher Nationalität sind und in 
ihren früheren Heimatländern einen Anspruch auf Pension ge-
habt hätten, zur Zelt aber in der Deutschen Bundesrepublik 
noch keine Pension oder Rente erhalten, zu ihrem Recht zu 
verhelfen? 

Der Herr Abgeordnete Ehren ist wahrscheinlich 
noch krank. 

(Zurufe: Ja!) 

— Wir können die Frage trotzdem beantworten. — 
Herr  Staatssekretär! 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Das Gesetz zu Art. 131 des 
Grundgesetzes erfaßt alle Offiziere, Unteroffiziere 
und Mannschaften, die am 8. Mai 1945 in der deut-
schen Wehrmacht berufsmäßigen Wehrdienst lei-
steten oder die vor diesem Zeitpunkt mit lebens-
länglicher Dienstzeitversorgung aus der deutschen 
Wehrmacht ausgeschieden waren. Dazu gehören 
auch ehemalige nichtdeutsche Berufssoldaten frem-
der Länder, die in die frühere deutsche Wehrmacht 
— Heer, Marine, Luftwaffe — als Berufssoldaten 
übernommen worden waren. 

Ehemalige nichtdeutsche Berufssoldaten fremder 
Staaten, die nicht als Berufssoldaten in die frühere 
deutsche Wehrmacht — Heer, Marine, Luftwaffe — 
übernommen worden sind, werden von dem Gesetz 
zu Art. 131 des Grundgesetzes nicht erfaßt. Sie 
können aber, falls sie im deutschen Dienst eine 
Kriegsbeschädigung erlitten haben, wie alle — 
gleichgültig, ob berufsmäßigen oder nichtberufs-
mäßigen — Soldaten der Wehrmacht Versorgung 
nach dem Bundesversorgungsgesetz erhalten, wenn 
sie aus der Schädigung keinen Anspruch auf Ver-
sorgung gegen ihr Heimatland haben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Frage 7 ist 
zurückgezogen. 

Ich rufe die Frage 8 auf, eine Frage der Frau 
Abgeordneten Hütter betreffend Entlastung des 
Eisenbahnberufsverkehrs auf der Strecke Schorn-
dorf —Stuttgart: 

Was gedenkt der Herr Bundesverkehrsminister zu tun, um 
den Eisenbahnberufsverkehr auf der Strecke Schorndorf—Stutt-
gart, der schon ab Schorndorf überbelastet ist, zu entlasten, 
um so mehr, als bis Stuttgart auf 12 Stationen weitere Berufs-
tätige zusteigen und dadurch, wie durch die mangelhafte Be-
schaffenheit der verwendeten Wagen, ein untragbarer Zustand 
besteht? 

Der Herr Bundesminister für Verkehr! 

Dr. Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Deutsche Bundesbahn wird die Bedienung des Be-
rufsverkehrs aus dem Raum Schorndorf nach Stutt-
gart mit Einführung des Winterfahrplans ver-
bessern. Es wird ein neues Zugpaar zwischen Grun-
bach und Stuttgart eingelegt, und ein bisher in 
Fellbach endender Zug aus Richtung Backnang 
wird bis Stuttgart -Bad -Cannstatt durchgeführt. 

Die Gemeinschaftsomnibuslinie Bahn/ Post von 
Welzheim nach Bad Cannstatt wird schon seit An-
fang September bis Stuttgart-Hauptbahnhof wei-
tergeführt. 

Die Deutsche Bundesbahn hofft mit diesen Maß-
nahmen eine Entlastung im Berufsverkehr zwi-
schen Schorndorf und Stuttgart zu erreichen. 

Leider fehlen der Bundesbahn zur zufrieden-
stellenden Bedienung des Berufsverkehrs eine er-
hebliche Anzahl von Personenwagen. Ich habe 
wiederholt dargelegt, daß ein Teil der im Berufs-
verkehr eingesetzten Personenwagen durch Umbau 
wesentlich verbessert worden ist; diese Maßnahmen 
werden fortgesetzt. Bis Ende 1959 sollen 50% der 
im Berufsverkehr eingesetzten Personenwagen 
modernisiert sein. Jedoch ist eine entscheidende 
Besserung der Verhältnisse im Berufsverkehr erst 
mit der Beschaffung neuer Spezialwagen für den 
Nahverkehr zu erwarten. Die der Bundesbahn zur 
Verfügung stehenden beschränkten Mittel lassen 
leider nur eine allmähliche Besserung dieser Ver-
hältnisse erwarten. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zusatzfrage? 

Frau Hütter (FDP): Sollte sich erweisen, Herr 
Minister, daß die von Ihnen vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Entlastung des Berufsverkehrs auf 
der Strecke Schorndorf—Stuttgart nicht ausreichen, 
sind Sie dann zu weiteren Besserungsmaßnahmen 
bereit? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Soweit das im Rahmen des Möglichen liegt, gern. 
Aber die Verhältnisse im Raum Stuttgart sind be-
sonders schwierig, weil wir dort nicht nur einen 
starken Pendlerverkehr nach dem Zentrum Stutt-
gart, sondern auch einen starken Pendlerverkehr 
aus dem Zentrum Stuttgart nach den umliegenden 
Industrieorten haben. Die Verhältnisse liegen hier 
schwieriger als im Raume Mannheim, Frankfurt 
oder in irgendeinem anderen solchen Raum. 

Frau Hütter (FDP): Ich danke Ihnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Frage 9 des 
Herrn Abgeordneten Dr. Rinke betreffend Verkauf 
der Ufa -Theater-Gesellschaft ist zurückgestellt. 
Die Fragen 10 und 11 sind beantwortet. 

Ich rufe auf die Frage 12 der Abgeordneten 
Frau Dr. Maxsein betreffend Sicherstellung von 
Fluggastplätzen für Abgeordnete auf der Strecke 
Berlin—Bonn: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um sicherzustellen, 
daß Abgeordnete des Deutschen Bundestages, insbesondere 
Berliner Abgeordnete, die bei ihren Reisen von Berlin nach Bonn 
und zurück häufig auf den Luftweg angewiesen sind, jederzeit 
einen Platz im Flugzeug erhalten, um ihren parlamentarischen 
Verpflichtungen im Bundestag nachkommen zu können? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Verkehr! 

Dr. -Ing. Seebehm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Luftverkehr zwischen Berlin und dem Flughafen 
Köln/ Bonn wird von der englischen Gesellschaft 
British European Airways und der amerikanischen 
Gesellschaft Pan American Airways durchgeführt; 
die Deutsche Lufthansa kann sich wegen der be-
kannten Sonderstellung Berlins leider noch nicht 
an dieser Flugverbindung beteiligen. Die Bundes-
regierung hat den beiden ausländischen Luftver-
kehrsgesellschaften dringend nahegelegt, Wünsche 
der Mitglieder des Deutschen Bundestages mit Vor-
rang zu berücksichtigen. Sie hat ferner auf die 
ausländischen Gesellschaften eingewirkt, um sie zu 
veranlassen, vor allem in den Hauptreisezeiten zu-
sätzliche Fluggelegenheiten nach und von Berlin 
zu schaffen. Dank dieser Vorsprachen konnte das 
Angebot von täglich 1950 Fluggastplätzen im Mai 
1956 auf täglich 2200 Plätze in den nachfolgenden 
Monaten erhöht werden. 

Einen Zwang, Plätze für Mitglieder des Bundes-
tages in den Flugzeugen ausländischer Linien frei 
zu machen, kann die Bundesregierung natürlich 
nicht ausüben. 

Frau Dr. Maxsein (CDU/CSU): Darf ich eine Zu-
satzfrage stellen? 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage! 

Frau Dr. Maxsein (CDU/CSU): Da die Antwort 
des Herrn Ministers im wesentlichen eine Bestäti-

gung des bedauerlichen Status quo ist, der mich zu 
meiner Frage veranlaßt hat, darf ich zusätzlich 
fragen: Wäre der Herr Minister bereit, einen Vor-
schlag meinerseits, den ich ihm recht bald zuleiten 
könnte, wohlwollend zu prüfen und zu berück-
sichtigen? Dieser Vorschlag geht auf gemachte Er-
fahrungen zurück und wäre eventuell geeignet, die 
bestehenden Schwierigkeiten zu mindern. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Soweit ich das nach Prüfung des Vorschlags er-
warten kann, will ich natürlich gerne alles ver-
suchen, um die Verhältnisse zu verbessern. Ich 
darf aber immer darauf hinweisen, daß die Ein-
wirkungsmöglichkeit der Bundesregierung auf die 
ausländischen Fluggesellschaften entsprechend be-
schränkt ist. 

Frau Dr. Maxsein (CDU/CSU): Ich darf anneh-
men, daß Sie meinen Vorschlag prüfen werden. 

 Danke sehr! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 13 des Ab-
geordneten Schmitt (Vockenhausen) betreffend 
irreführende Entfernungsangaben auf den Auto-
bahnen: 

Ist dem Herrn Bundesverkehrsminister bekannt, daß die Ent-
fernungsangaben auf den Autobahnen vielfach Anlaß zur Ver-
wirrung geben, weil sie sich einmal auf die Stadt und dann 
wieder auf Abzweigungen beziehen? Was gedenkt der Herr 
Bundesverkehrsminister zu tun, um hier eine einheitliche Rege-
lung herbeizuführen, die allen Benutzern der Autobahnen volle 
Klarheit über die Entfernungen gibt? 

Der Herr Bundesminister für Verkehr! 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Aus 
der Vorkriegszeit stammt die Regelung, daß sich 
die auf den Autobahnen angegebenen Entfernungen 
auf den Abstand bis zu derjenigen Autobahnan-
schlußstelle beziehen, von der aus die Mitte des 
betreffenden Ortes auf kürzestem Wege erreicht 
werden kann. Die Zahlen zeigen also nicht die Ent-
fernung bis zur Ortsmitte selbst an, wie dies nach 
den Bestimmungen des Anhangs der Straßenver-
kehrsordnung für die Wegweiser auf den Bundes-
straßen und sonstigen Landstraßen vorgeschrieben 
ist. Da nun viele Orte über verhältnismäßig lange 
Zubringerstraßen mit der Autobahn verbunden 
sind, empfiehlt es sich, die Entfernungen auf den 
Autobahnen in gleicher Weise wie bei den Bundes-
straßen bis zur Mitte des angegebenen Ortes, also 
einschließlich der Zubringerstraße, zu berechnen. 
Dann können Irrtümer nicht mehr vorkommen. 
Diese neue Regelung wird zur Zeit auf den einzel-
nen Autobahnstrecken durch die Straßenbauver-
waltung der Länder durchgeführt. Die Umbezeich-
nung soll bis zum Frühjahr 1957 beendet sein, so 
daß dann die von Ihnen mit Recht gerügten Un-
stimmigkeiten, wie ich hoffe, überwunden sein 
werden. 

Schmi tt  (Vockenhausen) (SPD): Danke schön! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 14 — 
Frage des Herrn Abgeordneten Schmitt (Vocken-
hausen) - betreffend gerichtliche Wertung der 
zeitweiligen Benutzung gestohlener Kraftwagen: 

Ist der Bundesregierung die Tatsache bekannt, daß vielfach 
Autos gestohlen, nach mehr oder minder langer Benutzung 
meist stark beschädigt stehengelassen werden und daß dann 
die Wegnahme des Wagens gerichtlich nicht als Diebstahl, son-
dern nur als unbefugte Ingebrauchnahme gewertet wird? 
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Zur Beantwortung der Herr Bundesminister der 

Justiz! 

Neumayer, Bundesminister der Justiz: Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich beantworte die Frage des Herrn Kollegen 
Schmitt (Vockenhausen) wie folgt. Wer gegen den 
Willen des Berechtigten ein Kraftfahrzeug in Ge-
brauch nimmt und es dann irgendwo zurückläßt, 
wo es dem Zugriff beliebiger Dritter oder Witte-
rungseinflüssen usw. ausgesetzt ist, wird in der 
Regel wegen Diebstahls bestraft. Jedenfalls ist das 
der Standpunkt der höchstrichterlichen Recht-
sprechung, die vom früheren Reichsgericht ent-
wickelt und vom Bundesgerichtshof fortgeführt 
worden ist. Daraus folgt, daß bei den sogenannten 
wilden Spazierfahrten meistens eine Bestrafung 
wegen Diebstahls möglich ist, ohne daß die Absicht 
des Täters, das Fahrzeug für dauernd zu behalten, 
festgestellt werden müßte. Die Strafvorschrift über 
den unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen ist da-
neben unentbehrlich; denn es gibt immer Fälle, in 
denen die Wegnahme ausschließlich zum vorüber-
gehenden Gebrauch erfolgt. 

Die in der Rechtsprechung vorgenommene Ab-
grenzung zwischen Diebstahl und Gebrauchsent-
wendung hat sich so bewährt, daß gesetzgebe-
rische Sofortmaßnahmen nicht erforderlich sind. 
Wenn in einzelnen Entscheidungen der unteren 
Gerichte in zu großem Umfang bloße Gebrauchs-
entwendung angenommen wird, so muß die Rich-
tigstellung im Rechtsmittelverfahren herbeigeführt 
werden. Eine Befugnis der Bundesregierung zur 
Einflußnahme auf die Rechtsprechung selbst be-
steht natürlich insoweit nicht. 

Im übrigen wird die Frage der Abgrenzung 
zwischen den beiden Strafvorschriften im Zusam-
menhang mit der großen Strafrechtsreform erneut 
überprüft werden müssen. 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Ich danke. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Fragen 15 
und 16 sind zurückgezogen. 

Frage 17 — Abgeordneter Becker (Hamburg) —
betreffend Beteiligung der Deutschen Bundespost 
an der in Bayern beschlossenen GmbH. zur Durch-
führung des Werbefernsehens: 

Beabsichtigt die Deutsche Bundespost, sich an der in Bayern 
beschlossenen GmbH zur Durchführung des Werbefernsehens zu 
beteiligen und in welcher Höhe? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär für 
das Post- und Fernmeldewesen! 

Dr. Steinmetz, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für das Post- und Fernmeldewesen: Herr 
Präsident, gestatten Sie die Beantwortung der 
Frage! 

Meine Damen und Herren! Die Deutsche Bundes-
post beabsichtigt nicht, sich an der in Bayern be-
schlossenen GmbH. zur Durchführung des Werbe-
fernsehens zu beteiligen. Ein vom Bayerischen 
Rundfunk übermitteltes Angebot zur Übernahme 
eines Geschäftsanteils an der GmbH. ist bereits im 
Juli dieses Jahres abgelehnt worden. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? — Nicht. 

Frage 18 — Frage des Herrn Abgeordneten 
Becker (Hamburg) — betreffend Erteilung von 

Sonderlizenzen für die Durchführung des Werbe-
fernsehens durch die Deutsche Bundespost: 

Beabsichtigt die Deutsche Bundespost, Sonderlizenzen für die 
Durchführung des Werbefernsehens zu erteilen, bzw. hält sie 
sich hierzu für befugt und wenn ja, auf welche gesetzliche 
Grundlage stützt sich diese Annahme? 

Der Herr Staatssekretär für das Post- und Fern-
meldewesen! 

Dr. Steinmetz, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für das Post- und Fernmeldewesen: Die 
Frage der Erteilung von Genehmigungen zum Er-
richten und Betreiben von Fernseh -Rundfunksen-
deanlagen für Werbezwecke ist nicht aktuell, da 
Anträge auf Erteilung derartiger Genehmigungen 
nicht vorliegen. Der Bundesminister für das Post-
und Fernmeldewesen wäre gegebenenfalls gemäß 
§ 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen vom 14. 
Januar 1928, das nach Art. 123 Abs. 1 und Art. 124 
des Grundgesetzes Bundesrecht geworden ist, be-
rechtigt, derartige Genehmigungen zu erteilen und 
die technischen Auflagen der Genehmigung festzu-
setzen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? — Bitte schön! 

Becker (Hamburg) (DP): Darf ich die Frage stel-
len: Sind Sie nicht auch der Ansicht, daß diese 
Frage sehr schnell aktuell werden kann angesichts 
der Studiengesellschaft für Werbefernsehen, die ja 
mit Unterstützung anerkannter Verbände gegrün-
det worden ist? Und können Sie nicht Auskunft 
darüber erteilen, ob man, wenn ein solcher Antrag 
an das Bundespostministerium herankommt, ge-
neigt sein wird, einem solchen Antrag zuzustim-
men? 

Dr. Steinmetz, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für das Post- und Fernmeldewesen: Ob die 
Frage in nächster Zeit sehr aktuell werden wird, 
können wir noch nicht feststellen. Mit der Möglich-
keit kann gerechnet werden. Wenn dem aber so 
werden sollte, wird der Herr Bundesminister für 
das Post- und Fernmeldewesen, wie ich eben aus-
führte, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
darüber zu entscheiden haben, ob er eine solche 
Genehmigung erteilt oder nicht. 

(Abg. Becker [Hamburg]: Danke schön!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wir kommen 
zur Frage 19, Frage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Mommer betreffend Vergabe von Aufträgen des 
Verteidigungsministeriums an das Handwerk: 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß sich in der Ver-
gabe von Aufträgen des Verteidigungsministeriums an das Hand-
werk Anlaufschwierigkeiten und Mängel ergeben haben, die ab-
gestellt werden sollen? 

Welche Mängel sind der Bundesregierung aus den Besprechun-
gen mit den Vertretern des Handwerks bekannt, und welche Ab-
hilfevorschläge kann sie unterbreiten? Welche Gewähr kann 
sie geben, daß nach den neuen Vergabegrundsätzen verfahren 
wird? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Verteidigung. 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf auf 
die Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Mommer 
wie folgt antworten: 

Die bei der Beschaffungsabteilung des Verteidi-
gungsministeriums in den ersten Monaten nach 
Aufnahme ihrer Tätigkeit aufgetretenen Reibun- 
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gen waren typische Anlaufschwierigkeiten des Be-
schaffungsverfahrens, die sich in einer solchen Si-
tuation nicht immer vermeiden lassen. Sie waren 
nicht auf die Aufträge beschränkt, die dem Hand-
werk erteilt wurden, sondern allgemeiner Natur 
und sind seit längerer Zeit abgestellt. 

Die Beteiligung der mittelständischen Wirtschaft 
und insbesondere des Handwerks an den Liefe-
rungen für die Bundeswehr konnte zunächst nicht 
in dem wirtschaftspolitisch erwünschten Umfang 
erfolgen, da bei den öffentlichen Ausschreibungen 
Angebote der mittelständischen Wirtschaft häufig 
nicht konkurrenzfähig waren. Durch Verhandlun-
gen mit dem Zentralverband des Deutschen Hand-
werks wurden die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, daß seit Ende April dieses Jahres ein Verfah-
ren angewandt wird, durch das auch bei öffent-
licher Ausschreibung eine ausreichende Beteiligung 
der mittelständischen Wirtschaft sichergestellt ist. 

In Durchführung dieses Verfahrens konnten in 
zunehmendem Maße Aufträge an das Handwerk 
erteilt werden. Im Monat August 1956 gingen be-
reits zirka 28 % aller Aufträge, die für eine Fer-
tigung durch mittelständische Betriebe überhaupt 
in Betracht kommen, an Betriebe dieses Bewerber-
kreises. Damit kann der angestrebte Durchschnitts-
beteiligungssatz von 30 % praktisch bereits als er-
reicht angesehen werden. 

Ergänzend darf ich aber darauf hinweisen, daß 
auch aus den übrigen Aufträgen, die sich für eine 
Vergabe an mittelständische Betriebe ihrer Natur 
nach nicht eignen, erfahrungsgemäß durch Ertei-
lung von Zulieferungs-Unteraufträgen ein erheb-
liches zusätzliches Auftragsvolumen erwächst, das 
sich allerdings angesichts der vorgeschriebenen 
Vergabemethoden einer statistischen Einzelerfas-
sung entzieht. 

Eine weitere Erhöhung des Anteils der mittel-
ständischen Betriebe am Kreis der Lieferer für die 
Bundeswehr wird sich voraussichtlich aus der seit 
dem 1. September 1956 durchgeführten Dezentrali-
sierung der Beschaffung von Unterkunfts- und 
Bürogerät ergeben. Den dezentralen Beschaffungs-
stellen ist es überlassen, bei Beschaffungsvorhaben, 
die den Betrag von 10 000 DM nicht übersteigen, 
in eigener Verantwortung über die Wahl der Ver-
gabeart zu entscheiden. Dadurch haben diese Stel-
len die Möglichkeit, Bewerber aus dem engeren 
regionalen Bereich und insbesondere aus den Krei-
sen der mittelständischen Wirtschaft in erhöhtem 
Umfang zu berücksichtigen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? — Bitte schön! 

 Dr. Mommer (SPD): Herr Minister! Die Klagen, 
die mir zu Ohren kamen, bezogen sich nicht so sehr 
auf die Quote an den Bestellungen und Vergaben 
als vielmehr auf das Verfahren. Ist Ihnen bekannt, 
daß manchmal Bitterkeit dadurch entsteht, daß 
z. B. vier Bewerber zu weiten Reisen, nach Ko-
blenz, veranlaßt werden und keiner von ihnen den 
Zuschlag bekommt? Könnten die Vergabebehörden 
nach Ihrer Meinung nicht sorgsamer mit Zeit und 
Geld der Bewerber umgehen? 

Blank, Bundesminister für Verteidigung: Ich 
darf Ihnen auf diese Zusatzfrage, Herr Abgeordne-
ter, wie folgt antworten: An sich ist es nicht er-
forderlich, daß sich jemand, der sich um einen Auf-
trag bewirbt, nach Koblenz begibt. Er braucht nur  

die Ausschreibungsunterlagen anzufordern. Er be-
kommt sie; er kann dann sein Angebot machen. 
Wenn dieses Angebot vertretbar erscheint, wird er 
den Zuschlag bekommen. Ich würde es sogar für 
unerwünscht halten, wenn sich ein allzu großer 
Strom von Besuchern bei der Beschaffungsstelle 
einfände, die sich persönlich über den Ablauf und 
die Möglichkeit ihrer Beteiligung an einer Vergabe 
erkundigen wollen. Das führt sehr häufig auch zu 
unerträglichen Zuständen bei den dort tätigen Be-
amten. Ich möchte nicht, daß der Eindruck entsteht, 
daß man durch persönliche Bekanntschaften und 
Rücksprachen irgendwie eine Bevorzugung erlan-
gen könnte. 

Im übrigen, Herr Abgeordneter, darf ich Sie bit-
ten, daß Sie mir präzise Mitteilungen machen, da 
ich hier bei einer generellen Beantwortung den 
Dingen nicht nachgehen kann. Dann würde ich 
mich bemühen, die aufgezeigten Mängel abzustel-
len, und Ihnen jeweils einen Bescheid über den 
Einzelfall zukommen lassen. 

Dr. Mommer (SPD): Ich werde das tun. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 20 des 
Abgeordneten Ritzel betreffend den Rhein-Main-
Flughafen: 

Ist es richtig, daß der Rhein-Main-Flughafen, Frankfurt (Main), 
als Start- und Landeplatz von militärischen Düsenflugzeugen 
vorgesehen ist? 

Hat die Bundesregierung eine solche Absicht gebilligt? 

Was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, um die Be-
völkerung des dichtbesiedelten Rhein-Main-Dreiecks vor den 
ernsten gesundheitlichen Schäden und vor den Folgen der auf 
die Dauer unerträglichen Nervenbelastung eines ständigen Über-
fliegens dieses Gebietes mit Düsenflugzeugen zu bewahren? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Bundesregierung ist nichts davon bekannt, daß der 
Verkehrsflughafen Frankfurt am Main als Start- 
und Landeplatz für militärische Düsenflugzeuge 
vorgesehen ist. Sollte etwa eine solche Absicht bei 
den Stationierungsstreitkräften bestehen, so wird 
die Bundesregierung ihr mit aller Entschiedenheit 
widersprechen. Bekanntlich wird aber der südliche 
Teil des Flughafens für Kolbenmotorflugzeuge der 
Stationierungsstreitkräfte genutzt. Ich habe schon 
wiederholt die Verlegung auf den Militärflugplatz 
bei Wiesbaden angeregt. Die Anwesenheit von 
Luftstreitkräften in der Bundesrepublik und die 
Anlage von Flugplätzen für diese Luftstreitkräfte 
in unserem dicht besiedelten Raum macht es leider 
unvermeidbar, daß militärische Düsenflugzeuge 
auch das Gebiet des Rhein-Main-Dreiecks über-
fliegen. Um die Bevölkerung der überflogenen Ge-
biete möglichst vor gesundheitsschädlichen Folgen 
zu bewahren, werden in dem Ständigen Ausschuß 
zur Koordinierung der Luftfahrt auf Veranlassung 
der Bundesregierung bestimmte Regelungen zum 
Schutz der Bevölkerung vorbereitet. Dieser Aus-
schuß, der auf Grund des Truppenvertrages einge-
richtet worden ist, hat kürzlich seine Arbeiten auf-
genommen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? 

Ritzel (SPD): Bedeutet das, Herr Bundesver-
kehrsminister, daß die Bundesregierung, die sich 
zunächst auf die am 3. Oktober stattfindenden Ko- 
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ordinierungsverhandlungen verläßt, bereit ist, die 
Konzession zu machen, eine derartige Belästigung 
der Bevölkerung durch militärische Düsenflug-
zeuge über einem derart dicht besiedelten Wohn-
gebiet, zugleich über Kurgebieten - ich erinnere 
an Wiesbaden und an andere Taunuskurorte - zu-
zulassen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Die Bundesregierung wird alles tun, um diese Be-
lästigungen so weit als irgend möglich zu beschrän-
ken. Es läßt sich aber nicht vermeiden, daß Düsen-
flugzeuge, wenn sie in Deutschland fliegen, ge

-

legentlich auch einmal über diesen Raum fliegen. 
Es ist die Frage der Besetzung des militärischen 
Flughafens Wiesbaden, über die im einzelnen in 
diesen Verhandlungen gesprochen werden muß. 

Ritzel (SPD): Danke sehr! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 21 des 
Herrn Abgeordneten Odenthal betreffend die Wie-
derherstellung der Eisenbahnverbindung Alzey-
Saargebiet. 

Ist der Herr Bundesverkehrsminister bereit, die Wiederher-
stellung der Eisenbahnverbindung Alzey-Saargebiet durch Wie-
deraufbau der Eisenbahnbrücke bei Marnheim (Pfalz) mit den 
zur Wiederherstellung wirtschaftlicher Beziehungen mit dem 
Saargebiet bereitgestellten Haushaltsmitteln, als Beitrag zu den 
Leistungen der Bundesbahn, beschleunigt zu fördern? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die ein-
gleisige Bahnlinie Alzey-Marnheim ist durch 
 Kriegszerstörung des Pfrimmtalviadukts unterbro-
chen worden. Die Züge aus dem Raume Alzey in 
das Saarland verkehren seither über Monsheim. 
Der Umweg beträgt 11,5 km. 

Zur Wiederherstellung der Strecke Alzey-Marn-
heim sind rund 3 Millionen DM erforderlich. Da 
andere Bauvorhaben vordringlicher waren, hat die 
Deutsche Bundesbahn bisher den Wiederaufbau des 
Pfrimmtalviaduktes zurückstellen müssen. 

Die im Bundeshaushalt 1956 als Finanzhilfe für 
das Saarland vorgesehenen 200 Millionen DM 
waren zur Überbrückung von Liquiditätsschwierig-
keiten im Haushalt der Saar und zur Durchführung 
von Investitionen im Saarland selbst bestimmt. Ob 
im Bundeshaushalt 1957 Mittel zur Wiederherstel-
lung wirtschaftlicher Beziehungen mit dem Saar-
gebiet vorgesehen werden und ob daraus ein Zu-
schuß zum Wiederaufbau des Eisenbahnviaduktes 
bei Marnheim geleistet werden kann, läßt sich 
jetzt noch nicht überblicken. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 22 ist zu-
rückgezogen. 

Frage 23 des Abgeordneten Lotze betreffend die 
Anzahl der Urteile bei Steuerzuwiderhandlungen: 

Wie viele Steuerzuwiderhandlungen sind in den Jahren 1954 
und 1955 abgeurteilt worden, und zwar getrennt nach Ländern, 
a) durch die ordentlichen Gerichte, 
b) durch Strafbescheide der Finanzämter, 
c) durch Unterwerfungsverhandlungen? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär der 
Finanzen! 

Hartmann, Staatsekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 

Herren! Auf dem Gebiet der Zölle, der Verbrauch

-

steuern und Monopole haben die Hauptzollämter 
Bestrafungen wegen Steuerzuwiderhandlungen in 
folgendem Umfange ausgesprochen. 

durch Straf durch 
bescheide  Unterwerfungsver

-

handlungen 

Land 1954 1955 1954 1955 

Bayern (einschl. 
Krs. Lindau) 1.603 1.553 2.816 2.339 
Bad.-Württbg. 635 534 6.403 5.951 
Hessen 277 234 1.472 1.123 
Rheinld.-Pfalz 2.068 1.508 951 523 
Nordrh.-Westf. 2.455 1.838 4.007 5.351 
Niedersachsen 251 175 1.050 1.211 
Schleswig-Holstein 584 613 1.525 1.292 
Hamburg 630 704 1.811 1.846 
Bremen 2.546 1.757 787 968 

Bundesgebiet 
ohne Berlin 11.049 8.916 20.822 20.604 
Berlin 302 250 872 1.165 

Bundesgebiet 
mit Berlin 11.351 9.166 21.694 21.769 

Die Zahl der durch die ordentlichen Gerichte ab-
geurteilten Steuerzuwiderhandlungen ist dem 
Bundesfinanzministerium nicht bekannt. 

Auf dem Gebiete der Besitz- und Verkehrsteuern 
sind die Angaben von den Herren Finanzministern 
und Finanzsenatoren der Länder, denen nach dem ( 
Grundgesetz die Verwaltung auf diesem Gebiet ob-
liegt, erbeten worden. Nach Eingang des Materials 
werde ich mir erlauben, die Fragen insoweit un-
verzüglich schriftlich zu beantworten. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 24 des 
Herrn Abgeordneten Lotze betreffend Einkommen-
steuerergebnisse in den Jahren 1954 und 1955: 

Wie hoch ist - getrennt nach Ländern - das Einkommensteuer-
ergebnis in den Jahren 1954 und 1955 gewesen? Welche Beträge 
sind davon auf Grund der Steuererklärung eingekommen, und 
welche Beträge sind auf Grund von Betriebsprüfungen für frühere 
Zeiten nachgefordert worden? 

Wie verteilen sich die Steuernachzahlungen auf Grund von Be-
triebsprüfungen auf die einzelnen Berufsgruppen? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär der 
Finanzen. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium' 
der Finanzen: Ich darf bei der Beantwortung wohl 
davon ausgehen, daß sich die Frage nach dem Er-
gebnis der Einkommensteuer nur auf die ver-
anlagte Einkommensteuer bezieht, nicht auf die 
Lohnsteuer, die Körperschaftsteuer und die nicht-
veranlagten Steuern vom Ertrag. 

Mit dieser Vorbemerkung darf ich folgendes mit-
teilen: 

Die Finanzkassen haben im Bundesgebiet ein-
schließlich Berlins an  veranlagter Einkommen-
steuer vereinnahmt: im Rechnungsjahr 1954 4,752 
Milliarden DM, im Rechnungsjahr 1955 4,173 Mil-
liarden DM. 
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In den einzelnen Ländern kamen auf: 

im Rechnungsjahr 
1954 	1955 

in Mill. DM 

Bayern 685 626 
Baden-Württemberg  750 700 
Hessen 344 310 
Rheinland-Pfalz 249 218 
Nordrhein-Westfalen 1599 1310 
Niedersachsen 448 399 
Schleswig-Holstein 149 127 
Hamburg 262 239 
Bremen 93 89 
Berlin 173 155. 

Die Beträge, die die Finanzkassen jeweils wäh-
rend eines Rechnungsjahrs vereinnahmt haben, 
setzen sich begrifflich aus Vorauszahlungen für das 
laufende Steuerjahr und aus Abschlußzahlen für 
voraufgehende Steuerjahre zusammen. Die Finanz-
kassen weisen aber die in dem genannten Zeitraum 
vereinnahmten Steuerbeträge nur in einer Summe 
aus. Über die Zusammensetzung der Steuerein-
nahmen nach den Vorauszahlungen und den auf 
verschiedene Jahre entfallenden Abschlußzahlun-
gen können die Finanzkassen keine Auskunft 
geben. Solche untergegliederte Aufzeichnungen 
würden eine sehr wesentliche Ausweitung der sta-
tistischen Nachweisungen bedeuten; sie können 
praktisch erst eingeführt werden, wenn bei allen 
Finanzkassen das Buchhaltungssystem auf das Loch

-

kartenverfahren umgestellt ist. Auch die Vertei-
lung der zusätzlich auf Grund von Betriebsprü-
fungen gezahlten Beträge nach Berufsgruppen 
oder Gewerbezweigen ist nicht bekannt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 25 des 
Herrn Abgeordneten Lotze betreffend den prozen-
tualen Anteil der Strafverfahren wegen Steuerzu-
widerhandlungen. 

Wie hoch ist der Prozentsatz von Strafverfahren wegen Steuer-
zuwiderhandlungen, bei denen das Strafverfahren auf Grund 
einer Betriebsprüfung eingeleitet worden ist, und zwar getrennt 
nach Ländern und nach Berufsgruppen? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär der 
Finanzen. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, die von Ihnen 
erbetenen Übersichten liegen dem Bundesfinanz-
ministerium nicht vor. Daher sind die Oberfinanz-
direktionen für das  Gebiet der Zölle und Ver-
brauchsteuern aufgefordert worden, uns diese 
Zahlen zu liefern. Für das Gebiet der Besitz- und 
Verkehrsteuern sind die Herren Finanzminister 
und Finanzsenatoren gebeten worden, uns die 
Übersichten zur Verfügung zu stellen. Sobald wir 
das Material haben, werde ich mir erlauben, es 
Ihnen zu übersenden. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 26 -- Herr 
Abgeordneter Dr. A rndt — betreffend Vergabe der 
Aufträge zum Bau von Botschaftsgebäuden: 

Hat die Bundesbaudirektion Botschaftsgebäude für Canberra, 
Neu-Delhi, Ottawa und Rio de Janeiro entworfen? 

Warum wird der Bau von Gebäuden, die eine kulturelle und 
repräsentative Bedeutung haben sollen, nicht im Wege eines 
öffentlichen We ttbewerbs den künstlerisch freischaffenden Archi-
tekten anvertraut? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär der 
Finanzen. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, die Entwürfe für 
die Botschaftsgebäude in Canberra und Ottawa 
wurden von der Bundesbaudirektion Bonn ausge-
arbeitet. Die Botschaftsgebäude in Neu-Delhi und 
Rio de Janeiro sind von freischaffenden Architek-
ten entworfen worden. 

Die Einschaltung von freischaffenden Architek-
ten bei bedeutenden Hochbauten des Bundes so-
wohl bei Wettbewerben als auch bei der Baudurch-
führung ist durch Erlaß des Bundesministers der 
Finanzen vom 7. September 1955 geregelt. Darin 
fanden die seit Jahren mit den berufsständischen 
Verbänden gepflogenen Besprechungen ihren Nie-
derschlag. Bisher sind folgende bedeutende reprä-
sentative Bauvorhaben des Bundes nach dem in 
diesem Erlaß festgelegten Verfahren von freischaf-
fenden Architekten entworfen worden: Auswärti-
ges Amt Bonn, Botschaft Stockholm, Bundeskrimi-
nalamt Wiesbaden, Deutsches Patentamt München, 
Landesversorgungsamt München, Botschaft Lon-
don, Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Bun-
desgesundheitsamt Berlin, Biologische Anstalt 
Helgoland, Bundesanstalt für Straßenbau Köln, 
Bundesrechnungshof Frankfurt am Main, Bundes-
monopolverwaltung Offenbach, Bundesschulden-
verwaltung Bad Homburg, Deutsche Bibliothek 
Frankfurt am Main, Deutsches Gesundheitsmuseum 
Köln und, in der Planung, Deutscher Pavillon Welt-
ausstellung Brüssel 1958. Damit sind mehr als die 
Hälfte aller in diese Gruppe fallenden Bundes-
bauten von freischaffenden Architekten entworfen 
worden. 

Darüber hinaus lag die Ausarbeitung der Ent-
würfe für zahlreiche andere Baumaßnahmen, z. B. 
die Wohnbauten im Rahmen des sogenannten 
Schäfferplans, Wohnsiedlungen für die kanadischen 
Streitkräfte und für US-Diplomaten, allein in der 
Hand freier Architekten. In vielen Fällen ist bei 
der Vorbereitung der Kasernenneubauten im Bun-
desgebiet bereits die weitgehende Mitarbeit von 
freiberuflich tätigen Architekten sichergestellt. 
Auch in Zukunft sollen freischaffende Architekten 
zur Mitarbeit — unter anderem durch Auslobung 
von Wettbewerbungen — herangezogen werden, 
z. B. bei den Botschaftsgebäuden in Washington 
und Madrid. 

Die Auswahl der Wettbewerbsteilnehmer bzw. 
die Beauftragung von Architekten erfolgt stets in 
engem Einvernehmen mit den Berufsverbänden 
der deutschen Architekten, insbesondere auch mit 
dem „Bund Deutscher Architekten", BDA. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? 

Dr. Arndt (SPD): Herr Staatssekretär, glauben 
Sie nicht, daß sich die Bundesbaudirektion auf 
bloße Verwaltungsarbeiten beschränken sollte und 
ungeeignet ist, überhaupt irgendeinen repräsenta-
tiven Bau im Inland oder Ausland auszuführen? 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, ich habe bereits 
ausgeführt, daß diese ganzen Regelungen im Ein-
vernehmen mit den Verbänden der freischaffenden 
Architekten, insbesondere dem BDA, ergangen 
sind. Ich bin nicht der Ansicht, daß die Bundesbau-
direktion für Entwürfe dieser Art ungeeignet ist. 
Die Herren Abgeordneten werden sich ja an dem 
einen oder anderen Bauwerk, das hier ziemlich in 
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der Nähe ist, selbst von der Eignung der Bundes-
baudirektion überzeugen können. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 27 ist be-
antwortet. 

(Abg. Dr. Arndt: Eine Zusatzfrage!) 

— Eine letzte Zusatzfrage! 

Dr. Arndt (SPD): Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
nicht bekannt, daß der Bundesverband Deutscher 
Architekten namentlich auf seiner Tagung im vori-
gen Jahr in Düsseldorf zwar durchaus Gewicht dar-
auf gelegt hat, daß all diese Bauten von freischaf-
fenden Architekten ausgeführt werden, aber er sich 
nolens volens damit begnügt hat, wenigstens zur 
Hälfte beteiligt zu werden? 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Das ist mir nicht bekannt. 

(Abg. Dr. Arndt: Schade!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 27 ist be-
antwortet. Frage 28 ist zurückgestellt. 

Ich rufe auf die Frage 29 — Abgeordneter Maier 
(Freiburg) — betreffend Entschädigung von Kriegs-
verlusten und Kriegsschäden von in Deutschland 
wohnhaft gewesenen Auslandsschweizern: 

Welchen Betrag hat die Bundesregierung der Schweizer Bun-
desregierung für Entschädigung von Kriegsverlusten und Kriegs-
schäden, die den in Deutschland wohnhaft gewesenen Auslands-
schweizern entstanden sind, zur Verfügung gestellt? 

Ist bei der Übergabe des Entschädigungsbetrages eine Er-
klärung der deutschen Bundesregierung von der Bundesregierung 
der Schweiz bestätigt worden, wonach die Mittel zweckgebun-
den zu verwenden waren? 

Zur Antwort der Herr Staatssekretär der Finan-
zen. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, die Bundesre-
gierung hat der schweizerischen Regierung keinen 
Betrag für Entschädigung von Kriegsverlusten und 
Kriegsschäden, die den in Deutschland wohnhaft 
gewesenen Auslandsschweizern entstanden sind, 
zur Verfügung gestellt. Damit erübrigt sich auch 
eine Stellungnahme zu dem zweiten Teil der An-
frage. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frage 30 — Herr 
Abgeordneter Miller — betreffend Zahlung von 
Lebens- und Rentenversicherungen an Versiche-
rungsnehmer mit Wohnsitz in der sowjetischen Be-
satzungszone: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß bei Regelung von An-
sprüchen aus Lebens- und Rentenversicherungen nach dem Ge-
setz vom 5. August 1955 (BGBl. I S. 474) bei Versicherungs-
nehmern gemäß § 4 Buchstabe c die Verbindlichkeiten seitens 
der Versicherungsunternehmen mit Geschäftssitz Im Bundes-
gebiet bestritten werden mit Bezug auf den Befehl 247 der 
Besatzungsmächte, sofern Prämien auch in zeitlich geringem 
Umfange nach Überführung der Aktiven an die allgemeine So-
zialversicherung geleistet wurden? 

Besteht die Möglichkeit, im gesamtdeutschen Sinne oben an-
geführtes Gesetz dahingehend zu erweitern, daß für private Ver-
sicherungsnehmer mit Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungs-
zone bei den Versicherungsunternehmen mit Geschäftssitz im 
Bundesgebiet Sperrkonten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
zur Inanspruchnahme bei vorübergehendem Aufenthalt im Bun-
desgebiet eingerichtet werden? 

Zur Antwort der Herr Bundesminister der Justiz. 

Neumayer, Bundesminister der Justiz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die Anfrage des Herrn Kollegen Miller möchte ich 
wie folgt beantworten. 

Erstens. Wenn im Bundesgebiet zugelassene Ver-
sicherungsunternehmen es ablehnen, Leistungen 
auf Grund des Gesetzes über die Regelung von An-
sprüchen aus Lebens- und Rentenversicherungen 
vom 5. August 1955 an Versicherungsnehmer zu er-
bringen, die kürzere oder längere Zeit hindurch 
Prämien an eine staatliche Versicherungsanstalt 
der sowjetischen Besatzungszone geleistet haben, so 
steht ihr Verhalten grundsätzlich in Einklang mit 
den gesetzlichen Vorschriften. Der Befehl 247 der 
SMA, der die Aktiven der in der sowjetischen Be-
satzungszone geschlossenen Versicherungsunter-
nehmen auf die neugegründeten staatlichen Mono-
polanstalten übertrug, schloß zwar eine generelle 
Übernahme der Verpflichtungen aus den bei den 
alten Versicherungsunternehmen abgeschlossenen 
Lebensversicherungsverträgen aus. Er gestattete 
aber den Versicherungsnehmern, zur Erhaltung 
ihrer Rechte eine sogenannte Anschlußversicherung 
bei der für ihren Wohnsitz zuständigen neuen An-
stalt abzuschließen, allerdings nur mit einer Ver-
sicherungssumme von höchstens 10 000 Reichsmark. 
Im Rahmen dieser Anschlußversicherung, für die 
ein neuer Versicherungsschein gegen Einziehung 
des alten Versicherungsscheins ausgestellt wurde, 
wurden die bis zum 1. Mai 1945 bereits zurück-
gelegte Versicherungsdauer und die bis zu diesem 
Zeitpunkt vom Versicherungsnehmer geleisteten 
Prämien berücksichtigt. Erst auf Grund einer der-
artigen Anschlußversicherung wurden von den 
staatlichen Anstalten der sowjetischen Besatzungs-
zone wieder Prämien von den Versicherungsneh-
mern der bei den geschlossenen Versicherungsun-
ternehmen abgeschlossenen Verträge erhoben. 

Nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. August 1955 
sind Ansprüche aus Reichsmarkversicherungen ge-
genüber den im Geltungsbereich des Gesetzes zu-
gelassenen Versicherungsunternehmen mit Wir-
kung vom 21. Juni 1948 an erloschen, wenn und so-
weit das Versicherungsverhältnis durch einen Ver-
trag mit einem Versicherungsunternehmen außer-
halb des Geltungsbereichs des Gesetzes ersetzt 
worden ist. Diese Regelung, die sich auf die er-
wähnten Anschlußversicherungen bezieht, beruht 
auf dem in § 24 Abs. 6 des Umstellungsgesetzes ent-
haltenen Grundgedanken, daß alle Verbindlichkei-
ten von Versicherungsunternehmen im Währungs-
gebiet erlöschen, wenn sie auf Grund eines außer-
halb dieses Gebietes ergangenen Gesetzes auf ein 
anderes Unternehmen übertragen worden sind. 

Der einmal erloschene Anspruch gegen das west-
deutsche Versicherungsunternehmen lebt nicht da-
durch wieder auf, daß der Versicherungsnehmer 
später die sowjetische Besatzungszone verläßt, um 
seinen Wohnsitz in das Bundesgebiet zu verlegen. 
Das gilt auch für die in § 4 Buchstabe c des Ge-
setzes vom 5. August 1955 genannten Sowjetzonen-
flüchtlinge. Daß dadurch im Einzelfall Härten ent-
stehen können, ist nicht zu verkennen. Diese Här-
ten müssen jedoch im Interesse einer klaren Ab-
grenzung zwischen den Verbindlichkeiten der west-
deutschen Versicherungsunternehmen einerseits 
und der Versicherungsanstalten der sowjetischen 
Besatzungszone andererseits in Kauf genommen 
werden. Im übrigen war es nicht Aufgabe des Ge-
setzes vom 5. August 1955, den Ersatz von Ver-
mögensschäden zu regeln, die durch die Flucht aus 
der sowjetischen Besatzungszone verursacht wor-
den sind. 
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Zum zweiten. Das Gesetz vom 5. August 1955 
siebt ebenso wie die ihm vorangegangene 2. Ver-
ordnung über die Lebens- und Rentenversicherun-
gen aus Anlaß der Neuordnung des Geldwesens 
vom 27. Juli 1948 vor, daß Versicherungsnehmer 
mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt in der 
sowjetischen Besatzungszone Ansprüche aus Reichs-
markversicherungen gegen Unternehmen im Gel-
tungsbereich des Gesetzes grundsätzlich nicht gel-
tend machen können. Maßgebend für diese Rege-
lung war der Umstand, daß den Versicherungs-
unternehmen die Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
aus den alten Reichsmarkversicherungen nur durch 
Gewährung von Ausgleichsforderungen gegen die 
öffentliche Hand, d. h. durch Belastung des west-
deutschen Steuerzahlers, ermöglicht werden konnte. 
Diese Belastung durch Einbeziehung der Ansprüche 
der noch in der sowjetischen Besatzungszone an-
sässigen Versicherungsnehmer in das Gesetz zu 
vergrößern, erschien angesichts der Höhe der dazu 
erforderlichen Beträge nicht vertretbar. Daß die 
Versicherungsleistungen aus devisenrechtlichen 
Gründen zur Zeit nur auf Sperrkonto gezahlt zu 
werden brauchten, würde die Tatsache der Bela-
stung nicht ausräumen. Eine Änderung der gesetz-
lichen Regelung ist vorläufig nicht beabsichtigt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage? — Bitte sehr! 

Miller (CDU/CSU): Herr Minister, können Sie sich 
in die Situation der Menschen hineindenken, die 
seinerzeit bei gleichen Währungsverhältnissen 
unter Beachtung eines von der Besatzungsmacht 
erlassenen Befehls weitergezahlt haben, die da-
mals nicht haben erkennen können, wie sich die 
Dinge entwickeln, und die nun dafür bestraft 
werden? Wäre nicht die Möglichkeit gegeben, im 
Hinblick darauf, daß die Währungsreform hier am 
21. Juni 1948 und drüben in der Zone am 24. Juni 
1948 erfolgt ist — bis dahin haben diese Men-
schen die Auswirkungen schlecht erkennen kön-
nen —, wenigstens einen Stichtag vom 1. Juli 1948 
als Zäsur für diejenigen zu nehmen, die herüber-
gekommen sind und Ansprüche gegen die hiesigen 
Versicherungsunternehmen zu stellen haben? Be-
stände nicht die Möglichkeit, diesen Stichtag irgend-
wie zu realisieren? 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister der Justiz. 

Neumayer, Bundesminister der Justiz: Nach den 
bestehenden Vorschriften glaube ich diese Frage 
im Augenblick verneinen zu müssen. Aber da es 
sich um einen etwas komplizierten Rechtsstoff han-
delt, bin ich gern bereit, wenn Sie, Herr Kollege, 
die Frage schriftlich an uns richten, sie dann zu 
beantworten. 

Miller (CDU/CSU): Danke. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Es folgt die 
Frage 31, eine Frage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Bucher betreffend Sperrungen bei Ausbesserungs-
arbeiten an der Autobahn: 

Warum wird bei Ausbesserungsarbeiten an der Autobahn 
häufig eine sehr lange Strecke gesperrt und dadurch die Gefahr 
von Verstopfungen herbeigeführt, wie z. B. am 10. August 1956 
die Strecke auf der Autobahn bei Stuttgart von der Pfinzbrücke 
bis beinahe zur Ausfahrt Langensteinbach? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Auf 
den vor dem Krieg erbauten Autobahnstrecken 
hat man bewußt Überfahrten über den Mittel-
streifen nur in großen Entfernungen angelegt. Bei 
Reparaturen hat sich dadurch die Notwendigkeit 
ergeben, relativ lange Streckenabschnitte zu sper-
ren. Weil das bei zunehmenden Ausbesserungs-
arbeiten an den Autobahnen zu den bekannten 
Schwierigkeiten führt, habe ich schon im vorigen 
Jahre angeordnet, daß bei umfangreichen Bau-
arbeiten Überfahrten über den Mittelstreifen in 
Abständen von 1 bis 2 km herzustellen sind. 

Auf gebirgigen Strecken hat aber dieser Ab-
stand mehrfach nicht eingehalten werden können, 
da zwischen den an Hängen verlaufenden beiden 
Fahrbahnen zuweilen ein Höhenunterschied be-
steht, der die Anlage verkehrssicherer Überfahr-
ten über den Mittestreifen verbietet oder sich doch 
nur mit übermäßig großem Aufwand herstellen 
läßt. Auf solchen Abschnitten können deshalb rela-
tiv lange Sperrstrecken auftreten. Dies ist z. B. auf 
der genannten Autobahnstrecke zwischen der 
Pfinzbrücke und Langensteinbach der Fall. 

Ich habe die Straßenbauverwaltungen der Länder 
angewiesen, die Erneuerungsarbeiten im nächsten 
Jahr möglichst so zu planen, daß nur kürzere Bau-
stellen mit genügenden Abständen voneinander 
eingerichtet werden. Ich strebe ferner an, während 
der Reisezeit besonders stark belastete Autobahn-
strecken von Reparaturarbeiten freizuhalten. Das 
setzt aber voraus, daß ich über die Straßenbau-
mittel spätestens vom Beginn des Haushaltsjahres 
an voll verfügen kann. 

Über die Ursachen der Behinderung bei Repa-
raturen auf den Autobahnen habe ich mich bei der 
Erörterung der Maße und Gewichte der Lastkraft-
fahrzeuge mehrfach geäußert. Die in diesem Jahre 
von allen Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn 
festgestellten Behinderungen zeigen, daß mit den 
derzeitigen Abmessungen und Lasten der Last-
kraftfahrzeuge selbst so hochwertigen Straßen wie 
den Autobahnen zu viel zugemutet wird. Auf die-
ses Mißverhältnis ist es zurückzuführen, daß be-
reits nach einer Liegedauer von 15 bis 20 Jahren 
die Fahrbahnen auf den Strecken und die Fahr-
bahnflächen, die vom Lastkraftwagenverkehr mas-
siert in Anspruch genommen werden, ausgewech-
selt werden müssen. Daher muß in den nächsten 
Jahren eine große Zahl von Baustellen auf den 
Autobahnen in Kauf genommen werden. Das über-
große Gewicht der Lastkraftfahrzeuge im Verhält-
nis zu ihrer Motorleistung und zu ihrem Brems-
vermögen ist die  Ursache für ihre geringe Ge-
schwindigkeit auf Steigungen und Gefällen und 
damit für die Verstopfungen auf den einbahnig 
befahrenen Bauabschnitten. Auf lange Sicht kann 
also nur von der Bauseite keine Abhilfe geschaffen 
werden. 

Ich darf noch bemerken, es wird immer wieder 
vergessen, daß das Abbinden von Betonstrecken, 
die neu verlegt werden, mindestens 28 Tage er-
fordert. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Frage 33 
des Herrn Abgeordneten Dr. Becker (Hersfeld) be-
trifft die Benutzung der Bundesstraßen an nicht-
bundeseinheitlichen Feiertagen durch LKW-Fahrer: 

Darf ein LKW -Fahrer, der in einem Lande wohnt, in dem ein 
bestimmter Werktag nicht Feiertag ist, der aber in anderen Län-
dern Feiertag ist und in wieder anderen Ländern nur teilweise, 
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d. h. nur in den Orten Feiertag ist, in denen die Bevölkerung 
überwiegend einer bestimmten Konfession angehört, die Straßen 
in der Deutschen Bundesrepublik benutzen und gegebenenfalls 
wie? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Das Verkehrsverbot für bestimmte Kraftfahr-
zeuge erstreckt sich auf die Zeit von 0 bis 22 Uhr 
der Sonntage und der gesetzlichen Feiertage. 

Die gesetzlichen Feiertage sind mit Ausnahme 
des Tages der Deutschen Einheit, des 17. Juni, 
durch Landesgesetze festgelegt. Während die über-
wiegende Zahl der Feiertage in den Bundesländern 
einheitlich eingeführt ist, gibt es einzelne Feier-
tage, die nur in bestimmten Ländern begangen 
werden. Man wird erwarten dürfen, daß der Güter-
verkehr diese Feiertage in den Ländern, in denen 
sie eingeführt sind, respektiert. 

Schwieriger ist die Einhaltung des Verkehrsver-
bots an den Feiertagen, die nicht in einem ganzen 
Bundesland, sondern nur in einzelnen Gemeinden 
gefeiert werden. Dies ist insbesondere in Bayern 
der Fall. Das bayerische Innenministerium hat da-
her angeordnet, daß an solchen Feiertagen gegen 
Fahrten, die durch diese Gemeinden lediglich hin-
durchführen oder dort enden und die außerhalb 
der Zeit des Hauptgottesdienstes stattfinden, nicht 
mehr eingeschritten wird. 

Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrver-
bot werden von den Straßenverkehrsbehörden der 
Länder erteilt, in deren Bereich die Fahrt beginnt. 
Diese Regelung gilt auch, wenn bestimmte Tage 
nur in einzelnen Ländern oder Gemeinden Feier-
tage sind. Die Entscheidung dieser Behörden ist 

 dann im ganzen Bundesgebiet wirksam. 

Dr. Bucher (FDP): Eine Zusatzfrage! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage. 

Dr. Bucher (FDP): Herr Bundesverkehrsminister, 
sind Sie nicht der Ansicht, daß die zitierte Regelung 
in Bayern sehr kompliziert ist und daß es besser 
wäre, im ganzen Bundesgebiet die Regelung zu tref-
fen, daß das Sonntagsfahrverbot nur an den Sonn-
tagen gilt, die im ganzen Bundesgebiet Sonntage 
oder Feiertage sind? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, ich bin nicht dieser Meinung, weil 
damit gerade die besonderen Empfindsamkeiten 
der Bevölkerung in diesen Gebieten getroffen 
werden. Es handelt sich bei den besonderen Feier-
tagen meistens um hohe kirchliche Festtage, ins-
besondere an Wallfahrtsorten. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, wir haben schon die Fragestunde 
etwas überschritten; wir müssen sie leider abbre-
chen. Die nicht beantworteten Fragen werden 
schriftlich beantwortet. 

Die nächste Fragestunde soll am Mittwoch, dem 
24. Oktober 1956, stattfinden. Sperrfrist für einge-
hende Fragen ist Freitag, der 19. Oktober 1956, 
12 Uhr. 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen vorge-
schlagen, nunmehr die dritte Lesung des Kriegs-

gefangenenentschädigungsgesetzes zu behandeln. 
Das Haus war damit einverstanden. Wir treten da-
mit ein in die 

dritte Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Kriegsgefan-
genenentschädigungsgesetzes (Drucksachen 
2723, 2582, 1771, Umdrucke 777, 778). 

Ich eröffne die allgemeine Beratung der dritten 
Lesung. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das 
Wort in der dritten Beratung wird nicht gewünscht. 
Ich schließe die allgemeine Aussprache in der drit-
ten Beratung. 

Ich rufe auf den Art. 1 Nr. 4 a. Hierzu liegt ein 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD Umdruck 
777*) vor. Ich nehme an, daß der Umdruck in-
zwischen verteilt ist. Wird zur Begründung dieses 
Änderungsantrags das Wort gewünscht? — Bitte 
sehr, Herr Abgeordneter Rehs. 

Rehs (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Bei dem Anspruch auf Zahlung einer Ent-
schädigung nach dem Gesetz handelt es sich dem 
Wesen des Anspruchs nach um einen zivilrechtli-
chen Anspruch wegen Freiheitsberaubung. Wir ha-
ben völliges Verständnis für die Gesichtspunkte, die 
zu der Ausnahme auch unter Ziffer 3 des §8 an sich 
geführt haben. Wir sind aber der Meinung, daß 
man Tatbestände, die nach den Ereignissen liegen, 
die zu der Entstehung des Anspruchs auf Zahlung 
einer Entschädigung geführt haben, nicht mit dem 
Anspruch verkoppeln kann. Es sind völlig ge-
trennte Vorgänge und Rechtstatbestände, die nicht 
miteinander in Zusammenhang gebracht werden 
können. Wir teilen durchaus die Auffassung, daß 
ein Verhalten, das in der Zeit gelegen hat, in der 
der Anspruch auf Zahlung der Entschädigung ent-
standen ist, aus dem inneren Zusammenhang her-
aus bei der Zubilligung des Anspruchs auf Ent-
schädigung berücksichtigt werden muß. Wer also in 
jener Zeit sich aus einem Befehlsverhältnis heraus 
zu Handlungen hat hinreißen lassen,  die  wir in 
schärfster Weise mißbilligen müssen, soll dieses 
Anspruchs verlustig gehen. Wir sind aber nicht der 
Meinung, daß ein nach 1945 gezeigtes, strafrecht-
lich mehr oder minder scharf zu verurteilendes 
Verhalten auf den Zeitpunkt zurückbezogen wer-
den kann, zu dem dieser Anspruch auf Entschädi-
gungszahlung entstanden ist. Wir bitten daher, die 
Ausnahme so zu regeln, wie wir es in unserem Än-
derungsantrag vorgeschlagen haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu wei-
ter das Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Dr. 
Strosche. 

Dr. Strosche (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wie Ihnen noch erinnerlich 
sein dürfte, stellte meine Fraktion gestern zu § 8 
dieses Gesetzes einen Änderungsantrag, der eine 
grundsätzlich andere Gestaltung dieses Paragra-
phen vorsah und den Zweck hatte, dem Gesetz 
fremde Anspruchsvoraussetzungen fernzuhalten. 
Vor allem sollte eine nicht ungefährliche Entwick-
lung der Praxis vermieden werden, die dadurch 
entstehen könnte, daß eine Vielzahl von recht dehn- 

*) Siehe Anlage 2. 
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baren Begriffen eingefügt und außerdem außer-
gerichtliche Wertungen fixiert wurden. Wir be-
grüßen so den eben begründeten Änderungsantrag 
der SPD zur dritten Lesung. Wir können nämlich 
mit Genugtuung vermerken, daß hier einige Ge-
dankengänge unserer gestrigen Ausführung 
Früchte getragen haben, und wir werden so dem 
Antrage zustimmen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu wei-
ter das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht 
gewünscht. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag auf Umdruck 777*). Wer ihm zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Keine Gegenstimmen; der Än-
derungsantrag ist angenommen. 

Sonst wird weiter zu der Vorlage das Wort nicht 
gewünscht. Dann kommen wir zur Schlußabstim-
mung. 

Wer dem Gesetz in der durch die Annahme des 
Änderungsantrags auf Umdruck 777 geänderten 
Fassung zustimmen will, den bitte ich, sich vom 
Platz zu erheben. — Gegenprobe! — Damit haben 
wir wieder ein Gesetz einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, es ist noch ein Ent-
schließungsantrag**) der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, FDP, GB/BHE, DP und FVP, also ein inter-
fraktioneller einmütiger Antrag eingebracht wor-
den. Wird dazu das Wort gewünscht? 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Petersen. 

Petersen (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Als Vorsitzender des Kriegsopfer- 
und Heimkehrerausschusses habe ich die Ehre, 
Ihnen namens der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, 
FDP, GB/BHE, DP und FVP folgende Entschlie-
ßung zur Annahme vorzutragen: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Bundestag hat am heutigen Tage mit der 
Verabschiedung der Zweiten Novelle zum 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz eine 
wesentliche Ausweitung der Hilfe für die heim-
gekehrten Kriegsgefangenen beschlossen. Er 
stand dabei auch vor der Aufgabe, die Voraus-
setzungen gesetzlich festzulegen, von denen 
die Gewährung der Ansprüche abhängig ge-
macht werden muß. 

Der Bundestag gibt der Erwartung Ausdruck, 
daß gerade dieses Gesetz nicht dem Buchsta-
ben nach einengend, sondern so ausgelegt wer-
den sollte, daß es bei natürlicher Betrachtungs-
weise den Personen zugute kommt, denen mit 
diesem Gesetz geholfen werden soll. Die un-
übersehbare Vielseitigkeit der Verhältnisse 
während und nach dem Zusammenbruch las-
sen eine Erfassung aller Tatbestände durch An-
führung im einzelnen praktisch nicht zu. Es 
wird daher auf eine aufgeschlossene, mensch-
liche Auslegung der Gesetzesbestimmungen an-
kommen, die bestimmend und leitend für die 
Schaffung dieses Gesetzes gewesen ist. 

Ich bitte das Hohe Haus um Zustimmung. 

(Beifall.) 

*) Siehe Anlage 2. 
**) Umdruck 778. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Sie haben den 
Entschließungsantrag gehört. Wird dazu das Wort 
gewünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Der Entschließungsantrag ist einstimmig 
angenommen. 

Wir stimmen noch über den Antrag des Aus-
schusses ab, die zu dem Gesetzentwurf eingegan-
genen Eingaben und Petitionen für erledigt zu er-
klären. Wer diesem Antrag zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Es  ist so beschlossen. 

Damit ist Punkt 1 a der Tagesordnung erledigt. 

Ich komme zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Außenhandelsfragen (23. Aus-
schuß) über den Entwurf einer Sechzigsten 
Verordnung über Zollsatzänderungen (Zoll-
kontingent für Nutzrinder) (Drucksachen 
2717, 2682). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort zur mündlichen Berichterstattung wünscht. 
— Bitte schön, Herr Abgeordneter Unertl als Be-
richterstatter! 

Unertl (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Außenhandelsfragen hat sich in seiner gestri-
gen Sitzung mit dem Entwurf der Sechzigsten Ver-
ordnung über Zollsatzänderungen, Drucksache 2682, 
beschäftigt. Er hat sich der Begründung der Bun-
desregierung angeschlossen. Ich darf auf den vor-
liegenden Schriftlichen Bericht*) verweisen. 

Der Entwurf sieht die Aufstockung der Zahl der 
einzuführenden Rinder von 3000 auf 5000 vor, die 
in erster Linie für die Aktion zur Ausmerzung der 
Tbc benötigt werden. Des weiteren sieht die Ver-
ordnung vor, daß aus einem Zollveredelungsver-
kehr in die deutsche Wirtschaft übergehendes 
Fleisch in bezug auf seine Zollbelastung wie das 
durch Schlachtung unter Zollsicherung gewonnene 
Fleisch zu behandeln ist. Dies kommt in § 2 der 
vorliegenden Verordnung zum Ausdruck. 

Der Ausschuß für Außenhandelsfragen hat sich 
dem Entwurf der Bundesregierung vollinhaltlich 
angeschlossen. Ich darf Sie bitten, der Vorlage zu-
zustimmen. 

(Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie haben den 
Bericht des Herrn Berichterstatters gehört. Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter. Wird dazu das 
Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der 
Sechzigsten Verordnung über Zollsatzänderungen 
bzw. dem Antrag des Ausschusses zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Diese Zollsatzänderung ist angenommen. 

Ich komme zu Punkt 3 der Tagesordnung und 
rufe auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 
20. Oktober 1955 über die Gründung der 
„Eurofima" Europäische Gesellschaft für die 

*) Siehe Anlage 4. 
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Finanzierung von Eisenbahnmaterial (Druck-
sache 2190); 

Schriftlicher Bericht**) des Ausschusses für 
Verkehrswesen (30. Ausschuß) (Drucksache 
2519). 
(Erste Beratung: 136. Sitzung.) 

Das Wort hat zunächst der Berichterstatter, Herr 
Abgeordneter Dr. Höck. 

Dr. Höck (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Das mit dem Ge-
setzentwurf vorgelegte Abkommen besteht an sich 
aus fünf Verträgen. Es handelt sich zunächst um 
das Abkommen über die Gründung der „Eurofima" 
mit Zusatz- und Unterzeichnungsprotokoll, die sei-
nerzeit von folgenden 14 Staaten unterzeichnet 
worden sind: Deutschland, Österreich, Belgien, Dä-
nemark, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, 
Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Schwe-
den, der Schweiz und Jugoslawien. 

Zu diesen drei Regierungsvereinbarungen kom-
men noch zwei Verträge der Eisenbahnverwaltun-
gen, und zwar die Statuten der Gesellschaft und 
das Basisabkommen. Der Zustimmung des Deut-
schen Bundestages gemäß Art. 59 des Grundgeset-
zes bedürfen nur das Abkommen und das Zusatz-
protokoll. 

Die Europäische Gesellschaft für die Finanzie-
rung von Eisenbahnmaterial verdankt ihre Entste-
hung dem gemeinsamen Willen der westeuropä-
ischen Eisenbahnverwaltungen, die ihre bisher auf 
wirtschaftlichem wie auch auf technischem Gebiet 
so fruchtbare Zusammenarbeit nunmehr auch im 
Bereich gemeinsamer Finanzierungsaufgaben ver-
wirklichen wollen. Die Gemeinsamkeit dieser Fi-
nanzierungsaufgaben ergibt sich schon zwangsläu-
fig daraus, daß alle westeuropäischen Eisenbahn-
verwaltungen dringend einer Modernisierung ihres 
rollenden Materials bedürfen. Dies gilt besonders 
für die Güterwagen. 

Der Ausschuß für Verkehrswesen hat sich einge-
hend mit der Frage befaßt, ob die Deutsche Bun-
desbahn Vorteile aus dieser Mitgliedschaft in der 
Gesellschaft zu erwarten hat und ob nicht aus der 
Beteiligung der Bundesrepublik an dem Abkom-
men und der Deutschen Bundesbahn an der Gesell-
schaft der deutschen Waggonindustrie Schaden er-
wachsen könne. 

Die Deutsche Bundesbahn hat sich in den Bera-
tungen nachdrücklich für den Beitritt ausgespro-
chen. Sie hat erklärt, daß ihre bisherigen Bemü-
hungen, Gelder für rollendes Material auf dem in-
ternationalen Kapitalmarkt zu erhalten, fehlge-
schlagen seien. In der „Eurofima" sieht die Deut-
sche Bundesbahn einen geeigneten Weg, dieses Ziel 
zu erreichen. Es sei, so erklärt sie, bei der Größe 
des Bedarfs aller europäischen Eisenbahnverwal-
tungen selbstverständlich, daß die „Eurofima" nur 
zur Deckung der Finanzlücke zwischen dem mit 
eigenen Mitteln finanzierbaren und dem tatsäch-
lichen Bedarf dienen könne. Da es der Deutschen 
Bundesbahn im übrigen gelungen sei, die Berück-
sichtigung sämtlicher von ihr ursprünglich gegen 
die Konstruktion der Gesellschaft vorgebrachten 
Bedenken zu erreichen, könne sie aus ihrer Mit-
gliedschaft nur Vorteile erwarten. 

(Vizepräsident Dr. Schmid übernimmt 
den Vorsitz.) 

**) Siehe Anlage 5. 

Die zu einer Sitzung des Verkehrsausschusses 
hinzugezogenen Vertreter der deutschen Schienen-
fahrzeugindustrie glaubten von der Tätigkeit der 
„Eurofima" Gefahren für die deutsche Industrie 
befürchten zu müssen. Die deutsche Waggonindu-
strie würde sich ohne Zögern dem internationalen 
Wettbewerb stellen, wenn gleiche Startbedingun-
gen gegeben seien. Das wäre aber wegen der Ex-
portsubventionen anderer Staaten nicht der Fall. 
Sie empfahl daher dringend im Rahmen des Ab-
kommens Schutzbestimmungen, die wettbewerbs-
verfälschende Maßnahmen anderer Staaten verhin-
dern sollen. Diese Bedenken der Waggonindustrie 
wurden auch von mehreren Mitgliedern des Aus-
schusses geteilt. 

Im übrigen bleiben, wie erklärt wurde, die Be-
stimmungen der einzelnen Länder über die Staats-
aufsicht und über die nationalen Eisenbahnverwal-
tungen unberührt. Das Bundesbahngesetz vom 
13. Dezember 1951 gelte daher auch in vollem Um-
fang für die Deutsche Bundesbahn bezüglich ihrer 
Geschäftsbeziehungen mit der „Eurofima". Der 
„Eurofima" fehle jedes dirigistische Element; sie 
sei auf dem Geist der Zusammenarbeit begründet. 

Die Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses ver-
trat die Auffassung, daß die Deutsche Bundesbahn 
nur Vorteile aus dem Beitritt zur „Eurofima" zu 
erwarten habe und keine Gefahren für die deutsche 
Waggonindustrie zu befürchten seien. 

Die Bundesrepublik Deutschland kann einer sol-
chen Manifestation europäischen Geistes, wie sie in 
der einmaligen Annahme des „Eurofima"-Projekts 
durch 14 europäische Staaten zu erblicken ist, nicht 
fernbleiben, wenn sie ihren stets bekundeten Wil-
len zur Zusammenarbeit der europäischen Völker 
nicht in Zweifel ziehen lassen will. 

Ich darf noch bemerken, daß der Bundesrat auf 
Grund einer gemeinsamen Empfehlung seiner Aus-
schüsse für Verkehr und Post, für Wirtschaft und 
für Finanzen beschlossen hat, gegen den Entwurf 
keine Einwendungen zu erheben. Die Bundesregie-
rung wird jedoch in einer Entschließung ersucht, 
Unterlagen über die Wettbewerbsverhältnisse der 
Waggonindustrie der Mitgliedstaaten vorzulegen. 

Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen des 
Deutschen Bundestages hat beschlossen, gegen das 
Abkommen keine Einwendungen zu erheben. 

Der Ausschuß für Verkehr beantragt daher: 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf — Drucksache 2190 — 
unverändert nach der Vorlage anzunehmen; 

— daneben aber —

folgende Entschließung zu fassen: 

„Unter Hinweis auf § 14 des Bundesbahnge-
setzes . . . wird die Bundesregierung ersucht, 
dem Deutschen Bundestag jährlich über die 
Vergabe der Aufträge durch die „Eurofima" 
zu berichten und eine Konsultation der Mit-
gliedsländer des Abkommens gemäß dessen 
Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 zu verlangen, wenn 
festgestellt wird, daß die Belange der deut-
schen Industrie durch wettbewerbsverfäl-
schende Exportförderungsmaßnahmen ande-
rer Staaten geschädigt werden."; 

2. die zu diesem Gesetzentwurf eingegangenen 
Petitionen durch die Beschlußfassung zu 1. 
für erledigt zu erklären. 



2. Deutscher Bundestag — 161. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. September 1956 	8965 
(Dr. Höck) 

Ich bitte um Annahme. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter und eröffne die zweite Beratung. 
Es liegen einige Wortmeldungen vor. Herr Abge-
ordneter Dr. Bleiß und Herr Abgeordneter Rüm-
mele, wünschen Sie zur Generalaussprache oder zu 
einzelnen Artikeln zu sprechen? 

(Abg. Dr. Bleiß: In der dritten Lesung! — 
Abg. Rümmele: Zur Generalaussprache!) 

— Zur Generalaussprache. Dann führen wir zuerst 
die zweite Lesung durch. 

Ich rufe auf Art. 1, — Art. 2, — Art. 3, — Ein-
leitung und Überschrift. — Anträge oder Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich lasse abstimmen. Wer 
diesen Bestimmungen seine Zustimmung erteilen 
will, der möge die Hand erheben. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Diese Bestimmungen sind bei 
zahlreichen Enthaltungen angenommen. Damit ist 
die zweite Beratung abgeschlossen. 

Ich eröffne die 

dritte Beratung 

und die allgemeine Aussprache und erteile das 
Wort in der allgemeinen Aussprache dem Abge-
ordneten Dr. Bleiß. 

Dr. Bleiß (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wir Sozialdemokraten 
begrüßen den mit der Gründung der Europäischen 
Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahn-
material unternommenen Versuch, die Situation 
für eine Reihe westeuropäischer Eisenbahnverwal-
tungen zu erleichtern. Wir bekennen uns auch zu 
der in der Präambel des Abkommens über die 
Gründung der Eurofima getroffenen Feststellung, 
in der es heißt, daß die Eisenbahnen ihre Aufgabe 
in der Gesamtwirtschaft nur erfüllen können, 
wenn sie in der Lage sind, die einer normalen Er-
neuerung und unumgänglichen Modernisierung des 
rollenden Materials entsprechenden Investitionen 
durchzuführen. 

Wir halten es weiterhin für absolut sinnvoll und 
zweckmäßig, wenn die Tätigkeit der neuen Gesell-
schaft dazu beiträgt, die Integration auf tech-
nischem Gebiet zu fördern, bestimmte Standard-
typen im Fahrzeugbau herauszuarbeiten und den 
internationalen Kapitalmarkt zur Finanzierung 
der Vorhaben mit heranzuziehen. 

Im Grundsätzlichen sind wir also mit der Grün-
dung der Eurofima durchaus einverstanden. Die 
Bedenken, die wir anzumelden haben, richten sich 
also nicht gegen das Prinzip, sondern gegen einige 
Vertragsbestandteile, die nach unserer Auffassung 
klärungs- oder ergänzungsbedürftig sind. Es han-
delt sich praktisch um drei Fragenkomplexe: um 
den Geschäftsbereich der Eurofima, um das Prin-
zip der gleichen Wettbewerbsbedingungen und um 
die Revisionsklausel. 

Über den Umfang des Geschäftsbereichs der 
Eurofima war in den Ausschußberatungen keine 
definitive Klarheit zu gewinnen. Die Präambel 
spricht vom rollenden Material, also praktisch nur 
vom Fahrzeugpark. In Art. 3 der Statuten aber ist 
von der Beschaffung von Eisenbahnmaterial einheit-
licher Bauart und Leistung schlechthin die Rede. 
Hierunter könnte z. B. auch das gesamte Oberbau-

material verstanden werden. Im letzteren Falle  

würde der Aufgabenbereich der Eurofima wesent-
lich vergrößert werden. 

Wir bitten nun die Bundesregierung, im Inter-
esse der Sache vor Hinterlegung der Ratifikations-
urkunden die Klärung der Vertragstexte in der 
Weise herbeizuführen, daß mit dem Begriff des 
Eisenbahnmaterials eben nur das rollende Material 
gemeint ist. 

Meine Damen und Herren, ein paar Bemerkun-
gen zu unserem zweiten Anliegen, zu der Gleich-
heit der Wettbewerbsbedingungen, die von Herrn 
Kollegen Höck in seinem Schriftlichen Bericht auch 
schon angesprochen sind. Nach Art. 2 des Basisab-
kommens soll die Eurofima nach einer kurzen 
Übergangszeit den durch sie zu deckenden Bedarf 
ihrer Vertragspartner in Jahresprogrammen zu-
sammenfassen und die Beschaffung im Wege inter-
nationaler Ausschreibungen zu den günstigsten 
Bedingungen vornehmen. Diese internationalen 
Ausschreibungen werden bei der zunehmenden 
Integration im Beschaffungswesen — und das ist 
doch der gewollte Zweck des Abkommens — eine 
wachsende Bedeutung erlangen. Bei dieser erkenn-
baren Entwicklung sollte es im Interesse einer 
loyalen internationalen Zusammenarbeit von vorn-
herein klargestellt werden, daß für alle Anbieter 
die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten. 

Diese Voraussetzung scheint mir besonders des-
wegen wichtig zu sein, weil zur Zeit im internatio-
nalen Markt für rollendes Material völlig unüber-
sichtliche Angebots-, Preis- und Kalkulationsver-
hältnisse herrschen. Dieser Tatbestand ist auch im 
Verkehrsausschuß ausführlich behandelt worden. 
Der Herr Kollege Höck hat in seinem Bericht dar-
auf hingewiesen. 

Die Mehrheit der  Kollegen im Verkehrsausschuß 
glaubte diesen Vertragsmangel durch die mit 
dem Schriftlichen Bericht vorgelegte Entschließung 
heilen zu können. Ich bin der Meinung, daß die 
Entschließung nicht ausreicht. Es genügt nicht, in 
der Entschließung zu sagen: 

eine Konsultation der Mitgliedsländer zu ver-
langen, wenn festgestellt wird, daß die Be-
lange der deutschen Industrie durch wettbe-
werbsverfälschende Exportförderungsmaßnah-
men anderer Staaten geschädigt werden. 

Nach meiner Meinung wäre es richtiger, wenn 
sich die vertragschließenden Staaten von vornher-
ein verpflichteten, dafür zu sorgen, daß eine Wett-
bewerbsverfälschung unterbleibt und daß die ,be-
stehenden, stark unterschiedlichen, teilweise ver-
steckten Exportförderungsmaßnahmen und Steuer-
vergünstigungen innerhalb von drei Jahren im 
Rahmen des Geschäftsbereichs der Eurofima ab-
gebaut werden; denn es ist doch eine Tatsache, daß 
die westeuropäische Waggonindustrie stark über-
setzt ist und daß die mangelhafte Beschäftigung 
zu starken Preisunterbietungen auf dem Welt-
markt geführt hat. Wenn man schon einen so lang-
fristigen Vertrag schließt, dann sollte man von 
vornherein für klare und saubere Wettbewerbs-
verhältnisse sorgen. 

Ich glaube, das ist kein unbilliges Verlangen. 
Aber wenn man nicht bereit ist, diese Forderung 
zu realisieren — und nun frage ich Sie —, würde 
das nicht bedeuten, daß wir mit dem Beitritt zur 
Eurofima bewußt wirtschaftliche Benachteili-
gungen in Kauf nehmen, die sich eines Tages sehr 
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zu unserem Schaden auswirken können? Ich halte 
gerade diese Forderung der gleichen Chance für 
alle Beteiligten deswegen für so wichtig, weil sich 
für den Waggonbau, für die Lokomotivindustrie 
und für die Hersteller von Reisezugwagen ohnehin 
schon die Notwendigkeit einer beschleunigten 
Rationalisierung und Umstellung aus dem Groß-
serienbau ergibt. Ich glaube, daß der Umstellungs-
prozeß nur noch schwieriger werden wird, wenn 
sich durch internationale Ausschreibungen von 
Großserien der Wettbewerb weiter verschärft. Des-
wegen sollte man im Interesse der 25 000 Men-
schen, die in den einschlägigen Betrieben beschäf-
tigt sind, auf die Schaffung gleicher Wettbewerbs-
bedingungen besonderen Wert legen. 

Schließlich noch ein letztes Anliegen. Das Euro-
fima-Abkommen hat eine Laufzeit von 50 Jahren. 
Eine Kündigungsklausel ist nicht vorgesehen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Der Rücktritt vom Vertrag ist derartig erschwert, 
daß er praktisch kaum wirksam werden kann. Bei 
einer so langen Laufzeit und einer so festen Bin-
dung muß nach meiner Auffassung eine Möglich-
keit geschaffen werden, die Vertragstexte nach 
einer gewissen Zeit zu überprüfen und sie mög-
licherweise veränderten Verhältnissen und Erfor-
dernissen der gleichberechtigten Zusammenarbeit 
anzupassen Wir halten es deshalb für erforderlich, 
sicherzustellen, daß nach Ablauf von fünf Jahren 
auf Verlangen einer der beteiligten Regierungen 
in Verhandlungen über eine Revision der Vertrags-
texte eingetreten werden kann. 

Nun noch ein paar Bemerkungen zu den un-
mittelbaren Auswirkungen der Verträge auf die 
Deutsche Bundesbahn. Herr Kollege Höck spricht 
in seiner schriftlichen Begründung davon — und 
er gibt damit der Auffassung der Mehrheit des 
Ausschusses Ausdruck —, daß die Bundesbahn aus 
dem Beitritt zur „Eurofima" nur Vorteile zu er-
warten habe. Nun, Herr Kollege Höck, ganz so 
optimistisch sind wir nicht. Denn schon beim Grün-
dungsakt der „Eurofima" fängt es doch mit zusätz-
licher Bürokratie und mit zusätzlichen Kosten an. 

Nach den Statuten muß die Deutsche Bundes-
bahn anteilmäßig ihre Güterwagen als Sachkapital 
einbringen. Nach dem Basis-Abkommen ist sie ver-
pflichtet, die Waggons gegen Zahlung einer etwas 
reichlich bemessenen Amortisationsquote und eines 
Zuschlags zur Deckung der Geschäftsunkosten wie-
der zurückzumieten. Das erste Geschäft also, das 
getätigt wird, erfordert zusätzliche Bürokratie und 
zusätzliche Kosten, ohne daß es der Bundesbahn 
einen Vorteil bringt. Sie hat für ihre eigenen 
Güterwagen Amortisationsquoten und Verwal-
tungskosten zu tragen. Es bleibt nur zu hoffen, 
meine Damen und Herren, daß sich mit zunehmen-
der Vertragsdauer die Verhältnisse bessern und 
zusätzliche Bürokratie sowie zusätzliche Kosten 
durch positive Wirkungen des Vertrages überkom-
pensiert werden. 

In der Finanzierungsfrage selbst bin ich der 
Meinung, daß die bei der Bundesbahn vorhandene 
Finanzierungslücke auch in der Beschaffung von 
rollendem Material so groß ist, daß sie von der 
Eurofima auch nicht annähernd geschlossen wer-
den kann. Sie bleibt vorerst eine innerdeutsche 
Angelegenheit. Aber selbst wenn der internatio-
nale Kapitalmarkt Mittel zur Verfügung stellen 
könnte, so müßte doch bei der gegenwärtigen kon-
junkturellen Situation und Devisenlage zusätzlich 

geprüft werden, ob bei dem ohnehin starken De

-

visenzufluß die Hereinnahme größerer Auslands-
kredite verantwortet werden kann; denn mit der 
Erhöhung des Devisenbestandes ist doch wahr-
scheinlich auch eine weitere Erhöhung des Geld-
umlaufs mit allen preispolitisch gefährlichen Kon-
sequenzen verbunden. Auch aus diesem Grunde 
ist das Vertragswerk für die Bundesbahn im 
Augenblick nicht so sehr interessant. 

Schließlich, meine Damen und Herren, soll ja 
mit  der  „Eurofima" eine Einrichtung geschaffen 
werden, ,die nicht etwa Kredite vermittelt — wie 
Sie es in Ihrem Bericht darstellten, Herr Kollege 
Höck —, sondern die sich durch das Instrument der 
Kauf-Leihe auf eine sich immer mehr ausdehnende 
Geschäftstätigkeit mit einer wachsenden Appara-
tur einrichtet. 

Aber, meine Damen und Herren, diese Fakten 
sind für uns nicht entscheidend. Wir sind trotz der 
vorgetragenen Bedenken bereit, dem Ratifikations-
gesetz zuzustimmen, wenn unsere größten Besorg-
nisse durch die Annahme unseres Antrages, den 
wir Ihnen auf Umdruck 743 vorlegen, ausgeräumt 
werden. 

Wir bitten Sie in diesem Umdruck, dafür zu 
stimmen, daß die Bundesregierung v o r Hinter-
legung der Ratifikationsurkunde durch Verhand-
lungen mit den am Eurofima-Abkommen beteilig-
ten Regierungen durch Zusatzprotokolle sicherstel-
len möge, daß unter Eisenbahnmaterial nur rol-
lendes Material zu verstehen ist, daß bei inter-
nationalen Ausschreibungen im Sinne von Kapi-
tel 2 des Basisabkommens im Verlaufe von drei 
Jahren gleiche Wettbewerbsbedingungen durch 
Vereinheitlichung der steuerlichen Vergünstigun-
gen, Preissubventionen und Importbelastungen 
hergestellt werden und daß schließlich nach Ab-
lauf von fünf Jahren auf Verlangen von einer der 
beteiligten Regierungen in Verhandlungen über 
eine Revision der Vertragstexte eingetreten wer-
den kann. 

Sollte sich für unseren Antrag keine Mehrheit 
finden, dann halten wir die Mängel des Abkom-
mens allerdings für so arheblich, daß wir dem 
Ratifikationsgesetz in der dritten Lesung nicht zu-
stimmen können. Deswegen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, bitte ich Sie um die Annahme 
unseres Antrages. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Minister für Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Der Schriftliche Bericht d ies Ausschusses 
für Verkehrswesen und die Darlegungen des Herrn 
Kollegen Dr. Höck geben nach meiner Auffassung 
eine erschöpfende Darstellung und Beurteilung des 
Tatbestandes. Er setzt sich auch mit einigen kriti-
schen Hinweisen eines Teils der Waggon- und 
Lokomotivindustrie auseinander. Diese werden 
zwar von der Bundesregierung sowie vom Finanz-
ausschuß und von der Mehrheit des Verkehrsaus-
schusses nicht als vollberechtigt anerkannt. Jedoch 
hat es der letztgenannte Ausschuß für zweckmäßig 
gehalten, den etwa noch verbleibenden Besorgnis-
sen mit dem aus den Seiten 1 und 4 der Drucksache 
2519 ersichtlichen Entschließungsantrag zu be-
gegnen. 
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Die Bundesregierung hat gegen diesen Ent-
schließungsantrag keine Bedenken anzumelden; 
sie ist durchaus bereit und in der Lage, die vom 
Verkehrsausschuß gewünschte Kontrolle der Auf-
tragsvergabe im Rahmen der einschlägigen und 
gerade auch für diesen Zweck vorgesehenen Be-
stimmungen des Abkommens auszuüben und den 
Bundestag jährlich darüber zu unterrichten. 

Dagegen muß ich zu meinem Bedauern feststel-
len, daß ein Beschluß des Bundestages im Sinne 
des soeben von dem Herrn Kollegen Bleiß be-
gründeten Antrags der SPD-Fraktion bedeuten 
würde, daß wir nicht ratifizieren können und auf 
die Beteiligung an der „Eurofima" verzichten 
müssen. 

Die anderen 13 „Eurofima-Länder" werden nicht 
bereit sein, in neue Erörterungen mit dem Ziel zu-
sätzlicher Protokolle einzutreten. Es ist mehr als 
ein Jahr intensiv verhandelt worden. Die Dauer 
dieser Verhandlungen war im wesentlichen darauf 
zurückzuführen, daß Bundesregierung und Bun-
desbahn zahlreiche Wünsche vorbrachten, denen 
die anderen Partner — zum Teil nur sehr zögernd 
— zugestimmt haben. Die Abkommen sind bereits 
vor einem Jahr unterzeichnet worden. 

Sieben Länder, nämlich Dänemark, die Nieder-
lande, Norwegen, Portugal, Schweden, die Schweiz 
und Jugoslawien, haben bereits ratifiziert. Weitere 
vier Länder — Belgien, Frankreich, Italien und 
Luxemburg — können sich an dem Abkommen 
schon vor der Ratifizierung beteiligen. Nur in 
Österreich, in Spanien und bei uns stehen verfas-
sungsrechtliche Voraussetzungen für die Anwen-
dung des Abkommens noch aus. Die beiden erst-
genannten Länder sind aber nur zu 0,2 % und 
2 % an der „Eurofima" beteiligt, also nicht aus-
schlaggebend. 

Außerdem aber werden sich die anderen Ver-
tragspartner zur Aufnahme neuer Verhandlungen 
auch deshalb nicht verstehen, weil die im Antrag 
der SPD erwähnten Fragen schon in den Jahren 
1954 und 1955 sehr ausgiebig erörtert worden sind. 
Die Regierungen und die Eisenbahnverwaltungen 
sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, daß die 
nun vorliegende Fassung der Vertragstexte allen 
derartigen Überlegungen gebührend Rechnung 
trage. Ein Vertrag unter so vielen Partnern muß 
selbstverständlich ein Kompromiß darstellen und 
kann die Wünsche des einzelnen Partners nicht 
voll und ganz berücksichtigen. 

Im einzelnen darf ich zu den drei Punkten des 
Entschließungsantrags der SPD-Fraktion folgendes 
bemerken. 

Bei der Vorbereitung der „Eurofima" haben die 
Regierungen zunächst nur an die Beschaffung von 
standardisiertem rollendem Material, insbesondere 
an die sogenannten Europ-Wagen, gedacht. Bei der 
Formulierung der Texte haben dann die Eisen-
bahnverwaltungen den Gegenstand der zu finan-
zierenden Bestellungen als „Eisenbahnmaterial ein-
heitlicher Bauart oder einheitlicher Leistungen" 
zu bezeichnen gewünscht. um die Statuten für den 
Fall einer etwaigen späteren Ausdehnung der 
Eurofima-Tätigkeit — z. B. auf die Signaleinrich-
tungen; das wäre ja zweifellos sehr wichtig, be-
deutsam und wünschenswert — flexibler zu ge-
stalten. Grunds ä tzliche Bedenken dagegen konnten 
von unserer Seite nicht vorgebracht werden und 
waren auch sonst nicht zu erkennen. Aktuelle Be-
deutung hat diese Frage aber nicht. Einstweilen  

soll ja nur versucht werden, die Anschaffung des 
rollenden Materials zu fördern; und schon hierfür 
werden die von der Eurofima aufzunehmenden 
Mittel nur zum Teil ausreichen. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Aus-
führungen, die ich später noch zu machen haben 
werde, von Bedeutung. 

Zu der von einigen Waggonfabriken — nicht 
etwa von der gesamten Waggonindustrie — ange-
schnittenen Frage der Wettbewerbsbedingungen 
wird auf Seite 3 des Schriftlichen Berichts des 
Verkehrsausschusses und auf das beigefügte Schrei-
ben des Bundesministers für Verkehr an den 
Herrn Präsidenten des Bundesrates vom 19. Sep-
tember 1956 verwiesen. 

Eigentlich hat dieses Thema mit der „Eurofima" 
nicht direkt zu tun. Wenn und soweit man den 
Wettbewerb trotz der aus den vorerwähnten 
Schriftstücken ersichtlichen Gegenargumente noch 
als „verfälscht" bezeichnen zu müssen glaubt, 
würde dies für den internationalen Markt allge-
mein gelten, und zwar völlig unabhängig davon, 
ob eine „Eurofima" bestehen wird oder nicht, ob 
wir uns an ihr beteiligen oder nicht. Aber gerade 
bei der Vergabe der Eurofima-Aufträge könnte in 
dem durch Art. 22 Abs. 3 Ziffern 3 und 4 der Sta-
tuten sowie durch Kap. 2 Abs. 3, 4 und 5 des Basis-
abkommens geregelten Verfahren zum Nutzen der 
deutschen Industrie auf eine kritische Prüfung der 
Angebote hingewirkt werden, während dies bei 
anderen Ausschreibungen einzelner ausländischer 
Eisenbahnverwaltungen bekanntlich ganz unmög-
lich ist. 

Ich darf darauf hinweisen, daß sich gerade die 
deutsche Waggonindustrie in den letzten Jahren 
und in der derzeitigen Lage als durchaus kon-
kurrenzfähig erwiesen hat. Die ihr aus dem Aus-
land zufließenden Aufträge sind von 28 Millionen 
DM im Jahre 1953 auf 75 Millionen DM im Jahre 
1955 angestiegen; sie werden in diesem Jahr kaum 
niedriger sein. Die Waggonindustrie hat erst kürz-
lich wieder bedeutende Auslandsaufträge bekom-
men, und zwar gegen französische und amerika-
nische Konkurrenz. Die erwähnten französischen 
Exportsubventionen, die übrigens durch die Be-
schlüsse der OEEC für die Zukunft unterbunden 
werden und schon in jüngster Zeit weitgehend ab-
geschafft worden sind, haben sich bisher auf die-
sem Gebiet nicht nachteilig ausgewirkt. Der durch-
schnittliche Güterwagenexporterlös pro Tonne 
liegt in Frankreich bei 1650 DM und in der Bundes-
republik bei 1550 DM. Die deutschen Exportpreise 
liegen also unter den französischen. Danach han-
delt es sich bei der Eurofima nicht um eine Insti-
tution, die gefährlich auf die Preise wirken könnte, 
sondern um einen allerdings nicht unbedeutenden 
neuen Kunden. Dies kann aber der deutschen 
Industrie um so weniger unerwünscht sein, als sie 
wiederholt zum Ausdruck gebracht hat. daß sie 
dem internationalen Wettbewerb gewachsen ist. 

Die „Eurofima" soll für die Dauer von 50 Jah-
ren gegründet werden. Dies ist notwendig im 
Hinblick auf die lange Laufzeit der von ihr auf-
zunehmenden Anleihen. Die Kreditwürdigkeit der 
neuen Gesellschaft würde durch den Vorbehalt 
einer nach verhältnismäßig kurzer Zeit möglichen 
Revision des Abkommens entscheidend in Frage 
gestellt. Es ist daher sicher, daß die anderen Part-
ner einer derartigen Regelung, die die „Eurofima" 
praktisch auf kaltem Wege erledigte, nicht zustim- 
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men können. Andererseits ist eine vorzeitige Auf-
lösung der Gesellschaft nach Art. 31 der Statuten 
nicht ausgeschlossen. Auch kann jede beteiligte 
Eisenbahnverwaltung mit Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung ihre Aktien abtreten, worauf 
dann auch die betreffende Regierung das Regie-
rungsabkommen kündigen kann. 

Die Beurteilung des gesamten Problems „Euro-
fima" wird sehr erleichtert, wenn man sich folgende 
Tatsachen vor Augen hält. Es ändert sich nichts 
daran, daß die Eisenbahnverwaltungen darauf an-
gewiesen sind, ihren Bedarf in erster Linie wie 
bisher aus eigener Kraft zu decken, wobei sich die 
Deutsche Bundesbahn selbstverständlich an die 
heimische Industrie halten wird. Im besten Fall 
können auf diesem Wege aber nur 80 % des Be-
darfs an rollendem Material beschafft werden. Für 
die anderen europäischen Eisenbahnverwaltungen 
gilt Ähnliches. Die Finanzierung mit Hilfe der 
„Eurofima" kommt nur für diesen Restbedarf in 
Frage. Man rechnet, nur auf Güterwagen bezogen, 
mit einer Summe von jährlich 200 Millionen DM 
zur Deckung dieser 20% igen Bedarfslücke. Auch 
bei günstiger Entwicklung der „Eurofima" werden 
ihre Mittel hierfür nicht voll ausreichen. 

Es gibt ferner keinen Zwang, sich der „Euro-
fima" zu bedienen. Den Eisenbahnverwaltungen 
steht es nach den Basis-Abkommen immer frei, 
ihren Bedarf auch auf andere Weise zu decken. Bei 
der Vergabe der Eurofima-Aufträge ist „die Zu-
stimmung der interessierten Verwaltungen" einzu-
holen, wie im Basis-Abkommen ausdrücklich ver-
merkt ist. Die Deutsche Bundesbahn hat also die 
Möglichkeit, ihre etwaigen Aufträge auch bei der 
Vergabe zu beeinflussen. Im übrigen wird sie als 
Hauptaktionärin zusammen mit den französischen 
Eisenbahnen — beide verfügen über je 26 0/o des 
Aktienkapitals — in den Organen der Gesellschaft 
maßgeblich vertreten sein und dadurch die Auf-
tragspolitik der Gesellschaft steuern können. Die 
Interessen der Eurofima und die Interessen der 
Eisenbahnverwaltungen sind mit denen der na-
tionalen Industrien durchaus in Einklang zu brin-
gen. 

Die „Eurofima" wird alljährlich den Regierungen 
über die Entwicklung der Gesellschaft und ihre 
finanzielle Lage Bericht erstatten. Die Regierungen 
werden über alle die Tätigkeit der Gesellschaft 
berührenden Fragen von gemeinsamem Interesse 
sowie über die sich hierfür als notwendig erwei-
senden Maßnahmen gemäß Art. 6 des Regierungs-
abkommens in Konsultation treten. 

Es gibt im Hinblick auf die „Eurofima" kein 
Problem, mit dem sich nicht die anderen 13 Länder 
und Eisenbahnverwaltungen ebenso beschäftigt 
haben wie die  Bundesregierung und die Deutsche 
Bundesbahn. Unsere Partner sind nicht weniger 
vorsichtig gewesen als wir. Man ist aber überein-
stimmend zu dem Schluß gekommen, daß die nun 
vorgeschlagene Regelung für alle Beteiligten akzep-
tabel ist. 

Wenn die Bundesregierung den Vertrag nicht ra-
tifizieren kann, dann wird die Eurofima ohne 
Deutschland gegründet. Die der Deutschen Bun-
desbahn als einem der beiden Hauptaktionäre vor-
behaltenen 26 % werden dann auf die anderen 
Länder verteilt. Ein späterer Beitritt der Deut-
schen Bundesbahn würde dann nur im Wege der 
Kapitalerhöhung möglich sein und auf große 
Schwierigkeiten stoßen. 

Ein deutscher Verzicht auf die Beteiligung an 
der „Eurofima" kann den Interessen der deutschen 
Waggonindustrie nicht entsprechen, j a, ein solcher 
Verzicht läuft gerade diesen hier dargelegten In-
teressen ausgesprochen zuwider. Es fehlt dann 
nämlich jede Möglichkeit, einen Einfluß auf Be-
rücksichtigung der deutschen Waggonindustrie bei 
der Auftragsvergabe durch die Eurofima auszu-
üben. Dazu kommt, daß sich schon die Tatsache 
eines Fernbleibens der Deutschen Bundesbahn un-
günstig für die deutsche Waggonindustrie auswir-
ken würde. Die erwähnte Schutzklausel für die na-
tionalen Industrien der Teilnehmerländer würde 
sich dann geradezu als eine Sperrklausel gegen-
über der deutschen Industrie auswirken. 

Die „Eurolima" ist, darauf darf ich hinweisen, 
ein auf der Grundlage einer jahrzehntelang be-
währten Verbundenheit der Eisenbahnverwaltun-
gen in Europa möglich gewordenes Beispiel einer 
europäischen Zusammenarbeit, die, ebenso wie der 
Europ-Pool der Eisenbahnen, organisch gewachsen 
ist, keinerlei dirigistischen Charakter hat und der 
Problematik umstrittener Integrationsversuche ent-
rückt ist. 

Wir müssen uns darüber klar sein, meine Da-
men und Herren, daß es keine internationale Or-
ganisation, die wir neu schaffen, geben kann, die 
ohne eine gewisse Bürokratie und ohne Kosten zu 
arbeiten vermag. Jede Entwicklung im Hinblick 
auf Europa ist natürlich mit einem gewissen Risi-
ko verbunden. Dieses Risiko aber müssen wir tra-
gen, wenn wir Europa wollen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Wenn wir dieses Risiko ablehnen, dann wollen wir 
Europa nicht. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag 
der SPD-Fraktion abzulehnen und den Ausschuß-
antrag anzunehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Außenminister. 

Dr. von Brentano, Bundesminister des Auswär-
tigen: Ich möchte nicht in die sachliche Diskussion 
eingreifen; ich glaube, die Darlegungen des Herrn 
Kollegen Dr. Bleiß haben eine Beantwortung 
durch den Herrn Verkehrsminister gefunden. Ich 
möchte nur die Bedeutung dieses Abkommens 
unterstreichen und auch für mein  Ressort, für das 
Auswärtige Amt, den Bundestag sehr darum bit-
ten, dem Gesetz zuzustimmen, und das bedeutet, 
den Entschließungsantrag der sozialdemokratischen 
Fraktion abzulehnen. 

Ich bitte  die Antragsteller, daran zu denken, daß 
die Annahme dieses Entschließungsantrags prak-
tisch die Ablehnung der Ratifikation bedeuten 
würde. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Der Vertrag ist zwischen 14 Ländern geschlossen 
worden. Es ist nicht leicht, einen Vertrag über 
eine solche Frage im Gespräch zwischen 14 Län

-

dern ratifikationsreif zu machen; denn es stoßen 
sich die Interessen und Wünsche und Vorstellun

-

gen, auch solche — wie wir sie hier gehört haben 
die im Einzelfall durchaus legitim sein mögen. 

Wenn wir die Ratifikation von dem Abschluß der 
von der sozialdemokratischen Fraktion gewünsch

-

ten Zusatzprotokolle abhängig machen, bedeutet 
das, daß wir die Vertragsverhandlungen mit 13 
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Verhandlungspartnern neu aufnehmen müssen. 
Daß die Bereitschaft der 13 Partner, auf diesen 
Wunsch nach jahrelangen Verhandlungen nun ein-
zugehen, nicht groß sein wird, darüber sollten wir 
uns keinem Zweifel hingeben. Wenn andere Parla-
mente ähnlich verfahren würden, wäre die Ratifi-
kation dieses Abkommens wohl ad  calendas grae-
cas vertagt. Ich glaube, wir sollten ein gewisses 
Vertrauen in eine Zusammenarbeit, wie sie im vor-
liegenden Abkommen vorgesehen ist, haben, 

(Zustimmung) 

und ich unterstreiche wirklich, was der Herr Be-
richterstatter hier gesagt hat: nur mit einem sol-
chen politischen und wirtschaftlichen Vertrauen 
können wir die europäische Zusammenarbeit för-
dern. Wir haben hier — ich unterstreiche, was 
Herr Kollege Seebohm sagte — wirklich ein 
Musterbeispiel: Wir sind ohne irgendwelche be-
sonderen, auch organisatorischen, Voraussetzungen 
und ohne politische Diskussion zu einer Zusam-
menarbeit auf einem Gebiet gekommen, das 

 immerhin einen erheblichen Teil der Volkswirt-
schaft der 14 Länder umfaßt. 

Tragen Sie dazu bei, meine Damen und Herren, 
daß dieses Gesetz raschestens ratifiziert wird und 
in Kraft tritt. Wir werden uns bestimmt bemühen, 
in der Praxis den Bedenken, die hier vorgetragen 
worden sind, Rechnung zu tragen. Ich habe keinen 
Zweifel, daß es gelingen wird. Ich bin in der Be-
urteilung einig mit Herrn Kollegen Dr. Höck und 
mit dem Herrn Verkehrsminister. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Rümmele. 

Rümmele (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es liegt mir nicht, Dinge zu 
wiederholen; in meiner süddeutschen Heimat sagt 
man, man solle kein Wasser in den Rhein tragen, 
es sei schon welches drin. Meine Herren Vorred-
ner, vor allem die beiden Herren Minister, der Be-
richterstatter und auch Dr. Bleiß haben die Einzel-
heiten des „Eurofima"-Abkommens geschildert, 
und zwar so ausführlich, daß ich darauf nicht mehr 
einzugehen brauche. Nur auf einen Einwand 
möchte ich eingehen. Herr D r. Bleiß , der im 
Ausschuß in seiner aktiven, fleißigen Art mit-
gearbeitet hat, und seine Fraktion haben gewisse 
Bedenken, daß die Wettbewerbsverhältnisse, in 
der Hauptsache für die deutsche Waggonindustrie, 
durch dieses Abkommen verschlechtert werden 
könnten. Die Mehrheit des Ausschusses hat diese 
Frage in mehreren Sitzungen des langen und brei-
ten geprüft — ich darf sagen: mit großem Sach-
verstand —, und alle anderen Mitglieder des Aus-
schusses sind zu der Überzeugung gekommen, daß 
die im Ausschußantrag niedergelegte Formel, daß 
die Regierung jedes Jahr dem Bundestag Bericht 
über die durch die „Eurofima" vergebenen Auf-
träge zu erstatten hat, genügend Sicherheit gibt, 
daß man sagen kann, ein Mißtrauen auf diesem 
Gebiet ist dann ja gar nicht nötig. Sollten sich 
wirklich Zeichen ergeben, daß die deutsche In-
dustrie durch exportfördernde Maßnahmen des 
Auslands geschädigt wird, dann ist ja — das steht 
im Entschließungsantrag — die Regierung nach 
dem Antrag des Ausschusses verpflichtet, in Ver-
handlungen einzutreten. Wir sehen also in diesem 
Abkommen einen Vorteil auch für die deutsche 

Industrie und glauben nicht, daß sie geschädigt 
werden kann, vor allem nicht, nachdem der Aus-
schuß diese Sicherung eingebaut hat. 

Nun, wir von der CDU sind höfliche Leute. Herr 
Dr. Bleiß, Sie haben für Ihre Fraktion eine Ent-
schließung eingebracht. Diese Entschließung würde 
die Ratifikation verhindern und damit einen Scha-
den verursachen. Ich weiß, daß Sie dies nicht wol-
len, sondern daß Sie Ihre Befürchtungen auf diese 
Weise aus der Welt schaffen möchten. Aber wenn 
man das Abkommen überhaupt nicht schließt, 
dann hat ja das andere gar keinen Sinn; dann 
kann man auch nicht verhandeln, und dann kann 
man vor allem das Abkommen nicht in Wirksam-
keit treten lassen. Das Abkommen soll doch inter-
national die Beschaffung zusätzlicher Kapitalmit-
tel auch für die Deutsche Bundesbahn ermöglichen, 
soll die Lücke mit schließen, und ich glaube, man 
sollte auch zu der Leitung der Deutschen Bundes-
bahn sowie dem aufsichtführenden Verkehrs-
ministerium das Vertrauen haben, daß keinerlei 
Aufträge ins Ausland vergeben werden, solange 
die deutsche Industrie lieferfähig ist und in ihrem 
Angebot einigermaßen konkurrenzfähig bleibt. 

Ich habe den Entschließungsantrag Ihrer Partei, 
Herr Dr. Bleiß, noch einmal durchgelesen. Wenn 
Sie — das ist meine persönliche Meinung — in der 
Einleitung die Worte „vor Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunde" streichen und im selben Absatz 
das Wort „sicherzustellen" in die zwei Worte „dar-
auf hinzuwirken" ändern könnten, so daß es hei-
ßen würde: 

die Bundesregierung wird ersucht, durch Ver-
handlungen mit den am Eurofima-Abkommen 
beteiligten Regierungen durch Zusatzproto-
kolle darauf hinzuwirken, 

könnte ich für meine Person der Entschließung zu-
stimmen. Denn dann wären der Entschließung die 
Giftzähne ausgebrochen, dann könnte ratifiziert 
werden, und dann wäre darin die Aufforderung an 
die Regierung enthalten, diese Grundsätze zu ver-
wirklichen, gegen die wir ja nichts haben; denn 
wir haben sie ja in anderer Form im Ausschuß-
bericht. Dann wäre auch der wesentliche Inhalt 
Ihres Entschließungsantrags darin enthalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort zur 
allgemeinen Aussprache in der dritten Beratung 
noch gewünscht? — Bitte, Herr Abgeordneter 
Dr. Bleiß. 

Dr. Bleiß (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir nur 
noch ein paar Sätze. Es liegt uns keineswegs 
daran, das  Abkommen zum Scheitern zu bringen. 
Ich glaube, daß der Pessimismus, der  hier  zum 
Ausdruck gekommen ist, unberechtigt ist. Ich gebe 
zu, daß die von uns gewünschten Klarstellungen 
die Ratifikation vielleicht etwas verzögern wer-
den; aber bei einigem guten Willen wird es mög-
lich sein, diese Verzögerung auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß es 
sich bei dem Eurofima-Abkommen um einen Ver-
trag mit einer fünfzigjährigen Laufzeit handelt, 
und das sollte Anlaß genug sein, alles zu tun und 
nichts zu unterlassen, um von vornherein klare 
Verhältnisse zu schaffen. Unser Anliegen ist doch 
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nur, daß wir zu klären versuchen, wo heute noch 
Unsicherheit besteht, da sich unklare Bestimmun-
gen bei einer fünfzigjährigen Laufzeit für die 
deutsche Wirtschaft verhängnisvoll auswirken kön-
nen. Das ist unser dringendes Anliegen. Es muß 
doch möglich sein, sich mit anderen Ländern über 
die Einfügung einer Revisionsklausel in den Ver-
trag zu verständigen und damit die Anpassung an 
die veränderten Verhältnisse zu ermöglichen, 
wenn das nach Ablauf von fünf Jahren von einer 
Regierung der beteiligten Länder gewünscht wer-
den sollte. 

Ich habe vorhin schon darstellen dürfen, daß das 
Interesse der Bundesbahn im gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht so vordringlich ist. Man sollte also 
durch ein Zusatzprotokoll versuchen, die bisher 
unklaren Bestimmungen noch zu klären. 

Herr Kollege Rümmele, die von Ihnen vorge-
schlagene Änderung macht aus unserem klaren 
Auftrag an die Bundesregierung nur eine Empfeh-
lung, die sie möglicherweise dilatorisch behandeln 
wird. Gerade das wollen wir vermeiden. Deswegen 
haben wir unseren Antrag gestellt. Wir können 
uns also zu meinem großen Bedauern mit der von 
Ihnen vorgeschlagenen Änderung nicht einverstan-
den erklären. 

(Abg. Dr. Höck: Seien Sie doch nicht so 
mißtrauisch, Herr Kollege!) 

— Wir sind nicht mißtrauisch; wir sind nur für die 
Schaffung klarer Verhältnisse, Herr Kollege Höck. 
Das hat nichts mit Mißtrauen zu tun, sondern das 
hat damit zu tun, ehrlich an solche Verträge heran-
zugehen. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Weil wir unsere Zustimmung zu dem Gesetz 
von der Annahme unseres Antrags abhängig 
machen müssen, ergeben sich einige Änderungen. 
Wir ändern unseren Antrag in der Weise ab, daß 
er kein Entschließungsantrag mehr ist, sondern 
daß er jetzt lautet: 

I. Art. 3 Abs. 1 des Ratifikationsgesetzes ist zu 
streichen. 

II. Art. 4 (neu) 

Das Gesetz tritt erst in Kraft, wenn durch Zu-
satzprotokoll sichergestellt ist, daß 

— nun geht es weiter wie bisher — 

1. unter Eisenbahnmaterial nur rollendes Ma-
terial zu verstehen ist; 

2. bei internationalen Ausschreibungen im 
Sinne von Kap. 2 des Basisabkommens im 
Verlauf von drei Jahren gleiche Wettbe-
werbsbedingungen durch Vereinheitlichung 
der 

steuerlichen Vergünstigungen, 
Preissubventionen, 
Importbelastungen 

hergestellt werden; 
3. nach Ablauf von fünf Jahren auf Verlangen 

von einer der beteiligten Regierungen in 
Verhandlungen über eine Revision der Ver-
tragstexte eingetreten werden kann. 

Ich bitte Sie nochmals, zu berücksichtigen, daß 
es uns darum geht, von vornherein klare Bestim-
mungen zu schaffen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Rademacher. 

Rademacher (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die Fraktion der Freien Demo-
kratischen Partei ist trotz gewisser Bedenken be-
reit, dem Gesetz ihre Zustimmung nicht zu ver-
sagen. Wir glauben, daß die von den Vertretern 
der FDP eingebrachte Entschließung, die vom gan-
zen Ausschuß angenommen und hier vom Herrn 
Berichterstatter vorgetragen wurde, genügen wird, 
um die Gefahren, die beim Abschluß des Vertrages 
noch vorhanden gewesen sein mögen, zu beseiti-
gen. 

Wenn nun Herr Kollege Rümmele aus gutge-
meinten Gründen gewisse Änderungsvorschläge zu 
dem Antrag der SPD gemacht hat, so möchte ich 
allerdings sagen, daß der Herr Bundesverkehrs-
minister aus der Schau der internationalen Situa-
tion bei diesen Verhandlungen heraus auch dazu 
hätte Stellung nehmen müssen. Das ist aber leider 
überholt durch die Stellungnahme des Herrn Kol-
legen Bleiß; denn was er jetzt vorgeschlagen hat, 
würde, glaube ich, tatsächlich eine Inkraftsetzung 
des Vertrages auf unabsehbare Zeit verzögern. 
Uns liegt doch tatsächlich in einer Angelegenheit, 
die keine große politische ist, an der Sache. Das ist 
hier auch durch Herrn Dr. Seebohm klargemacht 
worden. 

Gestatten Sie mir im Auftrage meiner Fraktion 
eine abschließende Bemerkung. Dieser Vertrag ist 
ein Beispiel dafür, wie ein Vertrag nicht gemacht 
werden sollte, nämlich Verpflichtungen zu über-
nehmen, halboffizielle Zusagen zu machen, Grün-
dungstermine festzusetzen, bevor dieses Hohe Haus 
gesprochen hat. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Ich glaube, das  ist ein Beispiel für viele, und das 
gilt nicht nur für diesen Fall. 

Wir werden aus einer gewissen Räson im Inter-
esse des Ansehens der Bundesrepublik zweifels-
ohne zu einer Mehrheit kommen. Aber solche Fälle 
müssen nicht nur auf dem Gebiete des Verkehrs, 
sondern überall, wo sie wieder einmal auftauchen, 
unter allen Umständen vermieden werden. Solange 
dieses Hohe Haus nicht endgültig seine Zustim-
mung gegeben hat,  dürfen keinerlei Bindungen 
und Verpflichtungen, auch keine terminlichen, ein-
gegangen werden. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die allgemeine 
Aussprache. 

Wir treten in die Einzelberatung ein. Ich rufe 
auf Art. 1 und Art. 2. Wer diesen Bestimmungen 
zustimmen will, der möge die Hand erheben. —
Gegenprobe! — Gegen zahlreiche Gegenstimmen 
angenommen. 

Zu Art. 3 liegt ein Änderungsantrag vor, der 
verlesen worden ist. Ferner soll ein Art. 4 neu 
eingefügt werden. Ich brauche die Änderungs-
anträge wohl nicht mehr zu verlesen; der Abge-
ordnete Dr. Bleiß hat sie dem Haus bekanntge-
geben. Wer diesen Änderungsanträgen zustimmen 
will, der möge die Hand erheben. — Gegenprobe! 
— Das  letzte ist die Mehrheit; die Anträge sind 
abgelehnt. 
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Ich rufe auf Art. 3, Einleitung und Überschrift. 
Wer zustimmen will, der möge die Hand erheben. 
— Gegenprobe! — Gegen zahlreiche Gegenstim-
men angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer 
dem Gesetz im ganzen zustimmen will, der möge 
sich von seinem Sitz erheben. — Gegenprobe! — 
Gegen zahlreiche Gegenstimmen ist das Gesetz an-
genommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag unter Ziffer 2 des Ausschußvor-
schlages. Wer diesem Antrag des Ausschusses zu-
stimmen will, der möge die Hand erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Wir stimmen ab über Ziffer 3 des Ausschuß-
antrages. Wer diesem Antrag zustimmen will, der 
möge die Hand erheben. — Gegenprobe! — Ich 
stelle auch hier einstimmige Annahme fest. Damit 
ist dieser Punkt der Tagesordnung erledigt. 

Ich rufe auf Punkt 4 der Tagesordnung: 

Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betreffend Räumung ehemaliger Wehrmacht-
liegenschaften in Schleswig-Holstein (Druck-
sache 2357). 

Das Wort hat der Abgeordnete Rehs. 

Rehs (SPD), Antragsteller: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Seit dem Tag, an dem meine 
Fraktion den vorliegenden Antrag eingebracht hat, 
dem 4. Mai dieses Jahres, sind fast fünf Monate 
verstrichen, und seit dem Zeitpunkt, Mitte März 
dieses Jahres, als den Inhabern von Wohnungen 
und Gewerbebetrieben in ehemaligen Wehrmacht-
liegenschaften die formularmäßigen, kommentar-
losen und zum Teil kurzfristigen Kündigungen 
dutzendweise auf den Tisch platzten, ist über ein 
halbes Jahr vergangen. Nach dem Wirbel, den die-
ses Vorgehen und insbesondere seine geradezu 
brutal wirkende Art überall bei den Betroffenen, 
den kommunalen Körperschaften und in den Län-
derparlamenten hervorgerufen hat, hätte erwartet 
werden dürfen, daß die Bundesregierung die da-
zwischenliegende Zeit benutzen würde, diesen 
Stein schweren Anstoßes zu beseitigen. Es hätte 
nahegelegen, den in diesem Kündigungsvorgehen 
liegenden schlechten Kommentar zu der Art und 
dem Geist, in denen die Bundesregierung bereits 
im ersten Stadium der Truppenaufstellung die 
Sicherung der zivilen Interessen behandelt hat, 
nachträglich auszuräumen und wenigstens jetzt 
nachzuholen, was vorher versäumt worden war: 
den ganzen Fragenkomplex der Kasernenräumun-
gen durch klare und positiv-materielle Maßnahmen 
so eindeutig und befriedigend zu regeln, daß sich 
eine größere Erörterung im Bundestag erübrigte. 

Bei einigem guten Willen hätte es sich sicher 
auch ermöglichen lassen, die mit unserem Antrag 
verlangten Auskünfte dem Bundestag in der Zwi-
schenzeit schriftlich zuzuleiten, nachdem in den 
letzten Sitzungen vor den Parlamentsferien infolge 
der Wehrpflichtdebatte der Antrag nicht mehr 
hatte zur Behandlung kommen können. Meine 
Freunde und ich hätten auf Grund einer solchen 
vernünftigen Behandlung der Dinge unsere Vor-
lage gerne für erledigt erklärt und von einer Er-
örterung heute Abstand genommen. Die Bundesre-
gierung hat uns dazu nicht in die Lage versetzt. 
Im Gegenteil, durch die Richtlinien des Bundes-

finanzministeriums vom 25. Juni, die im Anschrei-
ben an die Länder als endgültig bezeichnet werden 
und die — ich werde einige Punkte noch beson-
ders herausheben — praktisch keine entscheidende 
materielle Verbesserung gegenüber den bisherigen, 
vorläufigen Richtlinien darstellen, hat sie zu er-
kennen gegeben, daß sie nicht gewillt ist, der Lage 
Rechnung zu tragen. 

Das wirft ein äußerst bedenkliches Licht dar-
auf, in welchem Rang- und Gewichtsverhältnis die 
Bundesregierung die Wehrfragen und die zivilen 
Interessen der Bevölkerung, der Einzelbürger und 
der Gemeinden sieht und offenbar weiter  sehen 
will. Dabei muß sie sich doch völlig im klaren dar-
über sein, was sie mit der Fortsetzung der bis-
herigen Behandlungsmethode in dieser Frage in 
der öffentlichen Meinung gegen sich heraufbe-
schwört: daß die Art der Behandlung der ersten 
Auswirkungen der Truppenaufstellungen im zivi-
len Bereich von der Bevölkerung geradezu als ein 
Testfall dafür angesehen werden muß, was sie in 
dieser Hinsicht noch zu erwarten hat. Denn nicht 
nur durch die große Welle der Unruhe, der Erbit-
terung, der Proteste, die seit März/ April dieses 
Jahres von der betroffenen Bevölkerung, den Ver-
triebenen, der Wirtschaft und den Gemeinden und 
Städten ausgegangen ist — in Schleswig-Holstein 
hat sich sogar bereits eine Schutzgemeinschaft der 
kasernenverdrängten Betriebe gebildet —, auch 
von der Exekutive der Länder, den Länderregie

-

ungen und den Landtagen ist die Bundesregierung 
in ungezählten Telegrammen, Fernschreiben, Rück-
sprachen, Entschließungen auf die sozialen, wirt-
schaftlichen und auch auf die politischen Folgen 
hingewiesen worden, die sich aus der Behandlung 
dieser Frage ergeben müssen. 

Durch das Bundesvertriebenenministerium ist 
der Herr Bundesfinanzminister bereits im April 
ausdrücklich darauf hingewiesen worden, daß 
diese Proteste und Kritiken deutlich erkennen las-
sen, daß in den Fällen, in denen militärische und 
zivile Interessen miteinander in Widerstreit gera-
ten, die breite Öffentlichkeit Maßnahmen zugun-
sten der Verteidigung nur hinzunehmen bereit ist, 
wenn dadurch soziale Anliegen nicht beeinträchtigt 
werden. Diese Einstellung — so hat das Bundes-
vertriebenenministerium ausdrücklich hervorge-
hoben — kann auch nicht verwundern, da die 
Bundesregierung wiederholt versichert hat, daß 
keine der Verteidigungsmaßnahmen die wirtschaft-
lichen und sozialpolitischen Bereiche nachteilig be-
einflussen oder die Versorgung und Eingliederung 
der Vertriebenen und Flüchtlinge beeinträchtigen 
würde. 

Im Landtag von Schleswig-Holstein ist bereits 
im Frühjahr dieses Jahres von allen Fraktionen — 
einschließlich der CDU! — eine geradezu vernich-
tende Kritik an der Behandlung dieses Fragen

-

komplexes geübt worden. In einer Regierungs-
erklärung des Ministerpräsidenten von Hassel, der 
damals noch Präsident des Bundesrates war und der 
ja auch Mitvorsitzender der größten Regierungs-
partei ist und deswegen gewiß nur widerstrebend 
zu einer solchen Formulierung gegriffen hat, 
heißt es: 

Die Landesregierung kann auch bei voller 
Berücksichtigung der Bundesinteressen nicht 
zulassen, daß ihre jahrelangen Bemühungen 
um den wirtschaftlichen Aufbau des Landes 
und die Eingliederung der Vertriebenen durch 
die Kasernenräumung Schaden erleidet. 
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Ende August hat sich die Landesregierung von 

Schleswig-Holstein erneut veranlaßt gesehen — 
um  sich zu entlasten —, in einer Pressekonferenz 
zu der Lage Stellung zu nehmen und dabei mit 
zurückhaltender, aber doch eindeutiger Formu-
lierung festzustellen, daß die von dem Bundes-
finanzministerium als endgültig bezeichneten Richt-
linien „Schäden für die Betroffenen nicht fern-
halten können", daß „die Regelung des Komplexes 
Schadensansprüche unzureichend" ist usw. 

Aber alle diese Warnungen, Appelle, Entschlie-
ßungen haben bis heute — mir ist jedenfalls bis 
zur Stunde von einer neuerlichen Änderung der 
Richtlinien nichts bekanntgeworden — nicht zu 
erreichen vermocht, daß die Bundesregierung ihre 
Haltung in dieser Frage revidiert. 

Bei dieser Sachlage drängt sich doch die Frage 
auf: Wie schätzt man eigentlich den Staatsbürger 
ein? Glaubt man wirklich, sich ein solches Vor-
gehen noch weiter ungestraft leisten zu können? 
Ich meine, die Bundesregierung sollte die Millio-
nen Steuergelder, die sie für die Werbereisen in 
Sachen Wehrpropaganda, für Werbefilme, Bro-
schüren etc. ausgibt, sparen. Denn sie werden 
nichts nützen, wenn gleichzeitig so anschaulich und 
rücksichtslos eine Mißachtung der zivilen, sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen demonstriert wird. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, ich will auf das ganze 
Spektakulum des Kündigungsvorgehens selbst 
nicht weiter eingehen. Es ist für einen sozialen 
Rechtsstaat so einmalig und, ich möchte geradezu 
sagen, so unglaubhaft, daß es Erinnerungen an 
trübste Vergangenheit wachruft. Hier ist dieselbe 
Planlosigkeit und Desorganisation sichtbar gewor-
den, die in anderen Fragen im Zusammenhang mit 
der Truppenaufstellung, ihrer Versorgung, der 
finanziellen Planung usw. bereits Gegenstand sehr 
eingehender Kritik, u. a. in den Ausschüssen dieses 
Bundestages, gewesen ist und neuerlich sogar zu 
sehr harten Feststellungen seitens des Bundesrech-
nungshofes geführt hat. 

Seit 1952 bereits haben die Länder in berechtig-
ter Sorge vor dem Kommenden immer wieder die 
rechtzeitige Vorlage von eindeutigen und ausrei-
chenden Richtlinien für den Fall der Inanspruch-
nahme der alten Wehrmachtsliegenschaften für 
deutsche Truppenaufstellung gefordert. Bis zum 
12. März dieses Jahres aber vergeblich; dann erst 
kam das Bundesfinanzministerum mit einem völlig 
unhaltbaren Entwurf heraus, an dem es aber im 
wesentlichen noch heute festhält. 

Dabei war es seit 1952 doch für alle Beteiligten 
in den Ministerien klar, was in dieser Hinsicht auf 
sie zukommen würde, und die Bundesregierung 
wußte ja, was der Herr Bundeskanzler in dieser 
Sache vorhatte. Zumindest mußte sie also doch 
vorsorglich und alternativ eine Regelung vorbe-
reiten, die sie im gegebenen Zeitpunkt nur aus der 
Schublade zu ziehen brauchte. Das wäre ganz ein-
fach gewesen; denn eine solche Regelung lag aus 
früherem Anlaß vor. Als während der Koreakrise 
nämlich die alliierten Streitkräfte auch bei uns 
Truppenverstärkungen für notwendig hielten, Ka-
sernen geräumt und andere Unterkünfte beschafft 
werden mußten, ging es ohne weiteres und sehr 
schnell. Der Herr Bundesfinanzminister erließ da-
mals — 1951/52 — Richtlinien, die u. a. eine Er-
stattung von Umzugskosten, von Verdienstausfall, 
Gewährung von günstigen Darlehen für Neuein-

richtungen vorsahen und besondere Bestimmungen 
für Notstandsgebiete, für Flüchtlingsbetriebe usw. 
enthielten. Diese Richtlinien, die damals die Feder-
führung den Länderfinanzministerien auch zuwie-
sen, funktionierten reibungslos. Man hätte also ihr 
Prinzip nur zu übernehmen brauchen. Das ist nicht 
geschehen. 

Warum eigentlich, so muß man fragen, glaubt die 
Bundesregierung, die von den Kündigungen in 
den Wehrmachtsliegenschaften Betroffenen jetzt 
schlechter behandeln zu können als die damals Be-
troffenen? Abgesehen von dem Umstand, daß es 
sich jetzt um deutsche Truppen handelt, sind die 
materiellen und wirtschaftlichen Folgen für die 
Betroffenen die gleichen. 

Diese Folgen sind für viele einzelne Rentner, 
Unterhaltshilfeempfänger, die aus den relativ billi-
gen Wohnungen heraus sollen und nicht wissen, wie 
sie die neuen Mieten aufbringen sollen, sehr bitter; 
hinsichtlich der betroffenen Gemeinden und Städte, 
die noch heute nicht wissen, wie sie die Ersatz-
bauten finanzieren sollen, und hinsichtlich der ge-
werblichen Betriebe und Arbeitsplätze schon der 
Größenordnung nach auch für manche Länder sehr 
ernst. 

So sind allein in Schleswig-Holstein nach der 
letzten Pressemitteilung 175 Betriebe mit rund 
2500 Arbeitsplätzen in ehemaligen Wehrmachts-
liegenschaften untergebracht; davon ist bisher 77 
Betrieben mit über 1000 Beschäftigten gekündigt 
worden. Was das für ein Land bedeutet, das sich 
noch heute um jeden neuen Betrieb und Arbeits-
platz mühen muß, brauche ich nicht auszuführen. 
In Teilen von Bayern und Niedersachsen liegen die 
Dinge sicher nicht anders. 

Der Kardinalpunkt hinsichtlich dieser gewerb-
lichen Betriebe ist nun vor allem der Standpunkt 
des Bundesfinanzministeriums, der auch in den 
endgültigen Richtlinien unverändert beibehalten 
wird, daß es „grundsätzlich Aufgabe eines gewerb-
lichen Betriebes sei, im Falle der Freimachung sich 
selbst die erforderliche und geeignete Ersatzbe-
triebsstätte zu beschaffen und zu diesem Zweck 
selbst Mittel einzusetzen oder sich um Kredite auf 
dem Kapitalmarkt zu bemühen." Bundesdarlehen 
können unter der Voraussetzung, daß die Finanz-
kraft nicht ausreicht oder allgemeine Kreditmittel 
zu zumutbaren Bedingungen nicht zu erhalten sind, 
gewährt werden, — alles Ermessensfragen! Die 
Darlehensbedingungen nach den bisherigen Richt-
linien sind jedoch so schwer, daß sie für einen 
Großteil der Betriebe nicht tragbar sind. 

Das Bundesfinanzministerium nimmt hiermit, wie 
bei den Kündigungen überhaupt, einen reinen Ver-
mieterstandpunkt ein, der sowohl nach den Zeit-
umständen, unter denen in vielen Fällen die Ver-
mietung erfolgt ist, als auch — ich sehe vom Mora-
lischen und der staatlichen Verantwortung ganz ab 
— rechtlich einfach nicht haltbar ist. Ich möchte mit 
Erlaubnis des Herrn Präsidenten zur Illustrierung 
der Situation nur aus einem einzigen Bericht über 
diese Zeitumstände der Vermietung einige Zeilen 
verlesen. Es handelt sich um den Bericht der 
Industriesiedlung Meierwik bei Glücksburg an der 
Flensburger Förde. Es heißt darin: 

Als wir 1949/50 zumeist mit Fünfjahresver-
trägen durch Einweisung des Wirtschaftsmini-
steriums Kiel, Wirtschaftsförderungsstelle, 
bzw. der gleichen Einrichtung der Stadtver-
waltung Glücksburg in diese Industriesiedlung 
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eingewiesen wurden, um hier unsere Betriebe 
einzurichten, mit unseren Schlüsselkräften 
Wohnung zu nehmen, übernahmen wir ein von 
DPs völlig devastiertes Gelände, grundlose Zu-
fahrtsstraßen, keinerlei Verbindung durch 
Bahn oder Omnibus, verwüstete Häuser. Alle 
Räume unglaublich verschmutzt, zumeist der 
Fußböden zerstört, die elektrischen Leitungen 
verschmort, Türen, soweit überhaupt vorhanden, 
ohne Schlösser, keine Doppelfenster, vielfach 
ohne Scheiben, die Wände voller Löcher, Was-
ser lief entweder überhaupt nicht oder aber 
andauernd durch alle Räume und Decken, ohne 
Heizungs- und Feuerungsstellen. 

(Zuruf von der Mitte: Das war überall 
dasselbe!) 

— So wie hier waren die Verhältnisse in den 
Wehrmachtsliegenschaften meist überall. Unter un-
vorstellbaren Schwierigkeiten, mit beispielloser 
Energie und Fleiß haben die Betriebsinhaber, meist 
Vertriebene und Flüchtlinge, die Räume wieder-
hergerichtet, die Betriebe aufgebaut und Kapital 
investiert. Ihnen jetzt, nachdem die Betriebe größ-
tenteils einigermaßen stehen, abermals die Last der 
Ersatzbeschaffung und Kreditaufnahme, d. h. des 
Schuldenmachens, mit allem Drum und Dran auf-
zubürden, heißt dann doch die Grenzen des Zumut-
baren überschreiten. 

Dabei hatte damals, als die Vermietung erfolgte, 
in den meisten Fällen keiner der Beteiligten jemals 
an eine Kündigungsmöglichkeit gedacht. Sowohl 
die Länderverwaltung als auch die Bundesver-
mögensverwaltung waren froh, daß durch die Ver-
triebenen- und Flüchtlingsfirmen die devastierten 
Grundstücke und Räume finanziell nutzbar ge-
macht werden konnten. Die Verträge, die, wie 
gesagt, meist mit fünfjähriger Dauer abgeschlossen 
waren, sahen deshalb nur Ausnahmen im Falle der 
Einwirkung der Besatzungsmacht vor. Sonstige 
Vorbehalte betrafen lediglich die Miethöhe. Die 
Dauer des Vertrages war bei Erfüllung aller Vor-
aussetzungen auf unbestimmte Zeit versprochen 
und festgelegt, ja, es wurde zugesichert, daß man 
besonders bei größeren baulichen Veränderungen 
mit Abschluß eines Erbbauvertrages, d. h. eines 
Pachtvertrages mit 99 Jahren Vertragsdauer, 
rechnen konnte. 

Das Bundesfinanzministerium ist auf diesen 
Sachverhalt dankenswerterweise auch durch das 
Bundesvertriebenenministerium ausdrücklich auf-
merksam gemacht worden, daß nämlich die Kün-
digungsfristen in den Verträgen von den Pächtern 
und Mietern nur hingenommen wurden, weil sie 
auch vom Verpächter bzw. Vermieter ernsthaft 
nicht gewollt waren. 

Ohne diese Gewißheit 

— so stellt dieses Schreiben des Vertriebenen-
ministeriums fest — 

wären die nicht unerheblichen, in der Regel 
durch Kredite der öffentlichen Hand ermög-
lichten Investitionen nicht zu vertreten ge-
wesen. 

Es ist bezeichnend, daß noch im Jahre 1950 ledig-
lich die an die Besatzungsverhältnisse gebundene 
Rechtslage den Bund an der Übertragung der ver-
pachteten oder vermieteten Liegenschaften an die 
Mieter oder Pächter zu Eigentum gehindert hat. 
Das geht aus der Behandlung des Antrages der 

Abgeordneten Dr. Gerstenmaier, Etzel, Schütz und 
Genossen Drucksache Nr. 624 im Deutschen Bun-
destag im März 1950 eindeutig hervor. 

Meine Damen und Herren, zur Rechtslage ist 
also festzustellen, daß der Bund wider Treu und 
Glauben handelt, daß er — in der zivilrechtlichen 
Sprache — arglistig handelt, wenn er sich nun auf 
die nur zugunsten der Besatzungsmächte seinerzeit 
gemachten und gedachten Kündigungsvorbehalte 
und -fristen seinen deutschen Vertragspartnern 
gegenüber beruft. Wenn also die Bundesregierung 
trotz dieser Sachlage überhaupt von einem —
äußerstenfalls nur formal bestehenden — Kündi-
gungsrecht Gebrauch machen wollte, hätte es min-
destens moralisch für sie ein nobile officium sein 
müssen, bei der materiellen Regelung so loyal und 
großzügig wie nur möglich zu verfahren. 

Die jetzigen endgültigen Richtlinien sind das ge-
naue Gegenteil. Von den Vorschlägen der Länder 
hierzu ist in ihnen überhaupt nicht Notiz genom-
men. Sie enthalten keine Anerkennung eines An-
spruchs auf Entschädigung, gegenüber den provi-
sorischen Richtlinien keine nennenswerte Verbesse-
rung der materiellen Leistungen und keine ernst-
hafte Erweiterung der Zuständigkeit auf Landes-
ebene. 

Der Entscheidungsraum für die Oberfinanzdirek-
tionen ist viel zu eng. Selbst die Umsetzungsmaß-
nahmen für kleinere Betriebe führen sehr rasch 
darüber hinaus, so daß praktisch fast alle Entschei-
dungen vom Bundesfinanzminister getroffen wer-
den müssen. Das bedeutet natürlich eine erhebliche 
Verzögerung, das bedeutet eine Erschwerung der 
Dispositionen für die Betroffenen und — mir ist 
allerdings im Augenblick noch kein Fall bekannt 
— zumindest die Gefahr des Abschwimmens gün-
stiger Objekte. 

Überhaupt ist das Mißtrauen gegenüber den Län-
dern ein ausgesprochenes Kennzeichen der Richt-
linien. Man ist versucht, zu fragen, ob das eigene 
schlechte Gewissen der Bundesregierung bei der 
Behandlung dieser Frage hier Ausdruck gefunden 
hat. 

(Abg. Pelster: Das geht doch wohl ein 
bißchen zu weit, nicht?!) 

— Der Sachverhalt spricht, glaube ich, für sich 
selbst, Herr Kollege! 

Auch bei der Räumung von Wohnungen ist das 
Verfahren bis zur Freigabe der Bundeshilfe viel 
zu umständlich. Für die notwendigen Mietbeihilfen 
für einen Teil der sozial besonders schwachen Ka-
sernenbewohner ist bisher überhaupt kein Lö-
sungsansatz vorhanden. Völlige Unsicherheit 
herrscht auf dem landwirtschaftlichen Sektor. Die 
Anweisungen in dem früheren Entwurf sind in den 
jetzigen Richtlinien gestrichen, es sollen hierfür 
gesonderte Richtlinien erlassen werden. Mir ist 
bisher noch nichts darüber bekanntgeworden. 
Ebenso ist über die Regelung bei den Einrichtun-
gen der öffentlichen Hand, z. B. Krankenhäusern, 
Schulen, in den Richtlinien nichts gesagt. Auch hier 
hat sich der Bundesfinanzminister die Entscheidung 
im Einzelfall bis auf weiteres vorbehalten. 

Mir liegen Aktenvorgänge z. B. aus dem Kreise 
Pinneberg vor, wonach dort Kasernen bis zum 
1. Februar 1957 geräumt werden sollen. Aber noch 
heute, an der Monatswende September; Oktober, 
hängen die Pläne für die Ersatzbauten — u. a. eine 
Volksschule, eine Mittelschule, eine Turnhalle — 
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völlig in der Luft, weil die Stadt, deren Einwohner-
zahl sich infolge des Flüchtlingszustroms fast ver-
doppelt hat und die die Steuerkraft bereits bis zum 
äußersten ausgeschöpft hat, nicht weiß, wie sie 
diese Bauten finanzieren soll. Was eine solche Un-
sicherheit für die Planungen der Kommunen be-
deutet, brauche ich nicht weiter zu erläutern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 
glaube, diese wenigen Einzelheiten, die ich nur 
stichwortartig habe andeuten können, reichen aus, 
Ihnen zu zeigen, wie notwendig und begründet der 
Antrag meiner Fraktion in dieser Sache ist und 
wie dringend erforderlich es ist, daß sich der Bun-
destag dieser Angelegenheit annimmt. Wir wollten 
ursprünglich mit unserem Antrag das Problem nur 
aufrollen, in der Hoffnung, daß dieser Anstoß für 
die Bundesregierung genügen wird. Nachdem sich 
aber der Herr Bundesfinanzminister mit seinen 
letzten Richtlinien derart verhärtet hat, wird es 
nötig sein, daß der Bundestag über den bisherigen 
Rahmen unseres Antrages hinaus seinerseits die 
erforderlichen harten Beschlüsse faßt. Wir erhoffen 
hierzu in den Ausschußberatungen Ihre volle Zu-
stimmung. 

Ich beantrage die Überweisung unseres Antrages 
an den Ausschuß für Angelegenheiten der inneren 
Verwaltung als federführenden Ausschuß und an 
den Ausschuß für Heimatvertriebene zur Mitbe-
ratung. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Herr 
Staatssekretär Hartmann. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Herr Abgeordnete Rehs hat zu Beginn 
seiner Ausführungen die Tatsachen, die er bean-
standet hat, in einen allgemeinen Rahmen gestellt. 
Ich muß dazu sagen, daß diese Maßnahmen fast im 
ganzen Bundesgebiet in Gang gebracht worden 
sind und in Gang gebracht werden mußten, daß 
sich nennenswerte Schwierigkeiten aber nur im 
Bezirk Kiel ergeben haben. 

(Zuruf von der SPD: Und in Düsseldorf! 
— Abg. Dr. Gille: Sind Ihnen die Gründe 

gar nicht irgendwie verständlich?) 

— Herr Abgeordneter, ich komme gleich noch dar-
auf. Im wesentlichen ist es nur der Bezirk Kiel.  — 
Die  Leitung des Bundesfinanzministeriums ist nicht 
in der Lage, von vornherein sämtliche laufenden 
Verwaltungsakte einer Außenbehörde zu sehen, zu 
beurteilen, zu billigen. Sie muß darauf vertrauen, 
daß die Außenbehörden nicht nur von ihren Rech-
ten Gebrauch machen, sondern diese Rechte auch 
mit Takt, wirtschaftlicher Vernunft und sozialem 
Verständnis anwenden. 

Sobald ich von den Schwierigkeiten in Schleswig-
Holstein gehört habe, habe ich mich der Angelegen-
heit angenommen und habe selbst eingegriffen. Ich 
habe am 27. April 1956 — am 27. April! — an den 
Herrn Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-
Holstein, an den Herrn Minister für Arbeit, Soziales 
und Vertriebene und an den Herrn Finanzminister 
des Landes Schleswig-Holstein geschrieben. Eine 
Abschrift dieses Schreibens hat der Herr Abgeord-
nete Rehs unter dem 30. April von meiner Abtei-
lung erhalten. Nachdem trotz dieser schriftlichen 
Aufklärung die Fraktion der SPD den Antrag unter 
dem Datum des 4. Mai gestellt hat, hat das Bun

-

desfinanzministerium allerdings geglaubt, nicht  
während der Ferien den Versuch machen zu sollen, 
durch eine schriftliche Beantwortung des Antrags 
der Erörterung hier im Plenum des Hohen Hauses 
auszuweichen. Es ist ja nicht üblich, daß solche An-
träge durch schriftliche Beantwortung erledigt 
werden; das gilt, soviel ich weiß, nur für kleine 
Anfragen, die während der Fragestunde nicht mehr 
unmittelbar beantwortet werden konnten. Wir 
wollten aber auch nicht den Anschein erwecken, als 
ob wir Ursache hätten, der Debatte im Plenum des 
Hohen Hauses auszuweichen. Nachdem aber der 
Herr Abgeordnete Rehs in seinen Ausführungen 
der Bundesregierung Verstöße wider Treu und 
Glauben und arglistiges Verhalten vorgeworfen hat 
— Vorwürfe, die ich durchaus zurückweisen muß—, 
werde ich mich in einer Antwort auf eine Darle-
gung der Tatsachen und Maßnahmen, die die Bun-
desregierung, insbesondere das Bundesfinanzmini-
sterium ergriffen hat, beschränken. 

Mit Genehmigung des Herrn Präsidenten darf 
ich aber zunächst den Wortlaut meines Schreibens 
vom 27. April vorlesen, damit das Hohe Haus er-
fährt, nach welchen Grundgedanken bereits damals 
das Bundesfinanzministerium in die schwebenden 
Maßnahmen eingegriffen hat. Das Schreiben hat 
folgenden Wortlaut: 

Ebenso wie in anderen Ländern müssen auch 
im Lande Schleswig-Holstein bundeseigene 
Liegenschaften, insbesondere ehemalige Wehr-
machtsliegenschaften, für Zwecke der deut-
schen Streitkräfte frei gemacht werden. Um 
klare Rechtsverhältnisse zu schaffen, ist es not-
wendig, daß in diesen Fällen die Oberfinanz-
direktion die mit den derzeitigen Benutzern 
der Liegenschaften abgeschlossenen Miet- und 
Pachtverträge unter Wahrung der vertrag-
lichen oder gesetzlichen Fristen rechtzeitig und 
ordnungsmäßig kündigt. Unbeschadet der 
Rechtswirksamkeit solcher Kündigungen ist 
die tatsächliche Freimachung der bundeseige-
nen Liegenschaften nach Beendigung der Miet-  
und Pachtverhältnisse durch die Oberfinanz-
direktion grundsätzlich erst dann durchzufüh-
ren, wenn die anderweitige angemessene Un-
terbringung der betroffenen Familien und Be-
triebe gewährleistet ist. 

Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung die 
erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und die 
notwendigen Bundesmittel bereitgestellt. Dem-
gemäß werden in ausreichender Zahl Ersatz-
wohnungen erstellt, so daß jede Familie, die 
in den ehemaligen Wehrmachtsliegenschaften 
gegenwärtig wohnt und nicht anderweitig eine 
bereits vorhandene Wohnung beziehen kann, 
eine angemessene Ersatzwohnung erhält. Ge-
werbliche Betriebe haben die Möglichkeit, sich 
mit Hilfe von Bundesdarlehen zu günstigen 
Bedingungen geeignete Ersatzbetriebsstätten 
selbst zu erstellen, soweit nicht im Einzelfall 
vorhandene Betriebsräume bereitgestellt wer-
den können. 

Für landwirtschaftliche Pächter ist die Be-
schaffung oder Neuerrichtung von Ersatzhof-
stellen vorgesehen. Darüber hinaus werden 
unter Berücksichtigung der einschlägigen Vor-
schriften insbesondere Umzugskosten und In-
vestitionen erstattet. Die Oberfinanzdirektion 
habe ich ersucht, diejenigen Mieter und Päch-
ter, denen bereits gekündigt ist, in geeigneter 
Weise von meiner Auffassung zu unterrichten 
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und sie in jeder Weise mit Rat und Tat zu un-
terstützen. Ich habe der Erwartung Ausdruck 
gegeben, daß alle Angehörigen der Bundesver-
mögensabteilung der Oberfinanzdirektion und 
der Bundesvermögensstellen bei ihren Verwal-
tungsmaßnahmen vor allem auch die mensch-
liche Seite des Freimachungsproblems niemals 
außer acht lassen und über die Anträge der 
Kündigungsbetroffenen beschleunigt und wohl-
wollend entscheiden. 

Die Landesregierung ermächtige ich, den Land-
tag von diesem Fernschreiben zu unterrichten 
und den Inhalt auch der Presse des Landes 
bekanntzugeben. 

Meine Damen und Herren, das ist am 27. April ge-
schehen. Am 30. April ist dem Herrn Abgeordneten 
Rehs eine Abschrift hiervon zugegangen. Am 4. Mai 
hat dann die Fraktion der SPD den heute behan-
delten Antrag gestellt. 

(Abg. Rehs: In dem Schreiben beweisen 
sie nichts gegen das, was ich gesagt habe!) 

Dies vorausgeschickt, halte ich mich für verpflichtet, 
zu den sechs einzelnen Punkten des Antrags der 
Fraktion der SPD nun noch die folgende Stellung-
nahme im Einvernehmen mit den Bundesministe-
rien für Verteidigung und für Wohnungsbau be-
kanntzugeben: 

Zu Ziffer 1. Nach den hier vorliegenden Unter-
lagen des Bundesministeriums für Verteidigung ist 
im Lande Schleswig-Holstein für die Zeit von 1956 
bis 1958 die Inanspruchnahme von 56 ehemaligen 
Wehrmachtsliegenschaften vorgesehen. Bei dieser 
Zahl handelt es sich zunächst um Planungen. Die 
endgültige Inanspruchnahme hängt im wesent-
lichen von noch durchzuführenden Ortsbesichti-
gungen und insbesondere von Verhandlungen mit 
dem Lande Schleswig-Holstein ab. Bisher hat das 
Bundesministerium für Verteidigung die Freima-
chung von 28 Objekten gefordert. Die Inanspruch-
nahme soll in den Jahren 1956 und 1957 erfolgen. 
Von ihr werden 112 Gewerbebetriebe mit 1150 Ar-
beitnehmern, 42 landwirtschaftliche Betriebe und 
7 Anliegerpächter betroffen. 

Zu Ziffer 2. Das Bundesministerium der Finan-
zen hat dem Herrn Ministerpräsidenten des Lan-
des Schleswig-Holstein mit dem von mir bereits 
verlesenen Schreiben mitgeteilt und durch Wei-
sungen an die Oberfinanzdirektion sichergestellt, 
daß die in Betracht kommenden Liegenschaften 
unbeschadet der Rechtswirksamkeit der Kündi-
gungen erst dann tatsächlich freigemacht werden, 
wenn die anderweitige angemessene Unterbrin-
gung der Betriebe gewährleistet ist. Damit ist so-
gleich Vorsorge dafür getroffen, daß die Betriebe 
in der Fortführung ihrer Produktion nicht mehr 
als in dem durch die Verhältnisse bedingten Um-
fang beeinträchtigt werden. 

Zu Ziffer 3. In den zunächst für die Bundeswehr 
freizumachenden Liegenschaften sind 899 Familien 
mit 3124 Personen untergebracht. Die Mieter brau-
chen diese Wohnungen erst dann zu räumen, wenn 
die erforderlichen Ersatzwohnungen bezugsfertig 
sind. Die Beschaffung dieser Ersatzwohnungen er-
folgt nach den Richtlinien des Bundesministers für 
Wohnungsbau, die mit Erlaß vom 29. Februar 1956 
bekanntgegeben sind. Hiernach stellt der Bund für 
den Bau von Ersatzwohnungen ohne Inanspruch-
nahme der sonstigen Bundesmittel für den Woh-
nungsbau bis zu 60 v. H. der Herstellungskosten  

bereit. Wenn von der Freimachung der Kasernen 
Betriebsräume des Kleingewerbes oder freier Be-
rufe betroffen werden, so können Ersatzbetriebs

-

räume damit finanziert werden. Räumungsbetrof-
fene, die imstande sind, sich selbst eine Ersatz-
wohnung zu beschaffen, können Bundesmittel für 
Mietvorauszahlungen und Abstandszahlungen er-
halten. Demnach sind die Befürchtungen, daß die 
von der Freimachung betroffenen Mieter keinen 
ausreichenden Ersatz erhalten, unbegründet; sie 
werden die Ersatzwohnungen zu zumutbaren Be-
dingungen erhalten. 

Zu den Ziffern 4 und 5: Wie sich bereits aus der 
Antwort zu Ziffer 2 ergibt, werden die Bundes-
liegenschaften erst dann freigemacht, wenn die 
anderweitige angemessene Unterbringung der Be-
triebs- und Wohnungsinhaber gewährleistet ist. Es 
ist aus rechtlichen Gründen jedoch nicht möglich 
gewesen, von der Kündigung der bestehenden 
Miet- und Pachtverhältnisse abzusehen. Auch gibt 
erst die Kündigung des Vertragsverhältnisses den 
Mietern und Pächtern die Möglichkeit, die Anträge 
auf Gewährung von Bundesdarlehen, auf Erstat-
tung von Umzugskosten, von Investitionen usw. zu 
stellen. Die Befürchtungen, daß die bereits ,ausge-
sprochenen Kündigungen zu kurzfristigen, ge-
gebenenfalls zwangsweisen Räumungen führen 
würden, sind unbegründet. Die Oberfinanzdirek-
tion Kiel ist angewiesen worden, denjenigen Mie-
tern und Pächtern, denen bereits gekündigt wor-
den ist, von dieser Auffassung Kenntnis zu geben 
und sie in jeder Weise mit Rat und Tat zu unter-
stützen. Ich habe schon betont, daß die Dienststel-
len des Bundes bei ihren Maßnahmen niemals die 
menschliche Seite des Freimachungsproblems außer 
acht lassen werden und über die Anträge der Be-
troffenen beschleunigt und wohlwollend entschei-
den sollen. 

Ich darf im übrigen auf die Freimachungsricht-
linien hinweisen, die in ihrem Einleitungssatz 
selbst betonen, daß sie in dem Fall, daß sich Ände-
rungen als notwendig herausstellen, selbstver-
ständlich der Änderung unterliegen können. Das 
ist j a nicht ein Gesetz, dessen Wortlaut feststeht, 
abgesehen davon, daß bekanntlich auch Gesetze 
einer manchmal häufigen Änderung durch die ge-
setzgebenden Organe unterliegen. 

Zu Ziffer 6: Die Inanspruchnahme von bundes-
eigenen Liegenschaften für Zwecke der Bundes-
wehr erfolgt nur im Einvernehmen mit der Lan-
desregierung Schleswig-Holstein. Der Herr Bun-
desminister für Verteidigung hat in jedem Fall 
um die Zustimmung der Landesregierung für die 
Inanspruchnahme ehemaliger Wehrmachtsliegen-
schaften nachgesucht. Durch die soeben von mir 
genannten Freimachungsrichtlinien ist im übrigen 
sichergestellt, daß die zuständigen Stellen des Lan-
des Gelegenheit erhalten, zu den Anträgen der Be-
troffenen vor der Entscheidung gutachtlich Stel-
lung zu nehmen, und daß schwierige Anträge mit 
den Landesdienststellen beraten werden. Sollten 
sich im Einzelfall trotzdem noch Beschwerden er-
heben, so würde ich bitten, sie dem Bundesfinanz-
ministerium unverzüglich mitzuteilen, damit wir 
abhelfen können. Es wird auch durchaus möglich 
sein, wenn das gewünscht wird, besonders schwie-
rige Fälle in den Ausschüssen des Hohen Hauses, 
die sich nachdem Antrag der Fraktion der SPD 
mit der Frage beschäftigen werden, weiter zu er-
örtern. Ich glaube aber jedenfalls gezeigt zu haben, 
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daß die Bundesregierung bereits von Ende April 
an alles in ihrer Macht Stehende getan hat, die er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Brookmann. 

Brookmann (Kiel) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und meine Herren! Ich will das 
Hohe Haus nicht lange aufhalten. Aber die Aus-
führungen des Herrn Kollegen Rehs veranlassen 
mich doch, etwas zu seinen Bemerkungen zu sagen. 
Es sind da einige Passagen in der Begründung sei-
nes Antrags, die nicht unwidersprochen bleiben 
dürfen. 

Ich gehe zuerst auf die Kündigungen ein, die 
ausgesprochen worden sind. Herr Kollege Rehs 
meint, sie seien mit einer Brutalität sondergleichen 
ausgesprochen worden. Gewiß, meine Damen und 
Herren, schön ist es nicht, wenn die Oberfinanz-
direktion Kiel am Gründonnerstag auf hektogra-
phierten Formularen eine Kündigung ausspricht, 
die ausgerechnet am Ostersonnabend bei den Be-
troffenen eintrifft. 

(Abg. Dr. Gille: Sehr richtig!) 

Man kann einer Verwaltung offenbar wirklich 
nicht zumuten, sich einmal diese psychologische 
Wirkung vorzustellen, die sie mit einer solchen 
Art der Kündigung herbeiführt. 

(Abg. Dr. Gille: Sehr richtig!) 

Insofern muß ich dem Herrn Kollegen Rehs also 
schon recht geben. 

Die Vorwürfe arglistiger Täuschung und des 
Handelns wider Treu und Glauben hat der Herr 
Staatssekretär Hartmann vom Bundesfinanz-
ministerium bereits zurückgewiesen. Ich komme 
auch nur deshalb für wenige Minuten hier herauf, 
um in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck ent-
stehen zu lassen, daß ausgerechnet in  Schleswig-
Holstein  mittelalterliche Zustände ausgebrochen 
seien oder daß dort irgend etwas nicht in Ordnung 
sei. 

Meine Damen und Herren, es hat sicherlich 
lange gedauert, bis das Bundesfinanzministerium 
die Richtlinien herausgegeben hat. Aber man muß 
eines wissen, worauf Herr Staatssekretär Hartmann 
schon hingewiesen  hat.  Seit Monaten, schon seit 
Anfang dieses Jahres schweben die Verhandlun-
gen zwischen dem Bundesfinanzministerium und 
dem Bundesverteidigungsministerium auf der 
einen Seite und, was unser Land angeht, der Lan-
desregierung Schleswig-Holstein auf der anderen 
Seite. Im Grunde genommen — es sind einige 
Fälle passiert, die absolut unerfreulich genannt 
werden müssen — ist wirklich nichts geschehen, 
was man „brutal" 

(Widerspruch bei der SPD) 

oder was man unangemessen nennen könnte. 

(Abg. Pelster: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, wollen wir uns doch in 
dieser wirklich sehr ernsten Sache davor hüten, 
etwa so etwas wie Wahlpropaganda zu machen. 
Ich glaube, das verdient diese Sache nicht. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Das verdient sie wirklich nicht. 

(Zurufe von der SPD.) 
— Verzeihung, wenn ich von Wahlpropaganda 
spreche, meine Damen und Herren, so habe ich 
dazu alle Veranlassung. Ich will das auch gleich 
begründen. Herr Kollege Rehs hat hier heute 
eine Rede gehalten, die im wesentlichen wörtlich 
in einem Artikel steht, den er am 24. August die-
ses Jahres in der „Schleswig-Holsteinischen Volks-
zeitung" veröffentlicht hat. 

(Zuruf von der SPD: Na und? — 
Abg. Wehner: Schrecklich!) 

Dieser Artikel ist überschrieben: „Kasernenräu-
mung ein böses Exempel", und alle diese Schwarz-
Weiß -Passagen: „wider Treu und Glauben", „Bru-
talität" und „arglistige Täuschung", die finden 
wir da. 

(Abg. Pelster: Die Bewohner der Kaser

-

nen erhalten alle viel bessere Wohnungen 
als Ersatz! — Gegenruf von der SPD: Ihre 

Auffassung kennen wir ja!) 

Ich meine, es wäre gut gewesen, wenn sich Herr 
Kollege Rehs rechtzeitig auch eingeschaltet hätte, 
um an der Verbesserung der Richtlinien mitzu-
arbeiten. Mir ist bekannt, daß Herr Kollege Rehs 
wiederholt im Bundesfinanzministerium in dieser 
Sache tätig gewesen ist; vielleicht ist er Interessen-
vertreter gewesen. Auch ich habe mich in der 
einen oder anderen sache einschalten müssen, weil 
ich darum gebeten worden bin. Aber, meine 
Damen und Herren, wenn man glaubt, so stark 
Kritik üben zu müssen, dann soll man auch wenig-
stens den Versuch machen, an der Erarbeitung ver-
nünftiger Richtlinien mit tätig zu sein. 

(Abg. Pelster: Sehr richtig!) 

Sehen Sie, der Fraktionsführer der schleswig-hol-
steinischen sozialdemokratischen Fraktion, der Ab-
geordnete Käber, hat in ,der Landtagssitzung 
vom 30. Mai dieses Jahres folgendes zu dieser 
sicherlich leidigen Angelegenheit gesagt: 

Verhalten und Maßnahmen der Landesregie-
rung — ich spreche im Telegrammstil —

— so sagt er selber — 

werden, im ganzen gesehen, auch von der 
Opposition anerkannt; anders beurteilen wir 
allerdings das Verhalten der Bundesregierung. 

Nun, was sie inzwischen getan hat, hat Herr 
Staatssekretär Hartmann hier bereits gesagt. 

Ich möchte nur noch auf eines hinweisen. Die 
Landesregierung Schleswig-Holstein hat sich vom 
ersten Tage an, als die Frage der Räumung von 
Bundesliegenschaften durch Privatpersonen, durch 
Familien oder durch Firmen überhaupt akut 
wurde, mit dem Bundesfinanzministerium in Ver-
bindung gesetzt, um diese in der Tat unangenehme 
Angelegenheit auf die menschlichste und behut-
samste Weise zu bereinigen. Es ist seitens des Lan-
des Schleswig-Holstein alles getan worden, ja so-
gar so viel getan worden, daß man sagen kann: sie 
ist Rufer im Streit um eine angemessene Regelung 
dieser Angelegenheit. 

(Abg. Könen [Düsseldorf]: Merken Sie, 
daß Sie jetzt die Bundesregierung an

-

greifen?) 
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Ich will Ihnen gleich noch etwas anderes sagen. 

Ich beziehe mich dabei auch auf Bemerkungen, die 
in dem Artikel von Herrn Kollegen Rehs stehen. 
Er versuchte nämlich, auch der Landesregierung 
eins auszuwischen, und meinte, sie habe in Bonn 
überhaupt nichts zu sagen, spiele dort überhaupt 
keine Rolle und werde mit dem, was sie in Bonn 
vorbringe, einfach überhört. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist 
alles im Rahmen!) 

Vergessen Sie bitte eines nicht, meine Damen und 
Herren: Wenn die Richtlinien — die ich nicht in 
allen Punkten gutheiße — noch einigermaßen ge-
worden sind, ist das nicht zuletzt zurückzuführen 
auf die Aktivität der schleswig-holsteinischen Lan-
desregierung. 

(Zuruf von der SPD: Das spricht nicht 
für die Bundesregierung!) 

Andere, auch unter sozialdemokratischer Führung 
stehende, Landesregierungen haben sich, das muß 
gesagt werden, in dieser Angelegenheit verhältnis-
mäßig passiv verhalten. Jedenfalls haben sie 
irgendwelche konkreten, realisierbaren — — 

(Abg. Wehner: Meinen Sie Hamburg? 
Dort ist die SPD nicht mehr in der 

Regierung!) 

— Nein, ich meine Hessen! 
(Heiterkeit in der Mitte.) 

Unter sozialdemokratischer Führung stehende Re-
gierungen meine ich, verehrter Herr Wehner. Also 
man soll nicht ungerecht sein und der Regierung 
Vorwürfe machen, die in der Tat nicht erhärtet 
werden können. 

(Vizepräsident D r. S c h n e i der über-
nimmt den Vorsitz.) 

Wir sind der Meinung, daß die Richtlinien ver-
bessert werden müssen. Das Bundesfinanzministe-
rium hat die Erklärung abgegeben, daß es bereit 
ist, die Richtlinien zu ändern, wenn sich die zwin-
gende Notwendigkeit ergeben sollte. Unsere 
Pflicht, meine Damen und Herren, sollte es sein, 
an der Verbesserung der Richtlinien mitzuarbei-
ten, soweit wir das können. Ob es dabei allerdings 
notwendig ist, zwei Ausschüsse mit einer Ange-
legenheit zu befassen, die mehr oder weniger als 
abgeschlossen gelten kann, weiß ich nicht. Ich will 
Ihrem Antrag nicht widersprechen, Herr Kollege 
Rehs; aber die Ausführungen des Bundesfinanz-
ministeriums scheinen mir doch zu rechtfertigen, 
die Sache als erledigt zu betrachten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Rehs. 

Rehs (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren, nur wenige Bemerkungen. Herr Kollege 
Brookmann, Ihr Bemühen ist sehr ehrenwert, aber 
es ist widerspruchsvoll in sich. Sie haben selber 
gesagt, daß die Richtlinien verbesserungsbedürftig 
sind. Im selben Atemzug sagen Sie, die Angelegen-
heit sei abgeschlossen. Ich verstehe nicht recht, wie 
Sie diese beiden Feststellungen miteinander in Ein-
klang bringen wollen. 

Sie haben weiter gemeint, Her Kollege, ich sollte 
meine Ausführungen nicht unter den Gesichts-
punkt der Wahlpropaganda stellen. Nun, die Bun-
desregierung brauchte nur die Tatbestände aus  

der Welt zu schaffen; dann hätten wir überhaupt 
keine Veranlassung und keine Möglichkeit, dazu 
zu reden. Aber sie hat eben nichts dazu getan. Die 
Wahlpropaganda macht die Bundesregierung durch 
solche Tatsachen gegen sich selber. 

Im übrigen haben Sie gemeint, mir vorhalten zu 
sollen, ich hätte, statt hier Kritik zu üben oder 
kritische Artikel zu schreiben, an der Erarbeitung 
vernünftiger Richtlinien mitwirken sollen. Ihnen 
ist doch sicherlich auch bekannt, daß die Landes-
regierung zusammen mit anderen Ländern ganz 
konkrete Vorschläge gemacht hat, wie diese end-
gültigen Richtlinien aussehen sollen. Das habe ich 
in dem Artikel erwähnt, den Sie zitiert haben, und 
ich habe sie als gut bezeichnet. Nach diesen Richt-
linien bestand gar keine Veranlassung, noch wei-
ter tätig zu werden; die Bundesregierung hätte sie 
nur annehmen sollen. Aber sie davon überhaupt 
keine Notiz genommen, wie ich vorhin schon ge-
sagt habe; die jetzigen endgültigen Richtlinien sind 
in den entscheidenden Punkten genau so wie der 
völlig unzulängliche Entwurf. 

Herr Staatssekretär Hartmann, nur einige we-
nige Bemerkungen. Mit dialektischen Argumen-
tationen sind die von mir festgestellten Tatsachen 
nicht aus der Welt zu schaffen. Es bedurfte nicht 
Ihres Hinweises, daß hier Richtlinien erlassen wor-
den sind und daß Sie ein Anschreiben gemacht 
haben. Was ich hier einer Kritik unterzogen habe, 
ist die Tatsache, daß diese Richtlinien völlig unzu-
länglich und nicht zu vertreten sind. Auf diese 
Feststellung sind Sie die Antwort schuldig ge-
blieben. 

(Abg. Pelster: Das ist nicht wahr!) 
Zu dem Anschreiben über die Handhabung der 

Richtlinien, das Sie zu Ihrer Entlastung angeführt 
haben und von dem der Kollege Brookmann offen-
bar meint, damit sei die Angelegenheit abgeschlos-
sen, hat die Landesregierung von Schleswig-Hol-
stein in der Pressekonferenz Ende August dieses 
Jahres festgestellt, daß es zwar sehr schön klingt, 
in seinem Inhalt aber in Widerspruch zu den Richt-
linien steht, die Sie erlassen haben, und daß — 
das ist die fast wörtliche Feststellung der Vertre-
ter der Landesregierung — die ins einzelne gehen-
den Richtlinien selbstverständlich in den Amts-
stuben stärker sein werden als das allgemein ge-
haltene Schreiben. Das ist eben diese Methode, 
durch so unverbindliche, beliebig auslegbare 
Schreiben eine nach außen beruhigende Optik zu 
erzeugen, in der Praxis aber nach dem anderen 
Buchstaben zu handeln. Das ist es, was wir nicht 
wollen und was geändert werden muß. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Pelster: Was 
auch niemals praktiziert ist!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Gille. 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Gestatten Sie auch mir ganz 
wenige Worte. Als Landesvorsitzender der Ver-
triebenenorganisationen Schleswig-Holsteins kann 
ich nur bezeugen, daß der ganze bisherige Ablauf 
dieser Angelegenheit, besonders am Anfang die 
sehr abrupte Kündigung zum Osterfest, eine außer-
ordentliche Beunruhigung und Besorgnis hervor-
gerufen hat. Herr Brookmann hat ganz richtig 
darauf hingewiesen, daß man bei so weitreichen-
den Maßnahmen in Zukunft die psychologische 
Vorbereitung nicht unterlassen sollte. 
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Ich möchte aber eine ganz konkrete Frage an 

den Herrn Staatssekretär stellen. Die Dinge sind 
noch im Ablauf. Wir haben von Ihnen heute 
manche schöne Worte gehört und werden nicht 
versäumen, sie im Protokoll zu gegebener Zeit 
nachzulesen und sie, falls es nötig ist, auch der 
Oberfinanzdirektion in Kiel vorzuhalten. Aber eins 
scheint mir auch nach Ihren Ausführungen noch 
nicht klar zu sein. Ich will einmal folgendes Bei-
spiel wählen. Ein mühsam aufgebauter Gewerbe-
betrieb muß seinen Standort verlegen, muß prak-
tisch neu anfangen. Wenn es sich um einen Han-
delsbetrieb, etwa um ein Kleinhandelsgeschäft 
handelt, dann ist möglicherweise die Kundschaft 
an dem neuen Ort eine ganz andere. Er muß also 
völlig neu anfangen. Nun haben Sie, wenn ich Sie 
recht verstanden habe, gesagt, daß Ihre Richtlinien 
für diesen Fall einen Ersatz — nicht darlehens-
weise, sondern, wohlgemerkt, einen Ersatz — der 
bisherigen Investitionsaufwendungen vorsehen. Ich 
möchte bitten, mir noch zu bestätigen, daß das so 
richtig ist. 

Aber, meine Damen und Herren, das langt doch 
nicht aus. Ich erinnere an die kurze Erörterung, 
die wir gestern beim Schutzbereichgesetz hatten, 
wo der Begriff Enteignung eine Rolle gespielt hat. 
Wer das Wort nahm, weiß ich im Augenblick nicht, 
aber ich weiß, daß mit Zustimmung wohl des gan-
zen Hauses zum Enteignungsbegriff einige grund-
sätzliche Ausführungen gemacht wurden. Man ist 
gewillt, in Erfüllung des Grundgesetzes die Folgen 
eines Eingriffs von hoheitlicher Hand, besonders 
auch im Rahmen der Aufrüstung, nicht auf den 
zufällig Betroffenen abzuwälzen, sondern die 
Lasten, die aus einer angemessenen Entschädigung 
entstehen, auf die Allgemeinheit zu legen. Hier 
handelt es sich auch um einen Eingriff in einen 
Gewerbebetrieb. Dieser Betrieb konnte — das hat 
Herr Rehs durchaus zutreffend ausgeführt — in 
den Jahren 1950/51 überhaupt nicht damit rechnen, 
daß er einmal vor eine solche Situation gestellt 
werden würde. In diesem Fall, Herr Staatssekretär, 
genügt es also nicht, daß Sie bereit sind, die In-
vestitionen zu ersetzen, vielleicht gar die dadurch 
eingetretene Wertsteigerung, soweit sie heute 
noch festgestellt werden kann; dieser Begriff spielt 
bei der Praxis der Bundesvermögensverwaltung 
immer eine Rolle. Vielmehr müßten Sie — und ich 
wäre dankbar, wenn Sie uns das bestätigen könn-
ten — in analoger Anwendung der rechtsstaat-
lichen Grundsätze Entschädigungen für Enteig-
nungen vorsehen. Sie müßten, selbstverständlich 
nichts Maßloses, aber für alles, was beweisbar ist, 
was den Gewerbetreibenden durch den Eingriff der 
öffentlichen Hand jetzt verlorengeht, das Ergebnis 
jahrelanger Aufbauarbeit, entschädigen. Wir wer-
den in Schleswig-Holstein gemeinsam mit den Be-
troffenen versuchen, mit ihrer Oberfinanzdirektion, 
notfalls mit Ihnen und Ihrem Hause, die Dinge 
nach diesen Grundsätzen zum ruhigen Ablauf zu 
bringen. Daran mitzuwirken, sind wir gern bereit. 

Nur noch eine letzte Bemerkung. Auch bei dieser 
Debatte kam wieder der Zwischenruf: „Die haben 
ja viel bessere Wohnungen, als sie je gehabt 
haben!" 

(Zuruf vom GB/BHE: Unerhört! — Zuruf 
des Abg. Pelster.) 

— Herr P e 1 s t er,  Sie sind uns durch diese ver-
ständnislosen Zwischenrufe schon mehrfach auf-
gefallen. 

(Zustimmung beim GB/BHE und bei der SPD.)  

Wir sind nicht mehr gewillt, das stillschweigend 
hinzunehmen, sondern werden Ihnen so auf die 
Finger klopfen, wie es nötig ist. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Diese Hartköpfigkeit und Verständnislosigkeit ha-
ben wir satt! Das sind Menschen, die ein Leid ge-
tragen haben, 

(Abg. Pelster: Ich werde Ihnen gleich 
antworten!) 

in das Sie sich einmal etwas hineindenken sollten. 

(Abg. Pelster: Ich werde Ihnen gleich 
antworten!) 

Ich glaube nicht, daß es dem Ansehen auch Ihrer 
politischen Freunde dient, wenn immer wieder 
von Ihrer Seite diese häßlichen Zwischenrufe 
kommen. 

(Abg. Dr. Strosche: Was sagen die Heimat

-

vertriebenen in Ihrer Fraktion dazu? — 
Abg. Pelster: Ich komme gleich darauf 

zurück!) 

Herr Staatssekretär, ich darf nochmals die Bitte 
aussprechen, daß Sie zu zwei Punkten noch etwas 
Konkretes sagen: erstens, ob ich es richtig ver-
standen habe, daß auch nach den bestehenden 
Richtlinien bereits eine Entschädigung als Ersatz 
— nicht in Form von Bundesdarlehen — für In-
vestitionen gegeben wird, und zwar nicht mit der 
Einschränkung, daß die Investitionen heute noch 
wertsteigernd wirken müssen. Zweitens möchte 
ich fragen, ob Sie es für richtig halten, auch hier, 
bei allem Vorbehalt eines wirklichen Nachweises, 
nach den rechtstaatlichen Grundsätzen einer Ent-
eignung vorzugehen. Das kommt natürlich nur 
für die Gewerbebetriebe in Frage. 

Wenn das der Fall ist, dann sind wir gewiß, daß 
auch in Schleswig-Holstein, wo diese Dinge wegen 
ihres Umfanges und wegen der besonders schwie-
rigen sozialen Struktur der vielen Aufbaubetriebe 
so kraß in Erscheinung getreten sind, die Angele-
genheit ruhig zu Ende gebracht wird. Ich wäre 
dankbar, wenn Sie diese Zusage als schon in dem 
Inhalt, Sinn und Geist der Richtlinien liegend 
heute hier bestätigen könnten. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich darf die Fragen des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Gille wie folgt beantworten: 

Was die bisherigen Investitionen betrifft, so soll 
voller Ersatz gegeben werden, und zwar nicht im 
Wege von Darlehen. 

(Abg. Dr. Gille: Ob die Wertsteigerung im 
Augenblick noch da ist, soll dabei nicht 

eine einschränkende Rolle spielen!) 

— Ich glaube, es wird sich empfehlen, Einzelhei-
ten im Ausschuß zu besprechen. 

Was Sie mit Ihrer zweiten Frage meinen, ist 
mir nicht ganz klar. Vielleicht denken Sie an sol-
che Produktionsausfälle, die durch die Verlegung 
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einer Fabrik, eines handwerklichen Betriebes ent-
stehen. 

(Abg. Dr. Gille: Alles!) 

Auch solche Produktionsausfälle werden berück-
sichtigt, und zwar im Wege des Härteausgleichs. 
Sollten Sie an noch andere Fälle denken — es 

 gibt ja alle möglichen Variationen von Schadens

-

arten —, so würde ich doch empfehlen, dies im 
einzelnen nicht im Plenum, sondern in den vorge-
sehenen Ausschußberatungen zu erörtern. Dann 
kann man sich an Hand von Einzelfällen darüber 
unterhalten. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Pelster. 

(Abg. Dr. Strosche: Sehr bekannt!) 

Pelster (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich hätte mich nicht zum Wort 
gemeldet, wenn nicht versucht worden wäre, durch 
Verdrehungen und Unterstellungen den Eindruck 
zu erwecken, als wenn diejenigen, die in der Hei-
mat geblieben sind und die in Sekundenschnelle 
alles, auch ihre Familien, verloren haben, kein 
Herz für diejenigen hätten, die  ihre Heimat ver-
loren haben. Das wird uns nämlich immer und 
ewig von neuem vorgeworfen. Mancher von Ihnen 
sollte erst einmal soviel tun, wie ich für die Ost-
vertriebenen getan habe. Wir haben ganze Stra-
ßenzüge gebaut, wir haben den Leuten Stellen 
besorgt, haben sie in die Behörden gebracht; da-
für haben wir dann Vorwürfe bekommen. Es hätte 
einmal ein Einheimischer soviel bekommen sollen, 
wie diese Leute bekommen haben! Wir werden 
ihnen auch weiterhin helfen. Aber wir müssen uns 
verbitten, daß uns immer und immer wieder vor-
geworfen wird, wir hätten nach dieser Richtung 
nichts getan. Dagegen verwahre ich mich. 

Ich wehre mich auch dagegen, daß man mir un-
terstellt, ich hätte gesagt, die Leute hätten jetzt 
bessere Wohnungen. Ich habe gesagt: wenn sie 
bisher in Kasernen gewohnt haben, dann bekom-
men sie, wenn sie jetzt in Wohnungen umgesiedelt 
werden, bessere Wohnungen, als sie die ein oder 
zwei Räume darstellten, die sie in den Kasernen 
hatten. Das habe ich gesagt, und Sie haben die 
Dinge so hingedreht, als wenn ich gesagt hätte, 
daß die Leute nun alle bessere Wohnungen hätten, 
als sie jemals gehabt haben. Das ist nicht der Fall. 
Ich verwahre mich nochmals dagegen, daß man 
mir und meinen Freunden unterstellt, wir hätten 
kein Herz für unsere Ostvertriebenen. Wir wer-
den so wie bisher auch weiterhin alles tun, was 
in unseren Kräften steht, um zu helfen, wo Hilfe 
notwendig ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. 
Gille: Dann lassen Sie Ihre Zwischenrufe!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Beratung 
zu diesem Punkt. 

Es ist beantragt, den Antrag an den Ausschuß 
für Angelegenheiten der inneren Verwaltung — 
federführend — und an den Ausschuß für Heimat-
vertriebene — mitberatend — zu überweisen. 

Ist das Haus einverstanden? —Kein Widerspruch; 
dann ist so beschlossen. Die Überweisung ist er-
folgt. 

(Abg. Dr. Strosche: Das nächste Mal 
könnte der Vertriebenenminister auch da-
bei sein, wenn so etwas beraten wird!) 

Ich rufe Punkt 5 auf:  

Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Versorgung für die ehemaligen Sol-
daten der Streitkräfte der Bundesrepublik  
Deutschland und ihre Hinterbliebenen (Sol-
datenversorgungsgesetz — SVG —) (Druck-
sache 2504).  

Auf Begründung und Beratung in erster Lesung 
soll verzichtet werden. Ich schlage vor: Überwei-
sung an den Ausschuß für Verteidigung — feder-
führend —, an den Ausschuß für Kriegsopfer- und 
Heimkehrerfragen, an den Ausschuß für Beamten-
recht und an den Ausschuß für Kommunalpolitik 
zur Mitberatung. — Ich höre keinen Widerspruch; 
dann ist so beschlossen. 

Punkt 6:  

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Jaeger, Dr. Kleindinst, Berendsen, Dr. 
Kliesing, Dr. Krone und Fraktion der CDU/ 
CSU eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Soldatengesetzes (Druck-
sache 2558). 

Auch hier soll so verfahren werden. Ich schlage 
vor: Überweisung an den Ausschuß für Verteidi-
gung — federführend —, an  den Ausschuß für 
Beamtenrecht zur Mitberatung. — Das Haus ist 
damit einverstanden; dann ist so beschlossen. 

Punkt 7:  
Beratung des Antrags der Fraktion der FDP 

 betreffend Altersversorgung für die Land-
wirtschaft (Drucksache 2318).  

Auch hier soll auf Begründung und Aussprache 
in der ersten Lesung verzichtet werden. Ich schlage 
vor: Überweisung des Antrags an den Ausschuß für 
Sozialpolitik — federführend — und an den Aus-
schuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
zur Mitberatung. — Ich höre keinen Widerspruch; 
es ist so beschlossen. 

Punkt 8:  
Beratung des Antrags der Fraktion der FDP 

 betreffend Investitionsprogramm für die  
Landwirtschaft (Drucksache 2377). 

Hier schlage ich die Überweisung an den Aus-
schuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
vor. — Das Haus ist damit einverstanden; es ist so 
beschlossen. 

Punkt 9:  
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Statistik des grenzüberschreitenden  
Warenverkehrs (Außenhandelsstatistik — 
AHStatGes) (Drucksache 2658). 

Ich schlage Überweisung des Entwurfs an den 
Ausschuß für Außenhandelsfragen vor. — Ich höre 
keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe den um die zweite und dritte Beratung 
erweiterten Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Erste, zweite und dritte Beratung des von 
den Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP, 
GB/BHE, DP, FVP eingebrachten Entwurfs 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des  
Selbstverwaltungsgesetzes (Drucksache 2616). 

Ich rufe den Gesetzentwurf in der ersten Be-
ratung auf und eröffne die allgemeine Aussprache. 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Dann schließe ich die erste Beratung. Wir 
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treten in die zweite Beratung des Gesetzentwurfs 
ein. Ich rufe auf in der Einzelberatung Art. 1, — 
Art.  2, — Einleitung und Überschrift. — Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Beratung. Wer den aufgerufenen 
Artikeln, der Einleitung und der Überschrift des 
Gesetzentwurfs zuzustimmen wünscht, gebe bitte 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Wir treten in die 
dritte Beratung 

ein. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Dann schließe ich die allgemeine Aussprache. 

Da Änderungsanträge zur dritten Beratung nicht 
vorliegen, kommen wir zur Schlußabstimmung. 
Wer dem Gesetz im ganzen zuzustimmen wünscht, 
erhebe sich bitte vom Platz. — Ich stelle einstim-
mige Annahme fest. Damit ist das Gesetz verab-
schiedet. 

Punkt 11 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Bergmannsprämien (BPG) (Drucksache 
2351). 

Ich schlage vor: Überweisung an den Ausschuß 
für Wirtschaftspolitik — federführend — und an 
den Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen zur 
Mitberatung. — Bitte, Herr Abgeordneter? 

Sabaß (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich stelle den umgekehrten An-
trag: die Vorlage an den Ausschuß für Finanz- 
und Steuerfragen als federführenden Ausschuß 
und an den Ausschuß für Wirtschaftspolitik zur 
Mitberatung zu überweisen, da für die Regierungs-
vorlage der Bundesminister der Finanzen feder-
führend ist. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird dazu das 
 Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 

komme ich zur Abstimmung über den eben gestell-
ten Antrag, den Ausschuß für Finanz- und Steuer-
fragen zum federführenden Ausschuß und den Aus-
schuß für Wirtschaftspolitik zum mitberatenden zu 
bestimmen. Wer damit einverstanden ist, gebe bitte 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Einstimmig angenommen. 

Ich komme zu Punkt 12 der Tagesordnung. Ich 
unterstelle — ich war im Ältestenrat nicht zuge-
gen —, daß die beiden Gesetze zusammen beraten 
werden sollen, weil sie hier unter Punkt 12 mit 
den Buchstaben a und b aufgeführt sind. 

Ich rufe also Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

a) Erste Beratung des von der Fraktion des 
GB/BHE eingebrachten Entwurfs eines 
Achten Gesetzes zur Änderung des La-
stenausgleichsgesetzes — Gesetz nach 
§ 246 Abs. 3 LAG — (8. ÄndGLAG) 
(Drucksache 2645); 

b) Erste Beratung des Entwurfs eines Ach-
ten Gesetzes zur Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes (Gesetz nach § 246 
LAG) (Drucksache 2674). 

Ich finde hier eine geschäftordnungsmäßige Be-
merkung meines Vorgängers vor, daß der Regie-
rungsentwurf zuerst begründet werden soll. Ist 
das Haus damit einverstanden? — Das ist der Fall. 
Dann erteile ich dem Herrn Staatssekretär Hart-

mann vom Bundesfinanzministerium das Wort zur 
Begründung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 
2674. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Bundesregierung hat dem Deutschen 
Bundestag den Entwurf eines Achten Gesetzes zur 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vorgelegt. 
Sie kommt damit einer Verpflichtung nach, die 
ihr der Gesetzgeber im § 246 des Lastenausgleichs-
gesetzes und in verschiedenen anderen Vorschrif-
ten auferlegt hatte. Sie hat diesen Anlaß gleich-
zeitig benutzt, um verschiedene weitere Verbesse-
rungen des Gesetzes vorzuschlagen, die sich nach 
den praktischen Erfahrungen als zweckmäßig und 
möglich erwiesen haben. 

Gegenstand des Entwurfs ist in erster Linie die 
Neufestsetzung ,der Höhe der Hauptentschädigung 
und der Hausratentschädigung. Daneben steht die 
Überleitung der gegenwärtigen Regelung der Auf-
baudarlehen in die Hauptentschädigung. 

Nach dem Lastenausgleichsgesetz soll der Lasten-
ausgleich spätestens bis zum Jahre 1979 abgeschlos-
sen werden. Es war von Anfang an klar, daß eine 
mathematisch genaue Berechnung der Einnahmen 
und Ausgaben ,des Ausgleichsfonds bis zu diesem 
Zeitpunkt, also für weitere 22 Jahre, weder heute 
noch in absehbarer Zukunft möglich ist. Die Scha-
densfeststellung ist schwierig und erfordert be

-

trächtliche Zeit. Ich darf auch daran erinnern, daß 
bei den Ausgleichsbehörden über 4 Millionen An-
träge auf Schadensfeststellung mit dem Ziel der 
Hauptentschädigung gestellt worden sind. 

Die Schwierigkeiten liegen aber nicht allein bei 
der Schadensfeststellung. Es  ist auch ausgeschlos-
sen, heute schon die Einnahmen des Lastenaus-
gleichsfonds aus der Lastenausgleichsabgabe bis 
1979 mit einiger Genauigkeit zu schätzen. Ebenso 
lassen sich die künftigen Aufwendungen für Un-
terhaltshilfe und für andere Ausgleichsleistungen 
vorläufig nur in grober Annäherung veranschlagen. 

Trotzdem hat es die Bundesregierung für rich-
tig gehalten, die Vorlage, die verschiedene Lei-
stungsverbesserungen für die  Geschädigten brin-
gen soll, fristgemäß vorzulegen. Sie hat dabei das 
Risiko von Schätzungsfehlern auf der Einnahmen-
und der Ausgabenseite des Ausgleichsfonds in Kauf 
genommen. Sollte sich später die Entwicklung gün-
stiger als erwartet gestalten, so würde dies voll 
den Geschädigten zugute kommen. Denn nach den 
Grundsätzen des Lastenausgleichsgesetzes, vor 
allem des § 5, müssen alle zusätzlichen Mittel des 
Ausgleichsfonds ausschließlich für Leistungen an 
die Geschädigten verwendet werden. 

Um jedes Mißverständnis in dieser Richtung aus-
zuschließen, ist in der Vorlage die Bezeichnung 
„Lastenausgleichs-Schlußgesetz", mit der der Ent-
wurf vielfach in der Öffentlichkeit bezeichnet wor-
den war, absichtlich vermieden worden. 

Was den Inhalt des Entwurfs anlangt, so will 
ich mich auf wenige grundsätzliche Feststellungen 
beschränken. Die Vorschriften und ihre Begrün-
dung im einzelnen sind aus der Regierungsvorlage 
ersichtlich. Vorausschicken muß ich,  daß die Vor-
schläge zwar immer von den Wünschen und den 
Sorgen der Geschädigten ausgehen, daß aber auch 
die bestehenden Möglichkeiten berücksichtigt wer-
den mußten, die nun einmal vor allem im finan-
ziellen Bereich Grenzen setzen. Man könnte den 
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Geschädigten keinen schlechteren Dienst erweisen, 
als wenn man ihnen jetzt Versprechungen gäbe, 
die sich später als unerfüllbar erweisen würden. 

Der Entwurf sieht eine Erhöhung der Haupt-
entschädigung um etwa 20 °/o vor. Die Berechnun-
gen, auf die sich die Neufestsetzung der Grund-
beträge stützt, finden Sie im einzelnen in der Be-
gründung. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß 
diese Berechnungen vorsichtig vorgenommen wor-
den sind, wie sich dies aus den Unsicherheiten 
einer Zeitspanne von über 20 Jahren von selbst 
versteht, aber in keiner Weise ängstlich oder über-
vorsichtig. 

Da in Zukunft die Hauptentschädigung auch un-
mittelbar ausgezahlt werden kann, regelt der Ent-
wurf auch die Frage, in welcher Form in Zukunft 
die Ansprüche auf Hauptentschädigung erfüllt wer-
den sollen. Dabei darf nicht vergessen werden, daß 
in beträchtlichem Umfang schon in der Vergangen-
heit Ansprüche auf Hauptentschädigung auch durch 
die Gewährung von zur Umwandlung geeigneten 
Aufbaudarlehen und durch 'die Gewährung von 
Entschädigungsrente und  teilweise von Unterhalts-
hilfe erfüllt worden sind. Es handelt sich dabei um 
Beträge, die jährlich wohl mehrere Hundert Millio-
nen DM ausmachen. Auch in Zukunft wird diese 
Form der Erfüllung der Hauptentschädigung noch 
sehr beträchtliche Bedeutung haben. 

Der Entwurf enthält ferner eine Erhöhung der 
Hausratentschädigung um im allgemeinen 200 DM 
für den Geschädigten sowie eine Erhöhung der 
Kinderzuschläge zur Hausratentschädigung. Wir 
wissen alle, daß die Hausratentschädigung beschei-
den ist, wenn man sie an den Aufwendungen mißt, 
die heute zur Beschaffung von Hausrat erforder-
lich sind; aber man sollte auch berücksichtigen, 
daß die Hausratentschädigung in nahezu sieben 
Millionen Einzelfällen gewährt werden muß und 
daß sie ihren Sinn nur erfüllt, wenn sie in naher 
Zukunft geleistet werden kann. Es besteht Über-
einstimmung, daß die Aufbaudarlehen in Zukunft 
zunehmend zugunsten der Hauptentschädigung zu-
rücktreten müssen. Die Regierungsvorlage beruht 
aber auf der Erkenntnis, daß ein plötzliches Auf-
hören der Aufbaudarlehen zu schweren Notständen 
bei den Geschädigten insbesondere im Bereich des 
Wohnungsbaus und der landwirtschaftlichen Sied-
lung führen müßte. Der Entwurf sieht deshalb 
eine zunehmende Einschränkung der Aufbaudar-
lehen zugunsten der Hauptentschädigung vor. In 
neun Jahren soll der Endzustand erreicht werden, 
daß ausschließlich Hauptentschädigung geleistet 
wird. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die Vor-
schriften über die Schadensberechnung für die 
Eigentümer verlorenen landwirtschaftlichen Ver-
mögens zu besonderen Härten auch im Vergleich 
zu den anderen Geschädigtengruppen geführt 
haben. Der Entwurf sucht diese Härten durch einen 
angemessenen Zuschlag zum Schadensbetrag aus-
zugleichen. 

Insbesondere zugunsten der Kriegssachgeschädig-
ten wird sich die im Entwurf vorgesehene Ände-
rung des § 249 auswirken, wonach die Ermäßigung 
der Vermögensabgabe auf die Hauptentschädigung 
nicht mehr wie bisher voll, sondern nur mit ihrem 
pauschal veranschlagten Zeitwert angerechnet wird. 

Auch die Leistungen der Entschädigungsrente 
will der Entwurf für die Geschädigten verbessern, 
besonders durch die Erhöhung des Einnahme-
höchstbetrags und durch die Zulassung des weite-

ren Hineinwachsens in diese Rente bei fortge-
schrittenem Lebensalter. 

Die vorgeschlagenen Leistungserhöhungen sind 
nur möglich, wenn auch Klarheit auf der Einnah-
menseite des Ausgleichsfonds geschaffen wird. § 6 
Abs. 1, der die Leistung von Zuschüssen der Län-
der an den Ausgleichsfonds an Stelle der ursprüng-
lich vorgesehenen Abführung der Vermögensteuer-
erträge regelt, gilt nur bis zum Ende des Rech-
nungsjahres 1958. Der Entwurf sieht jetzt eine 
endgültige Regelung vor. Auch die Länder müßten 
dafür Verständnis haben, daß es nicht möglich 
wäre, erhöhte Leistungen des Ausgleichsfonds auf 
die Dauer festzulegen, wenn einer der wichtigen 
Einnahmeposten des Ausgleichsfonds für die Zeit 
ab 1959 ungeklärt bliebe. 

Auf weitere Einzelvorschriften des Entwurfs 
will ich im Augenblick nicht eingehen. Der Ent-
wurf befaßt sich nicht mit der Abgabenseite des 
Lastenausgleichsgesetzes. Dazu wird diesem Hause 
demnächst eine besondere Vorlage der Bundes-
regierung vorgelegt werden, die aber voraussicht-
lich keine ins Gewicht fallende Änderung der Er-
träge aus den Lastenausgleichsabgaben mit sich 
bringen wird. 

Zum Abschluß darf ich zusammenfassend noch 
einige Bemerkungen allgemeiner Art machen. Die 
Geschädigten dürfen überzeugt sein, daß der Bun-
desregierung ihre Wünsche und ihre Nöte bekannt 
sind. Wir haben für die Lage dieses besonders 
schwer getroffenen Kreises unserer Bevölkerung 
volles Verständnis. Die Bundesregierung hat den 
ehrlichen Willen, wie bisher so auch in Zukunft 
nach Kräften zu helfen. Was die Geschädigten aber 
brauchen, sind echte Leistungen und nicht Ver-
sprechungen auf dem Papier. Ich habe den Ein-
druck, daß der Initiativantrag, der heute auch zur 
Beratung steht und dem Hause neben der Regie-
rungsvorlage vorliegt, diesen einfachen Wahrhei-
ten nicht gerecht wird. Wir müssen realistisch 
sehen, was möglich ist. Der Ausgleichsfonds ist 
nach dem ausdrücklichen Wunsch der Geschädigten 
als ein Sondervermögen gestaltet. Dieses Sonder-
vermögen ist weitgehend selbständig. Es kann nur 
das ausgeben, was es einnimmt. Gesetzliche Lei-
stungsversprechen, denen keine Einnahmen oder 
nur Scheineinnahmen gegenüberstehen, wären 
wertlos und daher gefährlich. Umgekehrt würde 
für die Geschädigten kein Schaden entstehen, 
wenn sich etwas später ergeben sollte, daß mehr 
Mittel als erwartet zur Verfügung stehen. Ich habe 
einleitend schon auf den § 5 hingewiesen, wonach 
alle zusätzlichen Einnahmen des Sondervermögens 
restlos für Leistungen an die Geschädigten ver-
wendet werden müssen. 

Ich darf vielleicht bei dieser Gelegenheit in eini-
gen Sätzen auf die Leistungen des Lastenaus-
gleichs in den letzten Jahren hinweisen. Aus der 
nicht ganz zweckfreien Kritik, die man in letzter 
Zeit zu hören bekam, konnte man fast den Ein-
druck bekommen, als ob bisher so gut wie nichts 
geschehen wäre. Wir sind überzeugt, daß die Lei-
stungen des Lastenausgleichs, gemessen an den 
Nöten und Schwierigkeiten der betroffenen Men-
schen, nur bescheiden sind. Wenn aber vor kurzem 
das Bundesausgleichsamt bekanntgeben konnte, 
daß die bisherigen Leistungen des Lastenausgleichs 
mit Einschluß der Soforthilfe 20 Milliarden DM 
überschritten haben, 

(Hört! Hört! in der Mitte) 
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dann drückt sich darin eine wirkliche Leistung für 
die Eingliederung und damit für die soziale Be-
friedung aus. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Diese Leistung hat die Wirtschaft und letztlich der 
Steuerzahler der Bundesrepublik aufgebracht. In 
dieser Leistung kommt aber gleichzeitig eine 
außerordentliche Arbeitsleistung unserer Aus-
gleichsämter und der Heimatauskunftsstellen zum 
Ausdruck. Es will etwas heißen, daß mit neu auf-
zubauenden Dienststellen in wenigen Jahren bei-
spielsweise über 6 Millionen Anträge auf Haus-
rathilfe, etwas über 1 Million Anträge auf Unter-
haltshilfe, viele Hunderttausende Anträge auf Auf-
baudarlehen bearbeitet wurden, ganz abgesehen 
von der besonders schwierigen Schadensfeststel-
lung. Ich fühle mich verpflichtet, bei dieser Ge-
legenheit den Ausgleichsämtern und den Heimat-
auskunftsstellen für ihre schwere und nicht immer 
dankbare Arbeit ausdrücklich zu danken. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich bitte Sie, wenn Sie jetzt in die Einzelbe-
arbeitung des Gesetzentwurfs eintreten, dabei im 
Auge zu behalten, daß Sie über ein Gesetz beraten, 

 das den Geschädigten nützen und die Leistungen 
für sie verbessern soll, daß es sich aber um echte 
Leistungen handeln muß, nicht nur um Verspre-
chungen auf dem Papier. Nur ein Gesetz, bei dem 
Einnahmen und Ausgaben in Einklang gehalten 
werden, bringt den Geschädigten ehrliche und 
echte Hilfe. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort zur Be-
gründung des Entwurfs Drucksache 2645 hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Klötzer. 

Dr. Klötzer (GB/BHE), Antragsteller: Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Namens und im Auftrage meiner Fraktion darf ich 
zur Begründung des Ihnen in Drucksache 2645 vor-
liegenden Initiativgesetzentwurfes der Fraktion 
des GB/BHE folgendes ausführen. 

Der Gesetzgeber des Jahres 1951/52 hat mit der 
Konzipierung und Verabschiedung des Lastenaus-
gleichsgesetzes völliges Neuland betreten. Bei allen 
ihm seinerzeit zur Verfügung stehenden Unterla-
gen handelte es sich um grobe und gröbste Schät-
zungen, und zwar sowohl bei der Aufkommens-
seite als auch bei der Leistungsseite. Weder die 
Höhe der von den nicht geschädigten Abgabepflich-
tigen zu erwartenden Abgaben noch die Höhe der 
zu entschädigenden Verluste waren auch nur an-
nähernd bekannt. Der Gesetzgeber hat daher in 
§ 246 Abs. 3 und in § 295 Abs. 4 vorgesehen, daß 
nach Ablauf mehrerer Jahre, wenn eine gewisse 
Übersicht erlangt ist — man hielt damals etwa 5 
Jahre für ausreichend —, überprüft werden soll, 
ob und in welchem Umfange eine Anhebung der 
den Geschädigten zugesagten Leistungen erfolgen 
kann. Schon allein aus der Tatsache, daß man in 
diesen beiden Paragraphen nur eine Besserungs-
klausel, d. h. nur eine Überprüfung nach der posi-
tiven Seite vorgesehen hat, kann geschlossen wer-
den, daß seinerzeit die zugrunde gelegten Schät-
zungen vorsichtig, ja übervorsichtig waren und 
daß man sich dessen auch bewußt war. 

Der in § 246 Abs. 3 vorgesehene Zeitpunkt ist 
nun sehr nahe herangerückt. Hierbei muß jedoch 
gleich gesagt werden, daß sich die Erwartung des  

1. Deutschen Bundestages, man werde bis zum 31. 
März 1957 die erforderliche Übersicht über die 
Höhe der dem Fonds zufließenden Abgaben einer-
seits und der aus ihm zu erbringenden Leistungen 
andererseits erlangt haben, nicht erfüllt hat. Es ist 
bis heute weder eine vollkommene Veranlagung 
der Abgabepflichtigen erfolgt, noch ist die Fest-
stellung der Verluste so weit fortgeschritten, daß 
man die Höhe der entstandenen Schäden auch nur 
annähernd in Zahlen angeben könnte. Letzteres 
hat nach unserer Meinung seinen Grund einmal in 
der unverantwortlichen und sicherlich schuld-
haften Verzögerung bei der Erarbeitung und Her-
ausgabe der Bewertungsvorschriften, 

(Sehr richtig! beim GB/BHE) 

zum zweiten in der qualitativ und quantitativ un-
zureichenden Besetzung der Ausgleichsbehörden, 
die mit der Millionenzahl der Anträge nicht in dem 
erwünschten Tempo fertig werden können. Ich möchte 
daher von dieser Stelle aus und bei dieser Ge-
legenheit nochmals die dringende Bitte um Abstel-
lung dieser Mängel lautwerden lassen, da nur ein 
rasches und reibungsloses Funktionieren der Aus-
gleichsverwaltung garantieren kann, daß das 
Lastenausgleichsgesetz und seine Novellen auch 
tatsächlich in der Praxis so, wie es dem Willen 
des Gesetzgebers entspricht, zur Anwendung ge-
langen. 

Der Initiativgesetzentwurf meiner Fraktion strebt 
zwei Ziele an: erstens, dem Befehl des Gesetzgebers 
von 1952 folgend, nach sorgfältiger Prüfung fest-
zustellen, welche besseren und, den Verlusten ent-
sprechend, auch gerechteren Leistungen den Ge-
schädigten gegeben werden können, und zweitens 
im Zuge dieses Gesetzes gleichzeitig auch die bis 
jetzt festgestellten und in der praktischen Anwen-
dung des Lastenausgleichsgesetzes in Erscheinung 
getretenen Härten, soweit irgend möglich, zu be-
seitigen. Dieser doppelten Zielsetzung unseres Ent-
wurfes dienen die etwa 60 Einzelpunkte, durch 
welche eine Vielzahl von Paragraphen des Lasten-
ausgleichsgesetzes angesprochen und deren Ände-
rung angestrebt wird. 

Es kann nicht Aufgabe der heutigen ersten Le-
sung sein, auf all die vielen Einzelprobleme ein-
zugehen. Ich will deshalb nur die wichtigsten und 
grundsätzlichsten Fragen herausgreifen. Gestatten 
Sie mir aber noch eine Vorbemerkung. 

Ich nannte Ihnen vorhin als erstes Ziel unseres 
Gesetzentwurfes eine Anhebung der nach unserer 
Meinung bis jetzt zu geringen und zu den entstan-
denen Verlusten in keinem richtigen Verhältnis 
stehenden Leistungen. Um Ihnen die Berechtigung 
dieser Forderung deutlich vor Augen zu führen, 
muß ich daran erinnern, daß bei der  Konzipierung 
des Gesetzes im Jahre 1951/52 immer wieder mit 
besonderem Nachdruck betont wurde, daß die vor-
gesehenen Leistungen zwar von allen Seiten als 
sehr niedrig im Vergleich zu den Schäden ange-
sehen werden müßten, daß man aber mit diesen 
Leistungen an  die  äußerste Grenze der Leistungs-
fähigkeit der westdeutschen Volkswirtschaft ge-
gangen sei und daß man durch ein geringes Mehr 
diese westdeutsche Volkswirtschaft gefährden, ja 
dem Zusammenbruch aussetzen würde. 

Herr Vizekanzler Blücher gab seinerzeit vor dem 
Plenum des Hauses namens der Bundesregierung 
eine Erklärung ab, aus der ich mit Genehmigung 
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des Herrn Präsidenten zwei Sätze zitieren darf. 
Herr Vizekanzler Blücher sagte: 

Der Gesetzentwurf mutet der abgabepflichti-
gen Wirtschaft ebenso wie dem öffentlichen 
Haushalt Opfer zu, die nach der überwiegen-
den Auffassung des Ausschusses und der Bun-
desregierung das  Äußerste darstellen, was 
unter Berücksichtigung der übrigen bestehen-
den Belastungen zur Zeit noch tragbar er-
scheint. 

Er sagte weiter: 
Bis zur äußersten Grenze der jetzt möglichen 
Belastung zu gehen, erschien jedoch im Hin-
blick auf die Notlage der Geschädigten unbe-
dingt notwendig. 

Aus den Worten „zur Zeit" und „jetzt möglichen 
Belastung" wird auch erkennbar, daß der Gesetz-
geber seinerzeit bei der Einfügung des Abs. 3 in 
§ 246 und des Abs. 4 in § 295 auch die Möglichkeit 
einer Steigerung der Leistungsfähigkeit und deren 
Berücksichtigung ausdrücklich vorsah. 

Mit diesen Argumenten, mit dem Hinweis auf 
die Grenze der Leistungsfähigkeit hat man damals 
ein Gesetz geschaffen, das,  wie wohl nicht bestrit-
ten werden kann und wie auch von Herrn Staats-
sekretär Hartmann soeben bestätigt wurde, in sei-
nen Leistungen sehr dürftig, gemessen an den Ver-
lusten, ausgefallen ist. 

Inzwischen haben sich jedoch die Verhältnisse in 
der Bundesrepublik wesentlich verändert. Wir 
haben einen wirtschaftlichen Aufschwung genom-
men, den man allerorts als das sogenannte deut-
sche Wirtschaftswunder anpreist und hervorhebt. 
Ich möchte ihn hier in wenigen Zahlen skizzieren, 
weil wir bei Behandlung dieser Materie aus diesen 
Zahlen auch Schlußfolgerungen zu ziehen haben. 

Das Bruttosozialprodukt ist von 1949 bis 1955 
von damals 79 auf heute 164 Milliarden DM, d. h. 
um 107 % gestiegen. Die Investitionen in unserer 
Wirtschaft stiegen von 1951 bis 1955 um rund 65 %. 
Die Steuereinnahmen des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden vermehrten sich im gleichen Zeit-
raum um 17 Milliarden DM und haben gegenüber 
dem Stand von 1951 heute die Höhe von 161 % er-
reicht. Ein letztes, besonders krasses Beispiel: Die 
Aktienkurse sind seit 1951 um durchschnittlich 
260 % gestiegen. 

(Abg. Dr. Gille: Sehr gut!) 

Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hin-
weisen, daß man es damals für notwendig hielt, 
gerade das Aktienvermögen nicht so wie alle ande-
ren Vermögen entsprechend seinem vollen Ein-
heitswert mit der Vermögensabgabe zu belasten, 
sondern es, das heute einen Stand von 260 % er-
reicht hat, nur mit 50 % seines Nominalwertes zur 
Vermögensabgabe heranzuziehen. 

(Abg. Dr. Gille: Ja, so war es! — Weitere 
Zurufe links.) 

Schließlich hat sich die westdeutsche Volkswirt-
schaft bzw. die Bundesregierung, die seinerzeit 
durch nur etwas höhere Leistungen das gesamte 
Wirtschaftsleben als dem Zusammenbruch ausge-
setzt gesehen hatte, gestatten können, von 1951 bis 
1956 den Höchstsatz in der Einkommenbesteuerung 
von 80 auf 55% herabzusetzen, also gerade bei den 
höchsten Einkommensträgern auf sehr ins Gewicht 
fallende Steuereinnahmen zu verzichten. Schließ-
lich hat man — auch das muß in diesem Rahmen 

gesagt werden — in verschiedenen anderen in-
zwischen in diesem Hause verabschiedeten Ent-
schädigungsgesetzen eine hundertprozentige Ent-
schädigung festgelegt, und zwar nicht etwa wie 
beim LAG berechnet von den Einheitswerten, son-
dern vom Verkehrswert, vom gemeinen Wert. Ich 
will, um nicht falsch verstanden zu werden, damit 
keineswegs etwa einer Schmälerung der Leistun-
gen aus diesen anderen Entschädigungsgesetzen 
das Wort reden, im Gegenteil, ich glaube, daß der 
Grundsatz „gleiches Recht für alle Staatsbürger" 
zu entsprechenden Folgerungen auch auf dem Ge-
biet des Lastenausgleichs zwingt. 

Zusammenfassend darf ich wohl feststellen, daß 
die westdeutsche Volkswirtschaft von 1956 zu ganz 
anderen Lastenausgleichsleistungen fähig ist, als 
man sie im Jahre 1951 nur glaubte bewilligen zu 
können. Wir anerkennen hierbei, daß die Geltend-
machung von Rechten und Ansprüchen ihre Grenze 
immer dort finden muß, wo die Leistungsfähigkeit 
des Schuldners aufhört. Es unterliegt jedoch keinem 
Zweifel, daß die Leistungsfähigkeit des Schuldners 
beim Lastenausgleich — und, meine verehrten 
Damen und Herren, Schuldner ist bei dieser 
Materie nicht, wie man es hinstellt, der nicht ge-
schädigte, der von Vertreibung und Kriegssach-
schaden verschont gebliebene Mitbürger, sondern 
Schuldner ist und bleibt der Staat — im Zeitalter 
des deutschen Wirtschaftswunders wesentlich an-
ders zu beurteilen ist als im Jahre 1951, und ich 
glaube, daß man heute nicht, wie es 1951 geschehen 
ist, etwa vom Gedanken einer mangelnden Lei-
stungsfähigkeit her den Ansprüchen der Millionen 
Geschädigter Schranken setzen kann. 

Aus meiner vorigen Bemerkung, daß wir als 
Schuldner des Lastenausgleichs nicht den von Ver-
treibung und Kriegssachschaden verschont geblie-
benen Mitbürger, sondern den Staat ansehen, er-
gibt sich auch, daß wir in unserem Entwurf nicht 
eine Erhöhung der Abgabeleistungen fordern, son-
dern verlangen, daß die für die verbesserten Lei-
stungen erforderlichen zusätzlichen Mittel vom 
Staat, d. h. aus dem ordentlichen Etat erbracht 
werden. Die Inanspruchnahme des ordentlichen 
Etats für die verbesserten Leistungen ist auch 
durch die Steigerung des allgemeinen Steuerauf-
kommens und durch die Entlastung der Fürsorge- 
und Sozialetats infolge des allgemeinen Wirt-
schaftsaufschwungs seit 1951 durchaus gerecht-
fertigt. 

Nun lassen Sie mich noch einige wenige Bemer-
kungen zu den wichtigsten Leistungen des Ge-
setzes und den von uns geforderten Verbesserun-
gen machen. Ich darf zuerst auf die Hauptentschä-
digung zu sprechen kommen. 

Der Grundgedanke, der uns bei Erstellung unse-
res Entwurfes leitete, war der Gedanke einer 
Lösung der Gerechtigkeit. Wenn wir diesen Grund-
satz der Gerechtigkeit bei der Hauptentschädigung 
anwenden wollen, so können wir nur vorn Prinzip 
der vollen Entschädigung ausgehen. Die Millionen 
Vertriebener haben ihre Vermögen, ihre Arbeits-
plätze und ihre Heimat im Osten für die Gesamt-
heit des Volkes aufgeopfert. Das gleiche gilt für die 
Millionen der Kriegssachgeschädigten und der an-
deren Geschädigtengruppen. Seit 1794 sind die 
§§ 74 und 75 des Allgemeinen Landrechts ununter-
brochen gültig. Dort ist der Grundsatz nieder-
gelegt, daß der Staat seinen Bürgern, soweit diese 
durch seine Maßnahmen Schäden erlitten haben, 
Ersatz zu leisten hat. Eine Einschränkung kann die- 
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ser Grundsatz, wie schon eingangs erwähnt, nur 
durch die Grenze der Leistungsfähigkeit erfahren. 
Andere Einschränkungen widersprechen der Ge-
rechtigkeit. 

Selbstverständlich muß der Anspruchsberechtigte 
in bezug auf die Hauptentschädigung das gleiche 
gegen sich gelten lassen, was ein nicht geschädigter 
Abgabepflichtiger auf Grund des gleichen Gesetzes 
gegen sich gelten lassen muß. Wenn ein Abgabe-
pflichtiger, soweit sein Vermögen 5000 DM über-
steigt, von dem übersteigenden Betrag 50 % als 
Vermögensabgabe abgeben muß, so wird auf der 
anderen Seite der Anspruchsberechtigte also auch 
nur für Verluste bis zu 5000 DM volle Entschädi-
gung fordern können, für die übersteigenden Ver-
luste aber nur eine 50%ige Entschädigung ver-
langen dürfen. Darüber hinaus wird man aus 
sozialen Gründen und wegen der erwähnten 
Grenze der Leistungsfähigkeit auch nicht unbe-
grenzt, bis zu Schadenshöhen, die in die Millionen 
gehen, eine 100- oder 50%ige Entschädigung for-
dern, sondern von einer gewissen Höhe an — wir 
haben in unserem Entwurf die Grenze bei einem 
Schaden von 25 000 DM vorgeschlagen — müssen 
diese Entschädigungsquoten allmählich sinken. 
Aber es darf als unterste Grenze nicht ein Ent-
schädigungssatz von 6,5 % unterschritten werden. 
Wir haben nach den derzeitigen Bestimmungen 
als unterste Grenze 2 % und teilweise weniger. 
Man kann dem Verlierer von Sachwerten keines-
falls zumuten, für diese Sachwerte mit einer ge-
ringeren Entschädigung abgespeist zu werden, als 
man sie bei der Währungsreform selbst für teil-
weise höchst unlauter erworbenes Geld gewährt 
hat. 

Mit der Höhe der Hauptentschädigung unmittel-
bar verbunden ist die Problematik der Bewertung. 
Wir wissen, daß als Grundlage für die Bewertung 
der Einheitswert gilt. Schon das bedeutet eine sehr 
erhebliche Abweichung vom Prinzip der vollen 
Entschädigung. Wir wissen weiter, daß die Ein-
heitswerte bestenfalls bei 50 % des Verkehrswertes 
liegen, in einem Fall, bei der Land- und Forstwirt-
schaft, sogar noch viel niedriger, bei etwa 30 %. 
Wir haben in unserem Entwurf aus mancherlei 
Gründen, besonders weil technische Schwierig-
keiten besonders großer Art dem entgegenstehen 
würden, uns nicht dazu entschlossen, vom Einheits-
wert abzugehen. Wir wollen damit insbesondere 
nicht einen Grund dafür liefern, daß die nunmehr 
auf der Basis der Einheitswerte angelaufene Fest-
stellung mit den bis jetzt erzielten, leider Gottes 
nur sehr geringen Erfolgen und Fortschritten ad 
acta gelegt wird und eine neue Feststellung auf 
einer anderen Basis beginnen muß. 

Die Frage „Einheitswert oder Verkehrswert" ist 
auch nicht die entscheidende Frage. Entscheidend 
ist allein die Höhe der Entschädigung. Es ist gleich-
gültig, ob ich 50 % vom Verkehrswert oder 100 % 
vom Einheitswert gebe. In beiden Fällen würde 
sich die Entschädigungssumme in gleicher Höhe 
errechnen. 

Entscheidend wichtig bei diesem Problem der 
Bewertung ist jedoch, daß alle Vermögensarten 
nach dem gleichen Maßstab bewertet werden. Das 
ist leider zur Zeit nicht der Fall. Während die Ein

-

heitswerte bei Hausbesitz, bei Gewerbevermögen 
usw. etwa gleich sind, sind sie beim land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen erheblich niedriger. 
Dieser Unterschied muß beseitigt werden. Wir 
haben hierzu in unserem Entwurf mit der An-

hebung der land- und forstwirtschaftlichen Ein-
heitswerte einen geeigneten Weg vorgeschlagen. 
Hierbei sollen nach unserem Entwurf auch die bis-
her überhaupt nicht im Einheitswert erfaßten Ver-
mögensteile berücksichtigt werden. 

Schließlich soll nach unserem Entwurf das bis-
herige Gruppensystem des § 246 mit seinen in 
Gruppen sprunghaft sich erhöhenden Entschädi-
gungssätzen durch ein gleitendes Entschädigungs-
system abgelöst werden, welches viel gerechter er-
scheint. 

Wenige Sätze zur Hausratentschädigung. Wir 
verlangen, daß nunmehr bei der Hausratentschädi-
gung schnellstens ein Abschluß erreicht wird. Die 
Hausratentschädigung in ihren bis jetzt vorgesehe-
nen Sätzen sehen wir als nicht ausreichend an. Ich 
glaube auch nicht, daß die im Regierungsentwurf 
vorgesehene Anhebung um 200 DM, in einem Fall 
nur um 100 DM, ausreichend ist. Wir haben eine 
Aufstockung in allen Gruppen um 400 DM be-
antragt und in diesem Zusammenhang gleichzeitig 
eine sehr grobe Härte zu beseitigen versucht. Es 
handelt sich um das immer wieder diskutierte Pro-
blem der „Möbelkinder", derjenigen Jahrgänge, die 
ihren Hausrat zu Hause schon besessen und ihn 
verloren haben und die heute völlig leer ausgehen, 
obwohl sie gerade in den Altersstufen stehen, wo 
sie in die Gründung eines eigenen Hausstandes 
eintreten. 

Ich darf noch ganz wenige Sätze zur Haupt-
entschädigung nachholen, und zwar zu deren Frei-
gabe und Zahlung. Hier ist unser Anliegen, daß 
nunmehr mit der Zahlung schnellstens begonnen 
wird und daß vor allem die alten und älteren Ge-
schädigten noch bei Lebzeiten in den Genuß ihrer 
Hauptentschädigung gelangen. Es wird Aufgabe 
der Ausschußberatungen sein, hier einen geeigne-
ten Weg zu finden. 

Zur Unterhaltshilfe. Meine Damen und Herren, 
die Unterhaltshilfe ist für rund 700 000 Geschädigte 
die Altersversorgung, meist die einzige Altersver-
sorgung. Nun war man schon 1951, ja noch früher, 
schon im Soforthilfegesetz, von dem Grundsatz 
ausgegangen, daß die Unterhaltshilfe etwa 20 % 
über den Fürsorgerichtsätzen liegen soll. Heute ist 
es leider so, daß die Fürsorgerichtsätze in vielen 
Gebieten, besonders in den größeren Städten, die 
Unterhaltshilfe erreichen und überschreiten, in den 
Großstädten fast überall übersteigen. Wir haben 
daher in unserem Entwurf auch eine angemessene 
Anhebung der Unterhaltshilfe im Rahmen von 20 % 
beantragt, weil wir der Meinung sind, daß auch die 
Empfänger dieser Leistung ein Anrecht darauf 
haben, am sozialen Aufstieg in der Bundesrepublik 
teilzuhaben. 

(Sehr gut! beim GB/BHE.) 

Bei diesem Komplex Unterhaltshilfe muß auch 
eine besonders große Härte aus dem Gesetz her-
ausgenommen werden, indem man das Hinein-
wachsen in die Unterhaltshilfe auch den nach 1890, 
bei Frauen nach 1895 geborenen Jahrgängen noch 
ermöglicht. Hier wird auch das Problem der An-
rechnung sonstigen Einkommens, insbesondere Ar-
beitseinkommens, einmal überprüft und eine Lok-
kerung versucht werden müssen. Ich glaube nicht, 
daß der Gesetzgeber wünscht, daß man die Unter-
haltshilfeempfänger, die sich noch nicht zum alten 
Eisen legen lassen wollen, die sich noch irgendwie 
mitbetätigen wollen, sei es auch nur in kleineren 
Nebenerwerbsmöglichkeiten, durch Abzug ihres 
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Einkommens von der Unterhaltshilfe noch dafür 
bestraft, daß sie nicht die Hände in den Schoß 
legen und von früh bis abends nur Däumchen 
drehen. 

Bei der Entschädigungsrente, die man nach unse-
rer Meinung nicht als eine Sozialleistung, sondern 
als echten Rechtsanspruch mit Entschädigungs-
charakter anzusehen hat, sieht unser Entwurf die 
Streichung der bisherigen Einkommenshöchstgrenze 
vor. Wir wollen die Entschädigungsrente als eine 
Art Verleibrentung des Hauptentschädigungs-
anspruches gestalten. 

Schließlich verlangt unser Entwurf auch eine 
Fortsetzung der nach dem Lastenausgleichsgesetz 
nunmehr auslaufenden Aufbaudarlehen, mit der 
Begründung, daß die Eingliederung der Geschädig-
ten noch nicht in dem Maße fortgeschritten ist, daß 
man an den Wegfall dieser der Eingliederung die-
nenden Leistung denken könnte. 

Zum Schluß eine kurze Bemerkung zu den Stich-
tagen, die das Gesetz gesetzt hat. Stichtage bringen 
zwangsläufig immer Härten mit sich. Man wird sie 
zwar nie ganz entbehren und vermeiden können, 
doch sollte man diese Stichtage, die ja aus der 
Situation im Zeitpunkt der Beratung und Ver-
abschiedung eines Gesetzes gesetzt werden, in ge-
wissen Zeitabständen auf ihre Notwendigkeit über-
prüfen. Wir sind der Meinung, daß einige der im 
Lastenausgleichsgesetz gesetzten Stichtage, z. B. der 
Anwesenheitsstichtag — 31. 12. 1952 —, der über 
die Anspruchsberechtigung überhaupt entscheidet, 
und der Stichtag für den Nachweis der Erwerbs-
unfähigkeit — 31. 8. 1953 —, geändert oder ge-
strichen werden müssen. 

Schließlich sollte man auch die Frist für die An-
meldung von Ansprüchen nach diesem Gesetz einer 
Überprüfung unterziehen. Der Gesetzgeber hat die 
Ausschlußfrist für die Anmeldung von Schäden 
seinerzeit gesetzt, um zu erreichen, daß alle Ge-
schädigten bis zum Ablauf dieser Frist ihre An-
sprüche anmelden, und um so die Unterlagen für 
die Errechnung aller Zahlen zu besitzen. Man 
kann wohl sagen, daß 98 bis 99 % aller Geschädig-
ten diese Frist innegehalten haben und daß nur 
rund 1 %, insbesondere alte, weniger ge-
wandte Menschen, die irgendwo draußen auf dem 
Lande wohnen und denen die nötige Aufklärung 
gefehlt hat, die Frist versäumt hat. Es geschieht 
kein Unglück, wenn man diesen Menschen noch-
mals die Möglichkeit eröffnet, ihre Ansprüche. 
die sie aus vertretbaren Gründen nicht angemel-
det haben, anzumelden. 

Für alle in unserem Gesetzentwurf beantragten 
Verbesserungen ist auch die Aufbringung der er-
forderlichen Mittel vorgesehen. Wir haben hierzu 
insbesondere eine entsprechende Änderung des § 6 
vorgeschlagen. Ich möchte angesichts der fortge-
schrittenen Zeit davon absehen, auf Einzelheiten 
der von uns vorgeschlagenen Deckung einzugehen; 
die Ausschußberatungen werden ausreichend Ge-
legenheit zur Erörterung auch dieses Problems ge-
ben. 

Zum Schluß darf ich das Hohe Haus und insbe-
sondere die Vertreter der einzelnen Fraktionen 
im zuständigen Ausschuß bitten, bei der Beratung 
unseres Initiativgesetzentwurfs stets das Schicksal 
und die Notlage der Millionen Geschädigten vor 
Augen zu sehen, sich nicht darüber täuschen zu 
lassen, daß der größte Teil dieser Geschädigten, 
Vertriebene wie Einheimische, von den Früchten  

des deutschen Wirtschaftswunders bislang noch 
sehr wenig und teilweise gar nichts verspürt hat 

(Sehr richtig! beim GB/BHE) 

und daher nach wie vor dringend der Hilfe be-
darf. Es geht auch beim Lastenausgleich keines-
wegs, wie oft böswillig behauptet wird, nur um 
materielle oder gar egoistische Ansprüche, sondern 
es gilt, einen gerechten Ausgleich der durch den 
Krieg und durch die Vertreibung entstandenen 
Lasten herbeizuführen und dadurch all die exi-
stenzlos und heimatlos gewordenen Teile unseres 
Volkes wieder einzugliedern, um ihre Substanz zu 
schützen und zu erhalten. Ich glaube, für diese 
Aufgabe lohnt es sich insbesondere im Hinblick 
auf die Wiedervereinigung und die Realisierung 
des Rechtsanspruchs auf die deutschen Ostgebiete, 
ein Maximum an Mühe und Gründlichkeit aufzu-
wenden und die Leistungsfähigkeit wirklich voll 
auszuschöpfen. 

Ich bin nicht der Meinung, daß der Regierungsent-
wurf, den Herr Staatssekretär Hartmann begründet 
hat, diesen Erfordernissen entspricht, daß er wirk-
lich eine Ausschöpfung der Leistungsfähigkeit des 
Schuldners von 1956 — nicht des Schuldners von 
1951 — darstellt. 

(Sehr richig! beim GB/BHE.) 

Ich glaube, daß der Regierungsentwurf für die 
Millionenzahl der Geschädigten, ob sie nun den 
Kreisen der Kriegssachgeschädigten oder der Ver-
triebenen angehören, eine bittere Enttäuschung 
darstellt und daß es Aufgabe des Ausschusses sein 
wird, hier Abhilfe zu schaffen und die Überzeu-
gung zu vermitteln, daß man wirklich die Grenze 
der Leistungsfähigkeit angestrebt hat. 

Namens meiner Fraktion darf ich beantragen, 
unsern Initiativgesetzentwurf an den Ausschuß für 
Lastenausgleich zu überweisen. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich eröffne die Be-
ratung der ersten Lesung und erteile dem Abge-
ordneten Kunze das Wort. 

Kunze (Bethel) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es ist unsere Aufgabe 
in der ersten Lesung, die Grundsatzfragen zu er-
örtern. Ich habe Verständnis dafür, daß der Kol-
lege Klötzer bei der Begründung des Entwurfs 
seiner Fraktion eine Fülle von Details gebracht 
hat. Das Plenum kann sich im Anfangsstadium der 
Beratungen gar nicht in die Details hineindenken. 
Es wäre daher nicht sinnvoll, auf diese Details im 
einzelnen einzugehen. Ich möchte mich nach Mög-
lichkeit auf rein grundsätzliche Erklärungen für 
meine Fraktion beschränken und werde die Einzel-
fragen meinen Kollegen Kuntscher überlassen. 

Wir danken der Regierung, daß sie durch eine 
rechtzeitige Vorlage der Achten Novelle dem Bun-
destag die Möglichkeit gibt, gemäß dem von uns 
im 1. Bundestag gefaßten Beschluß fristgerecht 
zu einer ergänzenden und grundsätzlichen abschlie-
ßenden Regelung zu kommen. Wir waren uns aber 
— das hat der Herr Staatssekretär Hartmann, als 
er zum Problem der Schlußgesetzgebung sprach, 
angedeutet — darüber klar, daß auch nach fünf 
Jahren die Situation nicht so geklärt ist, daß man 
sagen könnte: Wir machen jetzt einen Punkt unter 
diese Gesetzgebung und schließen damit das ganze 
Thema bis 1979 ab. Unbeschadet der Tatsache, daß 
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die gesetzgebenden Körperschaften immer die Mög-
lichkeit haben, jederzeit in Kraft befindliche Ge-
setze zu ändern oder abzuschaffen, scheint es uns 
wichtig, durch die Streichung der Formulierung 
„Lastenausgleichsschlußgesetz" zu dokumentieren 
— ob das jemandem gefällt oder nicht, muß dabei 
gleichgültig sein —, daß wir glauben, noch nicht 
am Ende zu sein. 

Nun lassen Sie mich aus dem, was in der Regie-
rungsvorlage steht, einige wenige Grundgedanken 
herausheben. Erster Grundgedanke: Wir werden 
bei den Beratungen im Ausschuß darauf zu achten 
haben, daß die verschiedenen Gruppen der Geschä-
digten erkennen, daß gleiches Recht für sie alle gilt. 
Wir werden also durch unsere Arbeit zu dokumen-
tieren haben, daß es nicht richtig ist, von einer Be-
vorzugung der Vertriebenen oder von einer Be-
nachteiligung der einheimischen Geschädigten zu 
sprechen, sondern daß wir uns verpflichtet fühlen, 
für alle Gruppen gleiche Rechtsgrundsätze anzu-
wenden. 

Zweiter Grundgedanke: Wir akzeptieren den 
Vorschlag der Regierung, daß die Frage der Haupt-
entschädigung, der Hausratsentschädigung und der 
übrigen Entschädigungsprobleme jetzt im Grund-
satz ernsthaft überprüft wird. Wir legen uns aber 
nicht heute schon auf die in der Regierungsvor-
lage stehenden Sätze fest, also wir sagen: wir wer-
den überprüfen, ob etwa die Art der Regelung der 
Hauptentschädigung unseren Auffassungen nach 
zwei Seiten hin entspricht. Einmal werden wir 
zu prüfen haben, ob die Ansätze, die die Regierung 
bei ihren notwendigen vorsorglichen Schätzungen 
gemacht hat, den Erfordernissen entsprechen, und 
zweitens werden wir zu prüfen haben, ob die Form 
der Anhebung der Entschädigungen unter sozialen 
Gesichtspunkten tragbar ist. 

Dritter Grundsatz: Wir werden bei der Verwen-
dung der Mittel unter allen Umständen darauf 
achten müssen, daß jetzt nicht Mittel in allge-
meine Töpfe fließen und damit den Geschädigten 
verlorengehen. 

(Zustimmung beim GB/BHE.) 

Wir wehren uns nicht dagegen, daß Wohnungsbau 
betrieben wird und daß dazu auch Mittel aus dem 
Lastenausgleich Verwendung finden, aber wir weh-
ren uns dagegen, daß juristische Personen, 
große Genossenschaften u. ä. riesige Mittel bekom-
men und der Grundgedanke, von dem wir bei der 
Beratung ausgehen, nämlich Entschädigungen zu 
geben, durch die Art der Verteilung in Wirklich-
keit entweder verwässert oder gar völlig negiert 
wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
Wenn wir also für den Wohnungsbau Mittel ge-

ben — als Menschen, die volkswirtschaftlich und 
sozialpolitisch zu denken vermögen, wissen wir ge-
nau, daß das noch eine Reihe von Jahren notwen-
dig ist —, dann muß das so zielgerecht geschehen, 
daß die Entschädigung dem einzelnen zukommt, 
der einen Anspruch darauf hat, und nicht der All-
gemeinheit. Mir graut, wenn ich daran denke, daß 
eine einzige Wohnungsbaugenossenschaft nach dem 
Zusammenbruch über 40 000 Wohnungen erworben 
hat. Das ist kollektiv, und das widerspricht den 
Grundsätzen der Politik, nach denen meine 
Freunde und ich angetreten sind. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Noch ein Wort zu der Problematik der Sowjet-

zonenflüchtlinge. Wir wissen genau, daß wir, wenn  

wir diese Frage aufwerfen, ein hochpolitisches 
Thema ansprechen. Wir wünschen auf keinen Fall, 
daß an irgendeinem Punkt eine Verschlechterung 
der Lage der Sowjetzonenflüchtlinge eintritt. Wir 
werden mit Sorgfalt prüfen, wo und in welchem 
Umfange wir die Lage der Sowjetzonenflüchtlinge 
verbessern können. 

Lassen Sie mich als letztes — ich wollte nur ein 
paar Grundsätze aussprechen — noch eines sagen. 
Ich habe immer empfunden, daß das Gesetz von 
1952, an dessen Erarbeitung ich durchaus ein Stück 
Verantwortung trage, den großen Mangel hat, daß 
man die Kriegsschäden, die jemand erlitten hat, 
gar nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. 
Es ist mir niemals eingegangen — wir haben da-
mals einen anderen Weg noch nicht erkennen 
können —, daß wir jemand, der 100 Millionen 
hatte — lassen Sie mich ein überspitztes Beispiel 
nehmen — und dem 500 000 Mark geblieben sind, 
so behandeln, als ob er nicht mehr gehabt hätte. 
Wir werden zu prüfen haben, inwieweit wir diese 
erlittenen Kriegsschäden feststellen und ob wir 
nicht einen Weg finden können, der eine Lösung 
größerer Sauberkeit verspricht. Meine politischen 
Freunde — ich bin gewiß, das ganze Haus wird 
mit mir darin einig sein — werden sich bei den 
Beratungen von dem Grundsatz sozialer Gerechtig-
keit leiten lassen und nicht volkswirtschaftliche 
Zweckmäßigkeitserwägungen vorschieben, um da-
mit andere Ziele zu tarnen. Es ist unser Wille und 
wir werden unsere Kraft in der Ausschußarbeit 
dafür einsetzen, dieses Ziel fristgemäß zu erreichen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Ohlig. 

Ohlig (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Sie werden Verständnis dafür haben, daß 
ich meine Ausführungen nicht mit einem Dank an 
,die Regierung beginne. 

(Abg. Kunze [Bethel]: Das wäre aber ganz 
hübsch!) 

Ich möchte mich auf einige wenige Bemerkungen 
beschränken. 

Der Regierungsentwurf eines Achten Gesetzes 
zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes hat all-
gemein enttäuscht. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 

In den Geschädigtenkreisen war die Hoffnung vor-
handen, das Gesetz zu § 246 würde eine allge-
meine Überarbeitung des Lastenausgleichsgesetzes 
bringen. Wir haben in allen Fraktionen in den 
letzten Jahren Hunderte von Briefen bekommen, 
aus denen wir feststellen konnten, daß das Gesetz, 
so wie es vorlag, eine Reihe von menschlichen 
Schicksalen nicht berücksichtigte. Es wird auch in 
Zukunft ein Rest übrigbleiben, der nicht erfaßt 
werden kann. Aber wir alle hatten uns in dem 
Glauben gewiegt, daß auf Grund der gesammelten 
Erfahrungen in diesem neuen Gesetz manche 
Wünsche berücksichtigt würden. Das geschieht lei-
der nicht. 

In den vier Jahren der Durchführung des bis-
herigen Gesetzes wurden Erfahrungen gesammelt. 
Wir geben gern zu, daß es nicht nur schlechte Er-
fahrungen gewesen sind. Wir haben ja von dem 
Herrn Staatssekretär erfahren, daß bisher etwas 
über 20 Milliarden DM an Entschädigungsleistun- 
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gen gezahlt worden sind. Aber ich möchte daran 
erinnern, daß wir bei den Beratungen im Jahre 
1952 doch davon ausgegangen waren, daß diese 
Leistungen an die Grenze des wirtschaftlich 
Möglichen herangeführt werden sollten. Diejeni-
gen Kollegen, die im 1. Bundestag die Beratungen 
mitgemacht haben, werden sich erinnern, mit wel-
cher Leidenschaftlichkeit in der zweiten Lesung 
gerade um die Gestaltung der Abgaben gekämpft 
wurde. Der Kollege Kunze hat schon die heftigen 
Auseinandersetzungen um ,die Bewertung der Ak-
tien erwähnt. Wir haben damals in Kampfabstim-
mungen und in Rede und Gegenrede fast einen 
halben Tag lang um die richtige Aktienbewertung 
miteinander gerungen. Die Regierungsmehrheit 
war der Auffassung, daß die  Abgabensätze 1952 
so hoch festgesetzt worden seien, daß sie unmittel-
bar die Grenze der absoluten Leistungsfähigkeit 
erreichten. 

Nun, wir haben uns alle getäuscht. Die Entwick-
lung ist günstiger geworden. Aber der Entwurf der 
Regierung zur Achten Novelle — das machen wir 
ihr zum Vorwurf — nimmt in keiner Weise auf 
die in der Zwischenzeit eingetretene Entwicklung 
Rücksicht. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Auch er geht im wesentlichen noch von den da-
maligen Verhältnissen aus. Dabei ist unverkenn-
bar, daß das Sozialprodukt in diesen Jahren ge-
stiegen ist und daß im Grunde genommen die 
50%ige Vermögensabgabe, die als Grundsatz an-
erkannt wurde, heute doch nur noch in der Theorie 
besteht. Sie wird diese 50%-Grenze nicht errei-
chen. 

Die Regierung hätte die Möglichkeit gehabt, 
diese von mir angedeutete wirtschaftliche Entwick-
lung in ihrem Entwurf zu berücksichtigen. Sie 
konnte ja die Anregungen aus dem sozialdemokra-
tischen Initiativgesetzentwurf vom 22. Februar die-
ses Jahres, Drucksache 2113, entnehmen. Wir hat-
ten uns damals in ,den Ausschußberatungen bereit 
erklärt, die Einzelberatung unseres Gesetzentwurfs 
zurückzustellen, weil  uns  angedeutet wurde, man 
werde bei der Achten Novelle darauf zurückkom-
men. Die Achte Novelle nimmt auf diese Dinge 
überhaupt keine Rücksicht. Erst heute haben wir 
durch den Herrn Staatssekretär erfahren, daß eine 
Neunte Novelle angekündigt ist, die die Abgaben-
seite regelt, aber gleichzeitig mit dem Dämpfer: 
Allzuviel wird dabei nicht herauskommen. 

Der vorgelegte Regierungsentwurf ist also nichts 
weiter als ein Ausführungsgesetz zu § 246 Abs. 3, 
und zwar in der engsten Form. Die Hauptentschä-
digung wird um 20 % im Durchschnitt erhöht. Uns 
erscheint eine Aufbesserung gerade in den unteren 
Schadengruppen unerläßlich. Über die Höhe und 
über eine Staffelung der anderen Schadensgrup-
pen können wir uns im Ausschuß unterhalten. 

Die Hausratentschädigung wird auch nur unvoll-
kommen aufgebessert. Dabei sollten wir uns im-
mer daran erinnern, daß für fast 65 % der Geschä-
digten die Hausrathilfe die einzige Entschädigungs-
leistung ist. 

(Abg. Dr. Klötzer: Das gleicht nicht ein

-

mal den Kaufkraftschwund aus!) 

Etwas erschrocken waren wir darüber, daß über 
die Unterhaltshilfe und ihre Erhöhung im Regie-
rungsentwurf überhaupt nichts gesagt worden ist. 
Nicht einmal der Hinweis ist in der Erklärung ent-

halten, daß man zur Unterhaltshilfe dann Stellung 
nehmen werde, wenn durch die angekündigte 
Rentenerhöhung ab 1. Januar auf diesem Gebiet 
eine Besserung eingetreten sei! Es fehlt jeder Hin-
weis auf eine Erhöhung der Unterhaltshilfe. Wir 
sind deshalb der Auffassung: das muß in irgend-
einer Form durch die Ausschußberatungen geklärt 
werden. 

Auch bei der Entschädigungsrente erscheint uns 
die Erhöhung der Einkommensgrenze von 250 auf 
300 DM nicht ausreichend. 

Ich möchte einige abschließende Bemerkungen 
machen. Die Vorlage enthält eine sehr sorgfältige 
Berechnung der Einnahmen und der Ausgaben bis 
1978. Wir haben uns diese Berechnung sehr gründ-
lich angesehen. Sie zeigt, daß für die Hauptent-
schädigung ein Betrag von 15,7 Milliarden DM er-
mittelt wurde. Die Auszahlung soll bis  1979 gehen. 
Allein für die Verzinsung dieser 15 Milliarden für 
die Hauptentschädigung werden 9,6 Milliarden DM 
errechnet. Man hätte sich doch überlegen müssen, 
ob man nicht durch eine Verkürzung der Laufzeit 
Zinsen ersparen konnte, um dann die ersparten 
Zinsen zu einer Erhöhung der Beträge zu verwen-
den. 

(Abg. Rehs: Sehr gut!) 
Nichts ist in dieser Beziehung auch nur angedeutet! 

Für die Abwicklung des Lastenausgleichsgesetzes 
bis zum Jahre 1979 hat man eine sorgfältige Be-
rechnung über Einnahmen und Ausgaben ange-
stellt und kommt zu der Summe von rund 44 Mil-
liarden DM. Dabei war man weitgehend auf 
Schätzungen angewiesen; denn die Veranlagung 
ist noch nicht endgültig durchgeführt, und von den 
8 Millionen Feststellungsanträgen konnte man nur 
10 % erledigen. 

(Abg. Rehs: Hört! Hört! — Abg. Dr. Klöt
-

zer: Noch lange nicht!) 
— 10 % nach der  letzten Mitteilung in den sta-
tistischen Mitteilungen aus dem Bundesausgleichs-
amt. Ich muß mich auf diese Statistik verlassen. 
10 % wurden festgestellt. Trotz dieser mangelhaf-
ten Unterlagen hat man eine verhältnismäßig sorg-
fältige Berechnung vornehmen können. 

Unwillkürlich drängt sich mir  der Vergleich mit 
einer anderen Ausgabe des Bundes in ungefähr der 
gleichen Größenordnung auf, nämlich mit den Auf-
rüstungskosten. Hier beim Lastenausgleichsgesetz 
trotz unvollkommener Unterlagen eine präzise 
Schätzung und dort eine vollkommene Unüber-
sichtlichkeit über die weitere Planung! Ich hätte 
deshalb den Wunsch und die Bitte — weil ich mir 
ein bitteres Wort heute ersparen möchte —: 
Hoffentlich leisten uns die Herren, die diese Be-
rechnung aufgestellt haben, auch bei den Aus-
schußberatungen wertvolle Hilfe, damit nicht der 
Eindruck entsteht, sie könnten nur gut rechnen, 
wenn es gelte, Ansprüche der  Geschädigten abzu-
wehren. Im übrigen werden wir Sie, Herr Kollege 
Kunze, im Ausschuß unterstützen, damit Sie Ihren 
Grundsätzen treu bleiben können. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Czermak. 

Dr. Czermak (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Es ist klar, daß uns § 246 Abs. 3 
dazu verpflichtet, längstens bis zum 31. März 1957 
die vorliegende 8. Novelle samt allen dazugehöri- 
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gen Anträgen zu verabschieden. Dabei ist auch 
klar, daß dies kein Lastenausgleichsschlußgesetz 
sein kann und will. Wir haben ja heute gehört, daß 
schon in nächster Zeit ein eigenes Gesetz für die 
Abgabenseite vorgelegt werden soll. 

Sehr umstritten aber sind die  Form und der In-
halt dieser Novelle. Dazu muß ich grundsätzlich 
erklären, daß mir der Regierungsentwurf gerade in 
den Grundfragen — Hauptentschädigung, Hausrat-
entschädigung, Unterhaltshilfe, Aufbau- und Ein-
gliederungsdarlehen — unzureichend erscheint und 
den berechtigten Forderungen der Heimatvertrie-
benen und Kriegssachgeschädigten nicht entspricht. 
Ich betone ausdrücklich ,,berechtigte Forderungen", 
weil ich nur jene Forderungen als berechtigt be-
trachte, die auf Grund der finanziellen Möglich-
keiten von Bund und Ländern tatsächlich realisiert 
werden können. Daher muß bei diesen Besprechun-
gen auch die Deckungsfrage sehr gründlich über-
prüft werden. 

Dazu möchte ich zunächst feststellen, daß die Ge-
samthöhe der Vertreibungsschäden geringer ist, 
als ursprünglich in den Jahren 1951 und 1952 ge-
schätzt worden ist, während sich das Lastenaus-
gleichsaufkommen gegenüber den seinerzeitigen 
Schätzungen dank der wirtschaftlichen Konjunktur 
der letzten Jahre erhöht hat, so daß auch eine we-
sentliche Erhöhung der grundlegenden Leistungen 
durchaus begründet erscheint. 

Voraussetzung für die Anerkennung und Aus-
zahlung der angemeldeten Vermögensschäden ist 
die amtliche Feststellung. Das ist ein sehr wunder 
Punkt. Von über vier Millionen Anträgen sind der-
zeit, wie bereits gesagt, nicht einmal 10 % erledigt. 

(Abg. Dr. Strosche: Ein Skandal ist das!) 
Dringend notwendig ist daher zunächst eine Be-
schleunigung des Feststellungsverfahrens, und 
zwar durch eine stärkere und bessere personelle 
Besetzung der Feststellungsabteilungen bei den 
Ausgleichsbehörden und deren Dotation durch die 
öffentliche Hand. 

Eine weitere — vielleicht noch größere 
Schwierigkeit, über die noch nicht gesprochen 
wurde, liegt im Mangel an amtlichen Unterlagen 
für die Schadensfeststellung. Diese Unterlagen — 
Grundbuchauszüge, Registerauszüge, Personal-
dokumente, gerichtliche Urteile, behördliche Be-
scheide, Kontoauszüge von Geldeinlagen, beson-
ders von Sparguthaben. Versicherungspolicen usw. 
— liegen zum großen Teil noch in  den  Vertrei-
bungsgebieten. Daher sollten möglichst bald Kon-
takte und Wege gesucht und versucht werden, um 
diese amtlichen Unterlagen zu bekommen. Das ist 
ein rein menschliches Problem, eine Feststellung 
der Wahrheit und Klarheit, wodurch außenpoli-
tische Fragen — der Rechtsanspruch auf die  Hei-
mat und verlorenes Vermögen — in keiner Weise 
berührt werden sollen. Ich verweise da nur auf das 
schöne Beispiel und die erfreulichen Erfolge des 
Deutschen Roten Kreuzes auf dem Gebiete der 
Familienzusammenführung und auch in anderen—
wirtschaftlichen — Fragen. Ich weiß, daß auch 
bezüglich der Beschaffung von amtlichen Unter-
lagen bereits allerhand getan worden ist; aber es 
wäre jedenfalls sehr zu begrüßen, wenn durch wei-
tere Verhandlungen vielen Tausenden von Heimat-
vertriebenen, die sich in Beweisnot befinden, ge-
holfen werden könnte. Damit könnte auch der 
ganze Lastenausgleich beschleunigt werden. Man 
müßte nicht 22 Jahre lang darauf warten. Das 
liegt jedenfalls im allgemeinen Interesse. 

Das Hauptthema der Novelle ist die Hauptent-
schädigung, deren Auszahlung mit dieser neuen 
Entschädigungsphase ab 1. April 1957 beginnen 
soll. Sie soll um 20 % erhöht werden. Das  ist zu-
wenig. Das entspricht weder der Höhe der erlitte-
nen Vermögensschäden noch ,den notwendigen 
Kosten der heutigen Lebenshaltung, auch nicht den 
finanziellen Möglichkeiten von Bund und Ländern. 
Besonders berücksichtigt werden müssen dabei die 

 unteren Stufen, die alten Menschen, die Erwerbs-
unfähigen, alle sozial Schwachen; denn gerade diese 
Menschen wollen ja die Liquidierung, die Auszah-
lung ihrer Entschädigung auch noch erleben. 

Als Mindestquote — das ist auch bereits gesagt 
worden — müßten analog anderen Gesetzen 6 1/2 % 
angenommen werden. Durchaus berechtigt ist auch 
die Forderung der heimatvertriebenen Landwirte, 
daß die Einheitswerte angemessen, d. h. um 39%, 
erhöht werden. 

Auch das Tempo der Auszahlung der Hauptent-
schädigung muß gesetzlich festgelegt werden, es 
muß beschleunigt werden unter besonderer Be

-

rücksichtigung der persönlichen Verhältnisse jedes 
einzelnen Berechtigten und des dringenden Bedar

-

fes. 
Das heißeste Eisen dieser ganzen Vorlage, von 

dem bisher noch nicht allzuviel gesagt wurde, ist 
allerdings der § 6, der die Zuschüsse von Bund und 
Ländern regelt. Aber daran wollen wir uns heute 
bei der ersten Lesung wohl nicht die Finger ver-
brennen. Das kommt sowieso noch zur gründlichen 
Beratung und wird wahrscheinlich im Vermitt-
lungsausschuß enden. 

Die zweite vordringliche Frage ist die Hausrat-
entschädigung. Auch sie soll um etwa 20 % erhöht 
werden, wobei ich nicht einsehe, warum die Er-
höhung in der zweiten Gruppe nur 100 DM und 
nicht 200 DM wie in den beiden anderen Gruppen 
betragen soll. Auch das bedeutet für die  Heimat-
vertriebenen und Geschädigten eine Enttäuschung, 
weil diese Regelung den heutigen Verhältnissen 
in keiner Weise entspricht. Auch  hier  muß doch 
der Grundsatz gelten, daß gerade diese Hausrat-
entschädigung jetzt gebraucht wird, wo die Leute 
ihre Wohnungen einrichten wollen, ihre neuen 
Existenzen gründen wollen, wo Ehen geschlossen 
werden usw. Die Hausratentschädigung muß des-
halb möglichst bald zur Auszahlung kommen. 

Zu begrüßen ist dabei der Gedanke, daß auch 
Jugendlichen, die 1945 noch im gemeinsamen Haus-
halt mit den Eltern gelebt haben, Zuschüsse ge-
währt werden sollen. 

(Abg. Dr. Klötzer: Aber nicht nach dem 
Regierungsentwurf!) 

— Unter gewissen Bedingungen ist das auch dort 
vorgesehen: wenn sie ein Zimmer gehabt haben 
usw. usw. Das steht ja darin. 

(Abg. Dr. Klötzer: Nein, das ist genau wie 
bisher abgelehnt!) 

— Darüber werden wir auch noch im Ausschuß 
reden können. Das kann man ja jederzeit durch 
einen Zusatz ergänzen. 

Bezüglich der Unterhaltshilfe sieht der Regie-
rungsentwurf — das wurde auch schon von den 
Vorrednern gesagt — leider keine Erhöhung vor. 
Auch dies bedeutet eine Enttäuschung; denn das 
ist ja gerade das wichtigste soziale Problem, es 
handelt sich um die Versorgung der alten Men-
schen, der Erwerbsunfähigen, der Ärmsten der 
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Armen, die sich selbst nicht mehr helfen können 
und denen der Staat helfen muß. Es wird daher 
mit Recht eine Erhöhung um etwa 20 % verlangt, 
die jedenfalls über den Fürsorgesätzen liegen muß. 
Endlich soll auch ein Rechtsanspruch geschaffen 
werden; es soll nicht nur bei der Fürsorgeleistung 
bleiben. Das kann allerdings nicht aus Mitteln des 
Lastenausgleichsfonds getragen werden, der ja 
vom 1. April 1957 an in erster Linie der Auszah-
lung der Hauptentschädigung dienen muß, sondern 
da müssen öffentliche Mittel aus den Haushalten 
bereitgestellt werden. 

Weiter muß festgestellt werden — das ist auch 
im Bundesrat ausgesprochen worden —, daß die 
Eingliederung der Heimatvertriebenen noch lange 
nicht abgeschlossen ist, daß etwa die Hälfte noch 
nicht zumutbar eingegliedert ist. Für die nächsten 
Jahre kann daher auf die Aufbaudarlehen und die 
Eingliederungsdarlehen für Existenzgründung und 
Wohnungsbau, Heimatvertriebenenwirtschaft und 
Kriegsgeschädigtenwirtschaft, besonders auch für 
die Landwirtschaft und für die freien Berufe nicht 
verzichtet werden. Dabei sollten die Mittel für den 
Wohnungsbau und für die Wirtschaft vor allem 
zur Eigentumsbildung bereitgestellt werden, wie 
das auch dem Grundgedanken des neuen Wohungs-
bau- und Familienheimgesetzes entspricht. 

Auch über den Stichtag vom 31. September 1952 
muß verhandelt werden. Insbesondere denke ich 
dabei an die in den letzten Jahren aus Österreich 
Zugewanderten. 

Es gibt noch eine ganze Reihe von Einzelfragen, 
über die aber in der ersten Lesung nicht näher ge-
sprochen werden kann und soll. Ich möchte nur 
ausdrücklich zum Schluß noch feststellen: Das La-
stenausgleichsgesetz ist sicherlich eines der wich-
tigsten Gesetze dieses Hauses. Es sollte daher nicht 
nur daran Kritik geübt werden, sondern es sollte 
auch objektiv anerkannt werden, was tatsächlich 
geleistet worden ist. Das sind 20 Milliarden DM, 
wie wir heute gehört haben. Trotzdem erscheint es 
dringend notwendig, daß gerade bei der Beratung 
dieser Novelle alle berechtigten Forderungen der 
Heimatvertriebenen und Kriegsgeschädigten gründ-
lich besprochen und behandelt werden. Wir sind 
dazu sehr gern bereit und wollen an diesem Ge-
setzeswerk mitarbeiten. Auch ich bitte um Über-
weisung an den Lastenausgleichsausschuß. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr.  Schneider:  Das Wort hat der 
Abgeordnete Kuntscher. 

Kuntscher (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich darf nur darauf 
hinweisen, daß wir in der ersten Lesung sind, also 
nur Grundsätzliches besprochen werden soll. 

Kuntscher (CDU/CSU): Ich weiß, ich weiß! — 
Alle meine Vorredner haben auf die Mängel, die 
die Regierungsvorlage enthält, hingewiesen. Wir 
sehen ein, es gibt da eine ganze Reihe von Dingen, 
die auch uns nicht gefallen. Aber, meine Herren, 
wenn man von Mängeln spricht und wenn man 
Besserungsvorschläge hat, dann muß man auch 
wissen, daß diese Besserungsvorschläge unheimlich 
viel kosten. Deshalb ist für uns die erste Frage 
immer die:  Wie schaffen wir die Mittel, um die 
Mängel abstellen zu können, die Sie zum Teil auf-
gezeigt haben, die auch wir sehen und weshalb auch 
wir Verbesserungen an dem Regierungsentwurf  

vornehmen wollen? Wo nehmen wir die Mittel 
her? Welche Möglichkeiten haben wir da? Das muß 
doch der Ausgangspunkt sein! 

Da wurde zunächst der § 6 angeführt. Im Zu-
sammenhang mit diesem § 6 möchte ich — ohne auf 
den materiellen Inhalt dieses Kernstückes der Auf-
bringerseite des Lastenausgleichs, d. h. die Lei-
stung der Länder, näher einzugehen — an Sie alle 
die Bitte richten, auf Ihre Freunde draußen in den 
Ländern einzuwirken, 

(Abg. Dr. Klötzer: Gern!) 
daß die Stabilisierung, die wir in der Vierten No-
velle erreicht haben, d. h. dieser § 6 in seiner heu-
tigen Fassung erhalten bleibt. 

(Zuruf vom GB/BHE: Richtig!) 
Da stehen wir alle in der Verantwortung, denn das 
ist einer der Ausgangspunkte. 

Eine zweite Möglichkeit der Mittelbeschaffung — 
die auch in dem Antrag der SPD Drucksache 2113 
anklingt — ist die, im Ausschuß zu prüfen, ob nicht 
die Laufzeit der Abgabepflicht verkürzt werden 
kann. Als dritte Möglichkeit — um es ganz kurz 
zu machen — möchte ich andeuten, man sollte viel-
leicht erwägen, den Bonus für die Ablösungen neu 
festzusetzen. Denn dieser Bonus hat uns, begin-
nend vom Jahre 1952 bis zum Jahre 1955, von Jahr 
zu Jahr steigend, ganz beachtliche Aufkommen für 
den Lastenausgleich gebracht. Das Aufkommen be-
trug im Jahre 1952 8 Millionen, im Jahre 1953 
106 Millionen, im Jahre 1954 215 Millionen und im 
Jahre 1955 587 Millionen. Nachdem wir aber den 
Bonus von 10 auf 8 % herabgesetzt haben, ist das 
Aufkommen im Jahre 1956 zurückgegangen und 
beträgt bisher, nach dem Stand vom 31. August, 
nur noch 210 Millionen. Es wäre also zu erwägen, 
den Bonus wieder auf 10 % zu erhöhen, wobei ich 
allerdings noch nicht abschließend sagen will, ob 
diese Erhöhung uns tatsächlich das Entsprechende 
bringen wird. Es ist aber eine Angelegenheit, die 
sehr genau geprüft werden muß. Natürlich sollen 
auch die notwendigen Bundeshilfen bleiben. Ohne 
Kassenkredite werden wir auch in den kommenden 
Jahren nicht auskommen. So viel zur Seite des 
Aufkommens. Wie bereits von meinem Kollegen 
Kunze und auch von Herrn Staatssekretär Hart-
mann angekündigt, soll eine Neunte Novelle die 
Aufkommenseite behandeln. Voraussetzungen für 
Verbesserungen auf der Leistungsseite sind diese 
Aufkommen. 

Welche Verbesserungen schweben uns, um es 
grundsätzlich zu sagen, vor? Das Kernstück ist der 
§ 246, die Hauptentschädigung. Ein großer Teil 
meiner Freunde ist der gleichen Meinung, daß hier 
die durchschnittlich 20%ige Erhöhung nicht genügt, 
daß wir den § 246 nicht als alleinstehenden Para-
graphen sehen dürfen, sondern daß wir den § 29, 
in dem ein Freibetrag von 5000 DM auf der Ab-
gabenseite festgelegt ist, mit dem § 246 in eine be-
stimmte Beziehung bringen müssen. 

Ich möchte hier nicht unerwähnt lassen, daß wir 
bei den Beratungen, wie es hier schon angeklungen 
ist, eine Relation suchen müssen: wie hat man an-
dere Geschädigte entschädigt, und wie liegen die 
Dinge in unserem Entschädigungsgesetz, also im 
Lastenausgleich? Ich will dabei nicht irgendwie den 
Anschein erwecken, daß wir anderen, die besser 
weggekommen sind, irgend etwas neiden. Aber 
immer bleibt für uns maßgebend, daß wir maß-
halten und in Grenzen bleiben müssen. 

Wichtig ist für uns, wie nach § 246 die ab 
1. April fließende Hauptentschädigung zur Aus- 
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(Kuntscher) 
zahlung kommen soll. Hier haben wir ein ganz be-
stimmtes Ordnungsbild im Auge, das wir wenig-
stens in seinem Rahmen gesetzlich verankert sehen 
möchten. Es handelt sich erstens um die Bevorzu-
gung unserer Alten, damit sie von ihrer Hauptent-
schädigung noch etwas erleben, zweitens um die 
dringliche Behandlung jener Fälle, bei denen es 
sich um echte Eigentumsbildung handelt, gleich-
gültig, ob die Maßnahmen die Existenzgründung 
oder vor allem den sozialen Wohnungsbau betref-
fen, und drittens darum, daß besondere Schicksals-
schläge in Familien auch in dieser Dringlichkeits-
stufe eine Anerkennung finden. 

Uns gefällt es auch nicht — ich will es ganz offen 
sagen —, daß in dem Regierungsentwurf über eine 
Erhöhung der Unterhaltshilfe jede Andeutung 
fehlt. Die Erhöhung der Unterhaltshilfe ist ja nicht 
nur eine Notwendigkeit, sondern eine logische Fol-
gerung aus dem, was wir in den letzten Monaten 
bereits in anderen Gesetzen festgelegt haben. Ich 
erinnere hier nur an das Zweite Renten-Mehrbe-
trags-Gesetz; ich erinnere ferner an das Unter-
haltshilfezulagen-Gesetz, das am 21. Februar 1956 
verkündet wurde. Dort haben wir eigentlich schon 
eine bescheidene praktische Erhöhung der Unter-
haltshilfe durchgeführt. Diese jetzt auszubauen, zu 
prüfen, was noch möglich ist an Erhöhung zu 
geben, ist eine Pflicht des Ausschusses. 

Zur Anhebung der Hausratshilfe möchte ich nur 
sagen, daß wir sie begrüßen, aber die Begründung, 
warum die zweite Stufe eine mindere Anhebung 
erhalten soll, nicht ganz anerkennen können. 

Viele Verbesserungen in technischer, in redaktio-
neller Hinsicht sind fällig. Wir haben genügend 
Erfahrungen gesammelt, um uns im Ausschuß über 
dieses Gebiet aussprechen zu können und Verbes-
serungsmöglichkeiten zu finden, damit wir in Ver-
fahrensfragen draußen nicht mehr solchen Schwie-
rigkeiten wie bisher begegnen. 

Zum Schluß möchte ich eines sagen. Schon bevor 
wir die erste Lesung haben, sind im Lande drau-
ßen wieder Gerüchte im Umlauf. Vor mir liegt 
ein Schreiben des größten Landesverbandes des 
BvD, des Verbandes Niedersachsen. Es ist an mich 
gerichtet und spricht die Bitte aus, ich möge mich 
dafür einsetzen, daß nicht, wie Meldungen besagen 
sollen, die Einbringung und Behandlung der 8. No-
velle im Bundestag verzögert wird. Ich weiß nicht, 
wo die Meldungen, auf Grund derer dieses Schrei-
ben gekommen ist, herstammen. Ich nehme an, daß 
es eben Gerüchte sind, mit denen absichtlich Un-
ruhe in die Kreise der Vertriebenen und Geschä-
digten getragen werden soll. Ich möchte gegenüber 
diesen Meldungen nur wiederholen, was Kollege 
Kunze als letzten Satz gesagt hat: daß der Lasten-
ausgleichsausschuß bestimmt bemüht sein wird, 
alles zu tun, um die 8. und 9. Novelle fristgerecht 
über die Bühne zu bringen. Ich glaube, dafür, daß 
das auch wahr wird, bürgt uns der Kollege Kunze 
mit seinem Wort, daß er vorhin gegeben hat. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Beratung 
zu den aufgerufenen beiden Gesetzentwürfen. Es 
ist beantragt, beide Gesetzentwürfe dem Lastenaus-
gleichsausschuß zu überweisen. Ich höre keinen 
Widerspruch; dann ist so beschlossen. 

Punkt 13: 
Beratung des Mündlichen Berichts des Aus

-

schusses für auswärtige Angelegenheiten 

(4. Ausschuß) über den Antrag der Fraktion ' 
der SPD betreffend Förderungsmaßnahmen 
für wirtschaftlich unterentwickelte Länder 
(Drucksachen 2567, 2112). 

Ich erteile das Wort dem Herrn Berichterstatter 
Abgeordneten Dr. Leverkuehn. 

(Zurufe: Verzichten!) 

— Auf mündliche Berichterstattung wird verzich-
tet. Sie ist auch nicht notwendig. Ich verweise auf 
den Antrag auf Drucksache 2567, den wir jetzt an-
nehmen wollen; es soll nämlich der zugrunde lie-
gende Antrag Drucksache 2112 für erledigt erklärt 
werden. Wer dem Antrag des Ausschusses auf 
Drucksache 2567 zuzustimmen wünscht, gebe bitte 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Angenommen. 

Punkt 14 a und b: 
a) Beratung der Neunten Verordnung über Zoll-

tarifänderungen zur Durchführung des Ge-
meinsamen Marktes der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl (Drucksache 
2619); 

b) Beratung des Entwurfs einer Zehnten Ver-
ordnung über Zolltarifänderungen zur 
Durchführung des Gemeinsamen Marktes 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (Drucksache 2656). 

Ich schlage Überweisung der beiden Drucksachen 
an den Ausschuß für Außenhandelsfragen vor. — 
Es erhebt sich kein Widerspruch; dann ist so be-
schlossen. 

Punkt 15: 
Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen über die nachträgliche Geneh-
migung der über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben für das Rechnungsjahr 1954 
(Drucksache 2497). 

Ich schlage dem Hause Überweisung an den 
Haushaltsausschuß vor. — Das Haus ist damit ein-
verstanden. 

Punkt 16: 
Beratung des Antrags des Präsidenten des 
Bundesrechnungshofs betreffend Rechnung 
und Vermögensrechnung des Bundesrech-
nungshofs für das Rechnungsjahr 1954 — 
Einzelplan 20 — (Drucksache 2632). 

Ich schlage Überweisung an den Haushaltsaus-
schuß vor. — Ich höre keinen Widerspruch; dann 
wird so verfahren. 

Punkt 17: 
Beratung des interfraktionellen Antrags be-
treffend Überweisung von Anträgen an die 
Ausschüsse (Umdruck 764). 

Wer dem Antrag auf Umdruck 764*) zuzustim-
men wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Damit ist dem An-
trag gemäß beschlossen. 

Damit, meine Damen und Herren, sind wir am 
Ende unserer heutigen Tagesordnung. 

Ich berufe die nächste, die 162. Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf Mittwoch, den 3. Oktober 
1956, 14 Uhr, und schließe die heutige Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 14 Uhr 21 Minuten.) 

*) Siehe Anlage 6. 
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Anlage 1 
Liste der beurlaubten Abgeordneten 

a) Beurlaubungen 
Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Bartram 28. 9. 
Berendsen 28. 9. 
Dr. Bergmeyer 15. 10. 
Fürst von Bismarck 28. 9. 
Blachstein 27. 10. 
Dr. Blank (Oberhausen) 28. 9. 
Frau Dr. Bleyler (Freiburg) 28. 9. 
Böhm (Düsseldorf) 20. 10. 
Brockmann (Rinkerode) 28. 9. 
Dr. von Buchka 28. 9. 
Cillien 15. 12. 
Dr. Conring 28. 9. 
Dr. Deist 6. 10. 
Dr. Dollinger 28. 9. 
Dr. Eckhardt 28. 9. 
Ehren 30. 9. 
Dr. Friedensburg 28. 9. 
Friese 28. 9. 
Gerns 28. 9. 
Grantze 28. 9. 
Dr. Greve 28. 9. 
Dr. Gülich 29. 9. 
Günther 29. 9. 
Hansen 28. 9. 
Harnischfeger 29. 9. 
Heiland 28. 9. 
Dr. Hellwig 28. 9. 
Frau Herklotz 28. 9. 
Höfler 6. 10. 
Holla 28. 9. 
Illerhaus 28. 9. 
Dr. Jaeger 28. 9. 
Kalbitzer 28. 9. 
Dr. Kliesing 28. 9. 
Dr. Köhler 15. 10. 
Dr. Kopf 29. 9. 
Kurlbaum 28. 9. 
Dr. Leiske 28. 9. 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu Löwenstein 7. 10. 
Meitmann 22. 10. 
Merten 28. 9. 
Metzger 28. 9. 
Dr. Mocker 28. 9. 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) 20. 10. 
Müller (Wehdel) 28. 9. 
Müser 28. 9. 
Paul 28. 9. 
Frau Dr. Probst 28. 9. 
Dr. Dr. h. c. Pünder 28. 9. 
Dr. Reif 30. 9. 
Richter 29. 9. 
Ruhnke 28. 9. 
Scheuren 6. 10. 
Schneider (Bremerhaven) 28. 10. 
Schwann 28. 10. 
Frau Dr. Schwarzhaupt 28. 9. 
Seiboth 28. 9. 
Dr. Starke 31. 10. 
Sträter 13. 10. 
Dr. Vogel 6. 10. 
Wagner (Ludwigshafen) 28. 9. 
Frau Dr. h. c. Weber (Aachen) 28. 9. 
Wehking 28. 9. 
Dr. Willeke 30. 9. 

b) Urlaubsanträge 
Dr. Leverkuehn 6. 10. 
Mayer (Birkenfeld) 1. 12. 

Anlage 2 	 Umdruck 777 
(Vgl. S. 8962 C, 8963 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
dritten Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetzes (Drucksachen 2723, 2582, 1771). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Art. 1 Nr. 4 a erhält § 8 Abs. 1 Nr. 3 die fol-
gende Fassung: 

3. wer nach dem 8. Mai 1945 wegen einer Tat 
rechtskräftig zu einer Zuchthausstrafe ver-
urteilt worden ist, die er vor dem 8. Mai 1945 
in Ausübung seiner tatsächlichen oder ange-
maßten Befehlsgewalt begangen hat; 

Bonn, den 28. September 1956 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 778 
(Vgl. S. 8963 A) 

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD, FDP, GB/BHE, DP, FVP zur dritten 
Beratung des von der Fraktion der SPD einge-
brachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Kriegsgefangenenentschädigungs-
gesetzes (Drucksachen 2723, 2582, 1771). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Bundestag hat am heutigen Tage mit der 
Verabschiedung der Zweiten Novelle zum Kriegs-
gefangenenentschädigungsgesetz eine wesentliche 
Ausweitung der Hilfe für die heimgekehrten 
Kriegsgefangenen beschlossen. Er stand dabei auch 
vor der Aufgabe, die Voraussetzungen gesetzlich 
festzulegen, von denen die Gewährung der An-
sprüche abhängig gemacht werden muß. 

Der Bundestag gibt der Erwartung Ausdruck, 
daß gerade dieses Gesetz nicht dem Buchstaben 
nach einengend, sondern so ausgelegt werden 
sollte, daß es bei natürlicher Betrachtungsweise 
den Personen zugute kommt, denen mit diesem 
Gesetz geholfen werden soll. Die unübersehbare 
Vielseitigkeit der Verhältnisse während und nach 
dem Zusammenbruch lassen eine Erfassung aller 
Tatbestände durch Anführung im einzelnen prak-
tisch nicht zu. Es wird daher auf eine aufgeschlos-
sene, menschliche Auslegung der Gesetzesbestim-
mungen ankommen, die bestimmend und leitend 
für die Schaffung dieses Gesetzes gewesen ist. 

Bonn, den 28. September 1956 

Dr. Krone und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 
Dr. Dehler und Fraktion 
Feller und Fraktion 
Dr. Brühler und Fraktion 
von Manteuffel (Neuß) und Fraktion 

Anlage 4 	 Drucksache 2717 
(Vgl. S. 8963 C) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Außenhandelsfragen (23. Aus

-

schuß) über den Entwurf einer Sechzigsten Ver- 
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ordnung über Zollsatzänderungen (Zollkontingent 
für Nutzrinder) (Drucksache 2682). 

Berichterstatter: Abgeordneter Unertl 

Der Ausschuß für Außenhandelsfragen hat sich 
in seiner Sitzung vom 27. September 1956 mit dem 
Entwurf einer Sechzigsten Verordnung über Zoll-
satzänderungen (Zollkontingent für Nutzrinder) — 
Drucksache 2682 — befaßt; er hat sich der Begrün-
dung der Bundesregierung angeschlossen und ein-
stimmig dem Verordnungsentwurf zugestimmt. 

Bonn, den 27. September 1956 
Unertl 

Berichterstatter 

Anlage 5 	 Drucksache 2519 
(Vgl. S. 8964 A) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Verkehrswesen (30. Ausschuß) 
über den Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkom-
men vom 20. Oktober 1955 über die Gründung der 
„Eurofima", Europäische Gesellschaft für die 
Finanzierung von Eisenbahnmaterial (Drucksache 
2190). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Höck 

I. Allgemeines 

Der Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen 
vom 20. Oktober 1955 über die Gründung der 
„Eurofima" Europäische Gesellschaft für die Finan-
zierung von Eisenbahnmaterial — Drucksache 2190 

1— wurde in der 136. Plenarsitzung des Deutschen 
Bundestages am 21. März 1956 an die Ausschüsse 
für Verkehrswesen (federführend) und für Finanz- 
und Steuerfragen (mitberatend) überwiesen. 

Der Bundesrat hat in seiner 154. Plenarsitzung 
am 24. Februar 1956 auf Grund einer gemeinsamen 
Empfehlung seiner Ausschüsse für Verkehr und 
Post, für Wirtschaft und für Finanzen beschlossen, 
gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu 
erheben. Die Bundesregierung wurde jedoch in 
einer Entschließung ersucht, Unterlagen über die 
Wettbewerbsverhältnisse der Waggonindustrien 
der Mitgliedstaaten vorzulegen (Drucksache 2190 
Anlage 2). Auf die Stellungnahme der Bundes-
regierung zu dieser Entschließung wird verwiesen 
(Drucksache 2190 Anlage 3). 

Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen des 
Deutschen Bundestages hat den Gesetzentwurf am 
11. April 1956 beraten und beschlossen, gegen das 
Abkommen keine Einwendungen zu erheben. 

Der Ausschuß für Verkehrswesen hat in vier Sit-
zungen am 7. und 28. Mai sowie am 6. und 7. Juni 
1956 die Drucksache 2190 eingehend beraten. 

Sowohl der Bundesverband der Deutschen Indu-
strie e. V. in Köln als auch der Fachverband Wag-
gonbau und die Vereinigung Deutscher Lokomotiv-
fabriken in Frankfurt (Main) legten Stellungnah-
men vor, die an sämtliche ordentlichen Mitglieder 
des Ausschusses für Verkehrswesen als Material 
verteilt wurden. 

In seiner Sitzung vom 7. Juni 1956 schloß der 
Ausschuß für Verkehrswesen die Beratungen zu 
Drucksache 2190 mit folgender Probeabstimmung 

ab:  

1. Folgender Entschließungsantrag 

„Unter Hinweis auf § 14 des Bundesbahn-
gesetzes vom 13. Dezember 1951 (BGBl. I 
S. 955) wird die Bundesregierung ersucht, 
dem Deutschen Bundestag jährlich über die 
Vergabe der Aufträge durch die „Eurofima" 
zu berichten und eine K o n s u l t a t i o n 
der Mitgliedsländer des Abkommens 
gemäß dessen Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 zu ver-
langen, wenn festgestellt wird, daß die Be-
lange der deutschen Industrie durch wett

-

bewerbsverfälschende Exportför-
derungsmaßnahmen anderer Staaten ge-
schädigt werden" 

wurde mit Stimmenmehrheit bei einer Stimm

-

enthaltung gegen eine Stimme angenommen; 

2. der Gesetzentwurf in der Fassung der Druck-
sache 2190 wurde mit Stimmenmehrheit bei 
Stimmenthaltung der Mitglieder der SPD-
Fraktion ohne Änderung angenommen. 

Um einen Zeitverlust in der Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs zu vermeiden, erklärte sich der 
Sprecher der SPD-Fraktion am 19. Juni 1956 da-
mit einverstanden, daß die Probeabstimmung als 
definitiv angesehen wird, ohne dadurch die SPD-
Fraktion in ihrer Stellungnahme festzulegen. 

II. Im einzelnen 

Das mit dem Gesetzentwurf vorgelegte Abkom-
men besteht aus fünf Verträgen: dem Abkommen 
über die Gründung der „Eurofima" mit Zusatz- 
und Unterzeichnungsprotokoll, die am 20. Oktober 
1955 in Bern von den Regierungen von 14 Staaten, 
und zwar der Bundesrepublik Deutschland, Öster-
reich, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, 
Italien, Luxemburg, Norwegen, den Niederlanden, 
Portugal, Schweden, Schweiz und Jugoslawien, un-
terzeichnet worden sind. Zu diesen drei Regie-
rungsvereinbarungen kommen zwei Verträge der 
Eisenbahnverwaltungen der vorgenannten Län-
der, die Statuten der Gesellschaft und das Basis-
abkommen. Der Zustimmung des Deutschen Bun-
destages gemäß Artikel 59 Abs. 2 GG bedürfen das 
Abkommen und das Zusatzprotokoll. Die Statuten 
sind dem Abkommen als Anlage beigegeben, unter-
liegen jedoch nicht der Zustimmung nach Artikel 
59 GG; das gleiche gilt für das Unterzeichnungs-
protokoll, das Interpretationen enthält, und das 
Basisabkommen, auf das im Unterzeichnungspro-
tokoll Bezug genommen wird. 

Die Europäische Gesellschaft für die Finanzie-
rung von Eisenbahnmaterial verdankt ihre Ent-
stehung dem gemeinsamen Willen der w es t-
europäischen Eisenbahnverwaltun-
gen, ihre bisher auf wirtschaftlichem und techni-
schem Gebiet so fruchtbare Zusammenarbeit nun 
auch im Bereich gemeinsamer Finanzierungsauf-
gaben zu verwirklichen. Die Gemeinsamkeit dieser 
Finanzierungsaufgaben ergibt sich zwangsläufig 
daraus, daß alle westeuropäischen Eisenbahnver-
waltungen dringend einer Modernisierung ihres 
rollenden Materials bedürfen, ohne hierfür über 
die notwendigen Mittel aus eigener Finanzkraft zu 
verfügen. Dies gilt besonders für den Güterwagen-
park. 

Der Plan zur Errichtung einer solchen Finanzie-
rungsgesellschaft geht auf Überlegungen der Ei-
senbahnverwaltungen aus dem Jahr 1951 zurück. 
Das Abkommen mit allen seinen Texten ist im 
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(Dr. Höck) 
Schoß der Europäischen Konferenz der Verkehrs-
minister in enger Zusammenarbeit mit den Eisen-
bahnverwaltungen ausgearbeitet worden. Der Ab-
schluß eines Abkommens erwies sich als unerläß-
lich für eine erfolgreiche Arbeit der „Eurofima". 
So beseitigt es die etwa entstehenden zusätzlichen 
Belastungen steuer- und zollmäßiger Art (Artikel 7), 
sichert den Kredit der Gesellschaft durch Staats-
garantie (Artikel 5), gibt eine klare Rechtsgrund-
lage für den Eigentumsübergang des von der Ge-
sellschaft finanzierten Materials (Artikel 3), was für 
die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft sehr wichtig 
ist, erleichtert den Zahlungsverkehr (Artikel 8) und 
enthält schließlich wichtige Bestimmungen über die 
individuelle Aufsicht der Staaten über die Gesell-
schaft (Artikel 2, 4 und 6). Es besteht einerseits 
eine enge Verbindung zwischen den Abkommens-
staaten und den der Gesellschaft angehörenden 
Eisenbahnverwaltungen insofern, als keine Eisen-
bahnverwaltung der Gesellschaft beitreten kann, 
deren Staat nicht Mitglied des Abkommens ist 
(Artikel 9 der Statuten); andererseits kann kein 
Staat aus dem Abkommen ausscheiden, solange 
noch seine Eisenbahnverwaltung der Gesellschaft 
angehört (Artikel 13 des Abkommens). Aktionäre 
der Gesellschaft können nur Eisenbahnverwaltun-
gen sein (Artikel 7 und 9 der Statuten). 

Der Ausschuß für Verkehrswesen hat sich ein-
gehend mit den Fragen befaßt, ob die Deutsche 
Bundesbahn Vorteile aus ihrer Mitgliedschaft in 
der Gesellschaft zu erwarten hat und ob nicht aus 
der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland 
an dem Abkommen und der Deutschen Bundes-
bahn an der Gesellschaft der deutschen Waggon-
industrie Schaden erwachsen könne. Die Prüfung 
der letzten Frage war nicht nur wegen der Ent-
schließung des Bundesrates geboten, sondern auch 
wegen der von der deutschen Industrie an die Mit-
glieder des Ausschusses gerichteten Eingaben. 

Die Deutsche Bundesbahn hat sich in den Bera-
tungen des Ausschusses nachdrücklich für den Bei-
tritt ausgesprochen. Sie hat erklärt, daß ihre bis-
herigen Bemühungen, Gelder auf dem internatio-
nalen Kapitalmarkt für rollendes Material zu er-
halten, fehlgeschlagen seien. In der „Eurofima" 
sehe sie einen geeigneten Weg, dieses Ziel zu er-
reichen. Es sei — schon in Anbetracht der finan-
ziellen Möglichkeiten der „Eurofima" — bei der 
Größe des Bedarfs aller europäischen Eisenbahn-
verwaltungen selbstverständlich, daß die „Euro-
fima" nur zur Deckung der Finanzlücke zwischen 
dem mit eigenen Mitteln finanzierbaren und 
dem tatsächlichen Bedarf dienen könne. Selbst 
wenn die „Eurofima" in den nächsten Jahren diese 
Finanzierungslücke nur zum Teil ausfüllen könne, 
wäre der Deutschen Bundesbahn damit sehr gehol-
fen. Sie wies ferner darauf hin, daß außerordent-
lich günstige Zahlungsbedingungen bei der „Euro-
fima" zu erwarten seien. Sie wies ferner auf die 
langjährige und gute Zusammenarbeit der euro-
päischen Eisenbahnverwaltungen untereinander 
hin, die sich mit großer Sicherheit auch bei der 
Betätigung der „Eurofima" bewähren werde. Da es 
der Deutschen Bundesbahn im übrigen gelungen 
sei, sämtliche von ihr ursprünglich gegen die Kon-
struktion der Gesellschaft vorgebrachten Beden-
ken durchzusetzen, könne sie aus ihrer Mitglied-
schaft nur Vorteile erwarten. 

Die zu einer Sitzung des Ausschusses hinzugezo-
genen Vertreter der deutschen Schienenfahrzeug

-

Industrie glaubten, aus der Tätigkeit der „Euro-
fima" Gefahren für die deutsche Industrie befürch-

ten zu müssen. Sie begründeten sie mit den Export-
förderungsmaßnahmen in einzelnen Mitgliedslän-
dern zugunsten ihrer nationalen Industrien, die zu 
einer Verfälschung der Wettbewerbslage führen 
würden. Bei der ohnehin schwierigen Lage der 
deutschen Waggonindustrie bestehe die ernste 
Besorgnis, daß sie nicht nur im Export geschä-
digt werde, sondern auch über die „Euro-
fima" die Geschäftsbeziehungen zwischen der 
deutschen Waggonindustrie und der Deutschen 
Bundesbahn durch das Eintreten ausländischer Fir-
men gestört werden könnten. Die deutsche Wag-
gonindustrie würde sich ohne Zögern dem inter

-

nationalen Wettbewerb stellen, wenn 
gleiche Startbedingungen gegeben 
seien. Das wäre aber wegen der Exportsub

-

ventionen anderer Staaten nicht der Fall. Sie 
empfahl daher dringend im Rahmen des Abkom-
mens Schutzbestimmungen, die wettbe-
werbsverfälschende Maßnahmen anderer Staaten 
verhindern sollen. Diese Bedenken der Waggon-
industrie wurden von mehreren Mitgliedern des 
Ausschusses geteilt. 

Die Vertreter der Bundesregierung äußerten sich 
schriftlich und mündlich eingehend zu diesen Be-
denken und stellten, auch unter Bezug auf die Be-
schlüsse der OEEC über die Exportsubventionen, 
fest, daß die von der Industrie behauptete Un-
gleichheit der Voraussetzungen bei in- und aus-
ländischen Erzeugern nicht besteht. Sie wiesen vor 
allem darauf hin, daß es der Deutschen Bundes-
bahn völlig freistehe, ob und in welchem Umfang 
sie sich der „Eurofima" bediene. Soweit sie mit 
der „Eurofima" Geschäfte tätige, habe sie sowohl 
nach den Bestimmungen des Basisabkommens, nicht 
zuletzt aber auf Grund des Einflusses, den die Deut-
sche Bundesbahn in den Organen der Gesellschaft 
ausüben werde, alle Möglichkeiten, zu verhindern, 
daß durch die Auftragspolitik der „Euro

-

fima " der deutschen Waggonindustrie Schaden 
zugefügt werde. Die nach Artikel 6 des Abkom-
mens vorgesehene Konsultation der Regierungen 
über „alle die Tätigkeit der Gesellschaft berühren-
den Fragen von gemeinsamem Interesse" biete 
gerade die Möglichkeit, wie auch der Ministerrat 
der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister 
in seiner Sitzung vom 22. März 1956 festgestellt 
habe, etwaige wettbewerbsverfälschende Subven-
tionen von Mitgliedstaaten zu verhindern. 

Im übrigen blieben die Bestimmungen der ein-
zelnen Länder über die Staatsaufsicht über die 
nationalen Eisenbahnverwaltungen unberührt. Das 
Bundesbahngesetz vom 13. Dezember 1951 (BGBl. I 
S. 955) gelte daher auch in vollem Umfang für die 
Deutsche Bundesbahn bezüglich ihrer Geschäfts-
beziehungen mit der „Eurofima". Es fehle der 
„Eurofima" jedes dirigistische Element; sie sei auf 
dem Geist der Zusammenarbeit be-
gründet. Ihre Organisationsform sei so gestaltet, 
daß sie sich jeder Form einer europäischen Zusam-
menarbeit ohne weiteres anpassen könne. 

Sowohl der Europarat wie der von der Konfe-
renz von Messina eingesetzte Brüsseler Regierungs-
ausschuß habe sich positiv über die „Eurofima" ge-
äußert. 

Die Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses 
vertrat die Auffassung, daß die  Deutsche 

 Bundesbahn nur Vorteile aus dem 
Beitritt zur „Eurofima" zu erwar-
ten habe und keine Gefahren für die 
deutsche Waggonindustrie zu befürch-
ten seien. Die Waggonindustrie könne vielmehr mit 
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großer Wahrscheinlichkeit mit zusätzlichen Auf-
trägen von der „Eurofima" rechnen. 

Die Bundesrepublik Deutschland kann einer sol-
chen Manifestation europäischen Geistes, wie sie 
in der einmaligen Annahme des „Eurofima"-Pro-
jektes durch 14 europäische Staaten zu erblicken 
ist, nicht fernbleiben, wenn sie ihren stets bekun-
deten Willen zur Zusammenarbeit der europäischen 
Völker nicht in Zweifel ziehen lassen will. 

Bonn, den 19. Juni 1956 

Dr. Höck 

Berichterstatter 

Anlage 6 	 Umdruck 764 
(Vgl. S. 8990 D) 

Interfraktioneller Antrag betreffend Überwei-
sung von Anträgen an die Ausschüsse. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die folgenden Anträge werden gemäß § 99 
Abs. 1 der Geschäftsordnung ohne Beratung an die 
zuständigen Ausschüsse überwiesen: 

1. Antrag der Abgeordneten Dr. von Buchka,  

Ruhnke, Schwann, Elsner, Dr. Elbrächter, Dr. 
 Preiß und Genossen betreffend Vereinfachung 

der Verwaltung und Erhöhung des Wirkungs-
grades der Forschung durch Eingliederung des 
Instituts für forstliche Arbeitswissenschaft (IFFA) 
in die Bundesforschungsanstalt für Holz- und 
Forstwirtschaft in Reinbek (Drucksache 2618) 
an den Haushaltsausschuß; 

2. Antrag der Abgeordneten Kühltau, Kramel, 
Krammig, Lulay, Kühn (Bonn), Hübner und Ge-
nossen betreffend Reisekostenvergütungen im 
öffentlichen Dienst (Drucksache 2651) 
an den Ausschuß für Beamtenrecht (federfüh-
rend), an den Haushaltsausschuß; 

3. Antrag der Abgeordneten Geritzmann, Wullen-
haupt und Genossen betreffend Freigabe des 
Berger Feldes in Gelsenkirchen-Buer (Druck-
sache 2676) 

an den Haushaltsausschuß. 

Bonn, den 12. September 1956 

Dr. Krone und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 

Dr. Dehler und Fraktion 
Feller und Fraktion 
Dr. Brühler und Fraktion 
Dr. Schneider (Lollar) und Fraktion 
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